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13. 10. 1970 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
1970 über die. Wahl des Nationalrates 

(Nationalrats-Wahlordnung XX) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

. Artikel I 

1. HAUPTSTüCK 
Wahlausschreibung, Wahlgebiet, 

Wahlbehörden 

1. Abschnitt 
Wahlgrundsätze, Wahlausschreibung, Wahlgebiet 

§ 1. W ah 1 g run d sät z e 

(1) Die Abgeordneten zum Nationalrat werden 
auf Grund des gleichen, unmittelbaren, geheimen, 
persönlichen und freien Wahlrechtes von den 
wahlberechtigten Staatsbürgern nach den Grund­
sätzen der Verhältniswahl gewählt. 

(2) Jede wahlwerbende Partei, die in einem 
Wahlkreis mindestens 5% der dort abgegebenen 
gültigen Stimmen erzielt hat, entsendet auf 
Grund der nach den BeStimmungen dieses 
Bundesgesetzes durchzuführenden Wahl in den 
Nationalrat so viele Abgeordnete, als der Gesamt­
summe ihrer gültigen Stimmen im Bundesgebiet, 
geteilt durch 25.000, entspricht. Reststimmen 
unter 25.000'bleiben hiebei unberücksichtigt. 

§ 2. W a h lau s s c h r ei b u n g, W a hIt a g, 
Stichtag 

(1) Die Wahl ist von der Bundesregierung 
durch Verordnung iJ;ll Bundesgesetzblatt auszu­
schreiben. Die Verordnung ha~ den Wahltag zu 
enthalten, der von der Bundesregierung im Ein­
vernehmen mit dem Hauptausschuß des National­
rates auf einen Sonntag oder einen anderen 
öffentlichen Ruhetag festzusetzen ist. Die Ver­
ordnung hat weiters den Tag zu bestimmen, der 
als Stichtag gilt. Dieser darf jedoch nicht vor 
dem Tag der Wahlausschreibung liegen. 

Nach dem Stichtag bestimmen sich die in den 
§§ 13, 14, 16 und 28 dieses Bundesgesetzes fest­
gesetzten Fristen sowie, abgesehen vom Wahl­
alter, die Voraussetzungen .des Wahlrechtes (§ 21 
Abs. 2) und der Wählbarkeit (§ 44). 

(2) Die Verordnung der Bundesregierung über 
die Wahlausschreibung ist auch in allen Gemein­
den durch öffentlich~n Anschlag' bekanhtZu.­
machen. 

§ 3. W a h I g e b i e t, W a h I kr ei s e 

pas Bundesgebiet wird für Zwecke der Wahl 
in neun Wahlkreise eingeteilt; hiebei bildet jedes 
Bundesland einen Wahlkrei&. Der Wahlkreis fUhrt 
die Bezeichnung des Bundeslandes. Das zweite 
Ermittlungsverfahren (§§ 101 ff.) wird im Bundes­
gebiet als Wahlgebiet durchgeführt. 

§4. Stimmenabgabeund Stimm-
. bezirke 

(1) Die Stimmenabgabeerfolgt vor der ört- . 
lichen Wahlbehörde. örtliche Wahlbehörden sind 
die Gemeindewahlbehörden und die Sprengel­
wahibehörden. 

(2) Jeder politische Bezirk und jede Stadt mit 
eigenem Statut bildet einen Stimmbezirk. In der . 
Stadt Wien ist jeder Gemeindebezirk ein Stiinm-
bezirk. . 

(3) Im Stimmbezirk werden die Wahlergelr 
nisse der örtlichen W ahlbehörden zusamme~­
gefaßt. 

2. A b s c h ri i t t 

Wahlbehörden' 

§ 5. A 11 gern ein e s 

.> . 

(1) Zur Leitung 'und Durchführu~g der W~hl 
sind Wahlbehörden berufen. Sie werden vor. 
jeder Wahl neu geb.ildet. . 

(2) Die Wahlbehörden bestehen aus" einem 
Vorsitzenden als Wahlleiter oder' seinem Steri,. 
vertreter sowie einer Anzahl von Beisitzern. ,: 
Für jeden Beisitzer ist für den Fall seiner Ver­
hinderung auch ein Ersatzmann zu berufen. . 

(3) Mitglieder der Wahlbehörden können· nur 
Personen sein, die das Wahlremtzum National­
rat besitzen. Personen, die diesem Erfordernisse 
nicht entsprechen, scheiden aus der WahlbJ.!hörde 
aus. 

(4) Das Amt des Mitgliedes einer Wahlbehörde 
ist ein öffentliches Ehrenamt, zu dessen.Ann,ahme 
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jeder Wahlberechtigte verpflichtet ist, der in der 
Gemeinde, in. der die· betreffende Wahlbehörde 
ihren Sitz hat, seinen ordentlichen Wohnsitz hat. 

(5) Den Si~zungen der Wahlbehörden können 
·nach Maßgabe des § 15 Abs. 4 auch Vertreter 
.der wahlwerbenden Parteien beiwohnen. 

§ 6. Wir k u n g sk r eis der W a h 1-
behörden und der Wahlleiter 

(1) Die Durchführung und Leitung der Wahlen 
obliegt den Wahlbehörden. Die Wahlleiter haben 
die Geschäfte zu besorgen, die ihnen nach diesem 
Bundesgesetze zukommen. Sie haben auch die 
Sitzungen der Wahlbehörden vorzubereiten sowie 
die Beschlüsse der Wahlbehörden durchzuführen. 

-(2) Den Wahlbehörden werden die· notwen-
· digen Hilfskräfte und Hilfsmittel aus dem 
Stande des Amtes· zugewiesen, dem der Wahl-

· leiter vorsteht oder von dessen Vorstand er 
bestellt .wird. Die damit verbundenen Kosten 
sind von der Gebietskörperschaft zu tragen, die 
für den Aufwand des betreffenden Amtes aufzu­
ko~men hat. 

§7. Gemeindewahlbehörden 

(1) Für jede Gemeinde außerhalb von Wien 
wird eine Gemeindewahlbehörde eingesetzt. 

(2) Sie besteht, .unbeschadet der Bestimmung 
<;les:§ 9 Abs. 5, aus dem Bürgermeister oder 
einem YC)Ji ihm zu bestellenden ständigen Ver­

,treter ·als Vorsitzendem und Gemeindewahlleiter 
.. sowie aus mindestens drei, höchstens zwölf Bei~ 
.sitzern;. _ 

(3) Der Bürg~rmeister hat für den Fall der 
vorÜbergehenden·· Verhinderung des Gemeinde-

· wahlleiters auch einen Stellvertreter zu bestellen. 

§ 8. S p 'r e ng- el w a h Ib eh ö r den 

· (1) In Gemeinden, di~ in Wahlsprengel em-
'geteilt sind, ist für· je~en Wahlsprengel eine 
Spren,gelwahlbehörde einzusetzen. In qen Wahl­
·kreisen außerhalb von Wien kann in einem der 
Wahlsprengel auch die Gemeindewahlb~hörde 
die· Geschäfte d~r Sprengelwahlbehörde versehen. 

. (2) .Die Sprengel wahlbehörde besteht aus dem 
'.vom Bürgermeister zu bestellenden Vorsitzenden 

.,. als Sprengel~ahlleiter und mindestens drei, höch-
stenssechs Beisitzern. 

(3) Der Bürgermeister hat für den Fall der 
vorübergehenden Verhinderung des Sprengel­
wahlleiters auch einen Stellvertreter zu bestellen. 

§ 9. Bezi~kswahlbehörden_ 

Cl) Für jeden politischen Bezirk und jede Stadt 
mit eigenem Statut wird eine Bezirkswahlbehörde 
eingesetzt. 

(2) Sie besteht aus dem Bezirkshauptmann, 
in, Städten mit, eigenem Statut aus dem Bürger-

meister oder einem von. ihm zu bestellenden 
ständigen Vertreter als Vorsitzendem. und Be­
zirkswahlleiter, sowie aus miildestens sechs, höch­
stens zwölf Beisitzern. 

(3) Der Bezirkshauptmann, in Städten mit 
eigenem Statut der Bürgermeister, hat für den 
Fall der vorübergehenden Verhinderung des 
Bezirkswahlleiters auch einen Stellvertreter zu 
bestellen. 

(4) Die Bezirkswahlbehörde hat ihren Sitz 
am Amtsorte des Bezirkswahlleiters. 

(5) Die Mitglieder der Bezirkswahlbehörden 
dürfen nicht gleichzeitig Mitglieder von 
Gemeindewahlbehörden sein. 

§ 10. B e zi rk s w a h 1 b e hör den in Wie n 

(1) In der Stadt Wien wird am· Sitze eines 
jeden Magistratischen Bezirksamtes eine Bezirks­
wahlbehörde eingesetzt. Ihre örtliche Zuständig­
keit richtet sich· nach dem Zuständigkeitsbereich 
des Magistratischen Bezirksamtes. 

(2) Sie besteht aus dem Leiter des Magistrati­
schen Bezirksamtes oder einem von ihm zu 
bestellenden ständigen Vertreter als Vorsitzen­
dem und Bezirkswahlleiter sowie aus, mindestens 
sechs, höchstens zwölf Beisitzern. 

(3) Der Leiter des Magistratischen Bezirksamtes 
hat für den Fall der vorübergehenden Ver­
hinder·ung des Bezirkswahlleiters auch einen Stell­
vertreter zu bestellen. 

(4) Die Mitglieder der Bezirkswahlbehörden 
in Wien dürfen nicht gleichzeitig Mitglieder der 
Kreiswahlbehörde für den Wahlkreis Wien sein. 

§ 11. Kr eis wahl b eh ö r,cl e n 

(1) Für jedes Bundesland wird am Sitze des 
Amtes der Landesregierung eine Kreis*ahl~ 
behörde eingesetzt. 

(2) Sie besteht aus dem Landeshauptmann oder 
einem von ihm zu bestellenden ständigen Ver­
treter als Vorsitzendem und Kreiswahlleiter, 
SOWIe aus mindestens sechs, höchstens 12 Bei-
sitzern. 

(3) Der Landeshauptmann hat für den Fall 
seiner vorübergehenden Verhinderung einen 
Stellvertreter zu bestellen. 

§ 12. Hau p t w a h 1 b e h Ö rd e 

(1) Für das ganze Bundesgebiet wird am Sitze 
des Bundesministeriums für Inneres die Haupt­
wahlbehörde eingesetzt. 

(2) Sie besteht aus dem Bundesminister für 
Inneres als Vorsitzendem und Hauptwahlleiter 
sowie aus zwanzig Beisitzern, von denen ein 
Viertel ihrem Berufe nach dem. richterlichen 
Stande angehört oder angehört hat. 
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(3) Der Bundesminister für Inneres .bestimmt 
für den Fall seiner vorübergehenden Verhinde­
rung mehrere Stellvertreter und die Reihen­
folge, in der sie zu seiner Vertretung berufen 
sind. 

(4) Die Hauptwahlbehörde führt, unbeschadet 
des ihr nach § 6 Abs. 1 zukommenden Wirkungs­
kreises, die Oberaufsicht über alle anderen Wahl­
behörden. Im Rahmen dieses Aufsichtsrechtes 
kann die Hauptwahlbehörde insbesondere recht~ 
widrige Entscheidungen und Verfügungen der 
nachgeordneten Wahlbehörden aufheben oder ab­
ändern. Entscheidungen der Wahlbehörden im 
Einspruchs- und Berufungsverfahren gegen die 
Wählerverzeichnisse (Stimmlisten) können von 
der Hauptwahlbehörde nicht abgeändert werden. 

(5) Die Hauptwahlbehörde kann auch eine 
überschreitung der in den §§ 13, 14, 16, 42, 50, 
63, 101, 104, 106, 107, 119 Abs. 3 festgesetzten 
Termine für zulässig erklären, falls deren Ein­
haltung infolge von Störungen des Verkehrs 
oder aus sonstigen unabweislichen Gründen nicht 
möglich ist. Durch eine solche Verfügung dürfen 
jedoch die in anderen Bestimmungen dieses Bun­
desgesetzes· vorgesehenen Termine und Fristen 
nicht beeinträchtigt werden. 

§ 13. Fr ist e n zur Be s tell u n g der 
S p ren gel w a h lle i t e r, der s t ä n d i gen 
Ver t r e t e run d der S tell ver t r e t e r, 

. A n gelob u n g, Wir k u n g s k r eis der 
Wahlleiter 

(1) Die Sprengelwahlleiter, die nach den §§ 7, 
9 und 10 zu bestellenden ständigen Vertreter 
sowie alle für den Fall einer vorübergehenden 
Verhinderung zu berufenden Stellvertreter der 
Wahlleiter der vor jeder Wahl neu zu bildenden 
Wahlbehörden sind spätestens am siebenten Tage 
nach dem Stichtage zu· ernennen, es sei denn, 
daß es sich um die Ernennung dieser Organe 
bei Wahlbehörden handelt, deren Bildung aus 
einem der im § 14 Abs. 4 angeführten Gründe 
erst nachträglich unabweislich geworden ist. 

(2) Vor Antritt ihres Amtes haben die be­
stellten Organe in die Hände desjenigen, der 
ihre Bestellung vorgenommen hat, oder in die 
Hände eines von ihm Beauftragten das Gelöbnis 
strenger. Unparteilichkeit und gewissenhafter Er­
füllung ihrer Pflichten abzulegen. 

(3) Bis zur Konstituiertmg der vor jeder Wahl 
neu zu bildenden Wahlbehörden haben deren 
Vorsitzende (Stellvertreter) alle unaufschiebbaren 
Geschäfte, die diesen Wahlbehörden obliegen, zu 
besorgen und insbesondere auch Eingaben ent­
gegenzunehmen. 

(4) Nach der Konstituierung dieser Wahl­
behörden haben· deren Vorsitzende (Stellver­
treter) ihre bisherigen Verfügungen den Wahl­
behörden zur Kenntnis zu bringen und sodann 

alle Geschäfte zu führen, die nicht den Wahl­
behörden selbst gemäß § 6 Abs. 1 zur Ent­
scheidung vorbehalten sind. 

§ 14. Einbringung der Anträge auf 
Berufung der Beisitzer und 

Ersatzmänner 

(1) Spätestens am zehnten Tage nach dem 
Stichtage haben die Vertrauensmänner der Par­
teien; die sich an der Wahlbewerbung (§ 45) 
beteiligen wollen, ihre Vorschläge über die gemäß 
§ 15 Abs. 3 zu bestellenden, nicht dem richter­
lichen Berufe entstammenden Beisitzer und 
Ersatzmänner der neu zu bildenden Wahl­
behörden bei den im Abs. 3 bezeichneten Wahl­
leitern dieser Wahlbehörden einzubringen. Den 
Vorschlägen ist, unbeschadet der Bestimmungen 
des § 15 Abs. 2, die Anzahl der Beisitzer und 
Ersatzmänner zugrunde zu legen, die ihnen nach 
der Zusammensetzung der Wahlbehörden am 
Stichtage zukommt. 

(2) Als Beisitzer und Ersatzmänner können 
nur Personen vorgeschlagen werden, die den 
Vorschriften des § 5 Abs. 3 entsprechen. 

(3) Die Eingaben sind für die Bildung der 
Hauptwahlbehörde an den Bundesminister für 
Inneres als Hauptwahlleiter, für die Bildung 
der Kreiswahlbehörden an den Landeshaupt:... 
mann, für die Bildung der Bezirkswahlbehörden 
an den Kreiswahlleiter und für die Bildung der 
Gemeinde- und Sprengel wahlbehörden an den 
Bezirkswahlleiter zu richten. 

(4) Verspätet einlangende Eingaben sind nicht 
zu berücksichtigen, es se~ denn, daß es sich um 
Wahlbehörden handelt, deren nachträgliche Bil­
dung durch Änderungen in den Wahlsprengeln, 
in den Gemeindegebieten oder in den politischen 
Bezirken unabweislich geworden ist. 

(5) Der Wahlleiter kann verlangen, daß die 
Vertrauensmänner einer Partei, die Vorschläge 
gemäß Abs. 1 einbringt, ausdrücklich und schrift­
lich erklären, daß sich diese Partei an der Wahl­
bewerbung gemäß § 45 beteiligen wolle. Wird 
diese Erklärung nicht abgegeben, so gelten die 
Vorschläge als nicht eingebracht. Sind dem Wahl­
leiter die Vertrauensmänner bekannt und ist er 
in der Lage, zu beurteilen, ob die einreichenden 
Personen tatsächlich die Partei vertreten, oder 
wird ein Antrag von einer im Nationalrat ver­
tretenen Partei eingebracht, so hat er den Antrag 
sofort in weitere Behandlung zu nehmen. Ist 
dies nicht der Fall, so hat er die Antragsteller 
zu veranlassen, daß die Eingabe, sofern dies 
nicht bereits geschehen ist, noch innerhalb der 
im Abs. 1 bestimmten Frist von wenigstens 
hundert Wahlberechtigten unterschrieben wird. 

(6) Vor Berufung der Beisitzer und Ersatz­
männer können die Antragsteller ihre Anträge 
jederzeit ändern oder zurückziehen. Die Bestim­
mungen der Abs. 2, 3 und 5 gelten sinngemäß. 
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§ 15. B e ruf u n g der Bei s i t zer und 
E r s atz m ä n n e r, E n t sen dun g von 

Vertrauenspersonen 

(1) Die Beisitzer und Ersatzmänner der vor 
jeder Wahl neu zu bildenden Hauptwahlbehörde 
werden von der Bundesregierung berufen. 

(2) Die Bestimmung der Anzahl der Beisitzer 
und Ersatzmänner in den übrigen neu zu bil­
denden Wahlbehörden sowie deren Berufung ob­
liegt den neuen Wahlbehörden, und zwar bei 
den Kreiswahlbehörden der Hauptwahlbehörde, 
bei den Bezirkswahlbehörden der Kreiswahl­
behörde und bei den Gemeinde- und Sprengel­
wahlbehörden der Bezirkswahlbehörde. Tritt hie­
durch in der Zusammensetzung der Wahl­
behörden gegenüber dem Zeitpunkte der Wahl­
ausschreibung eine Knderung ein, so haben die 
Vertrauensmänner der von der Knderung be­
troffenen Parteien (§ 14 Abs. 1) innerhalb der 
von der Wahlbehörde zu bestimmenden Frist 
die erforderlichen Vorschläge einzubringen. 

(3) Die nicht dem richterlichen Beruf ent­
stammenden Beisitzer und Ersatzmänner werden 
innerhalb der für jede Wahlbehörde festgesetzten 
Höchstzahl auf Grund der Vorschläge der Par­
teien unter Anwendung des d'Hondtschen 
Höchstzahlenverfahrens nach ihrer bei der letzten 
Wahl des Nationalrates im Bereiche der Wahl­
behörde, bei Sprengelwahlbehörden im Bereiche 
der Gemeinde festgestellten Stärke berufen. 

(4) Hat eine Partei (§ 14 Abs. 1) gemäß 
Abs. 3 keinen Anspruch auf Berufung eines 
Beisitzers, so ist sie, falls sie im zuletzt ge­
wählten Nationalrate durch mindestens drei Mit­
glieder vertreten ist, berechtigt, in jede Wahl­
behörde höchstens zwei Vertreter als ihre Ver­
trauenspersonen zu entsenden. 

Das gleiche Recht steht hinsichtlich der 
Kreiswahlbehörden und der Hauptwahlbehörde 
auch solchen Parteien zu, die im zuletzt ge­
wählten Nationalrate nicht vertreten sind. Die 
Vertrauenspersonen sind zu den Sitzungen der 
Wahlbehörde einzuladen. Sie nehmen an den 
Verhandlungen ohne Stimmre~t teil. Im übrigen 
finden die Bestimmungen der §§ 5 Abs. 3, 14, 15 
Abs. 1, 2 und 5, 16 Abs. 2, 19 Abs. 1,), 3 erster 
Satz, 4 und 5, 20 und 59 Abs. 1 letzter Satz 
sinngemäß Anwendung. 

(5) Die Namen der Mitglieder der Wahl­
behörden sind ortsüblich kundzumachen. 

§ 16. K 0 n s ti t u i e run g der W a h 1-
b e hör den, A n gelob u n g der 

B ei s i tz e run dEr s a tz m ä n n e r 

(1) Spätestens am einundzwanzigsten Tage nach 
dem Stichtage haben die von ihrem Vorsitzenden 
einzuberufenden Wahlbehörden ihre konsti­
tuierende Sitzung abzuhalten. 

(2) In dieser Sitzung haben die Beisitzer und 
Ersatzmänner vor Antritt ihres Amtes in die 

Hand des Vorsitzenden das Gelöbnis strenger 
Unparteilichkeit und gewissenhafter Erfüllung 
ihrer Pflichten abzulegen. Das gleiche Gelöbnis 
haben auch Beisitzer und Ersatzmänner abzu­
legen, die nach der konstituierenden Sitzung ili 
die Wahlbehörde berufen werden. 

(3) Die Sprengelwahlbehörden in Wien sowie 
in Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern 
können auch zu einem späteren Zeitpunkte zur 
konstituierenden Sitzung einberufen werden. Das 
gleiche gilt für Wahlbehörden deren Bildung 
erst nachträglich aus einem der im § 14 Abs. 4 
angeführten Gründe unabweislich geworden ist. 

§ 17. B es chI u ß f ä h i g k e i t, g ü I t i g e 
Beschlüsse der Wahlbehörden 

(1) Die Wahlbehörden sind beschlußfähig, 
wenn der Vorsitzende oder sein Stellvertreter 
und wenigstens zwei Drittel der Beisitzer an­
wesend sind. 

(2) Zur Fassung eines gültigen Beschlusses ist 
Stimmenmehrheit erforderlich. Der Vorsitzende 
stimmt nicht mit. Bei Stimmengleichheit gilt 
jedoch die Anschauung als zum Beschluß er­
hoben, der er beitritt. 

(3) Ersatzmänner werden bei der Beschluß­
fähigkeit und bei der Abstimmung nur dann 
berücksichtigt, wenn ihre zugehörigen Beisitzer 
an der Ausübung ihres Amtes verhindert sind. 

§ 18. Sei b sr ä n d i g e Dur c h f ü h run g 
von Amtshandlungen durch den 

Wahlleiter 

(1) Wenn ungeachtet der ordnungsmäßigen 
Einberufung eine Wahlbehörde, insbesondere am 
Wahltage, nicht in beschlußfähiger Anzahl zu­
sammentritt oder während der Amtshandlung 
beschlußunfähig wird und die Dringlichkeit der 
Amtshandlung einen Aufschub nicht zuläßt, hat 
der Wahlleiter die Amtshandlung selbständig 
durchzuführen. In diesem Falle hat er nach Mög­
lichkeit unter Berüdtsichtigung der Parteienver­
hältnisse Vertrauensmänner heranzuziehen. 

(2) Das gleiche gilt für alle Amtshandlungen 
einer Wahlbehörde, die überhaupt nicht zusam­
mentreten kann, weil von keiner Partei Vor­
schläge gemäß § 14 auf Berufung von Beisitzern 
(Ersatzmännern) eingebracht wurden. 

§ 19. Knderung in der Zusammen­
set z u n g der W a h I b e hör den, Amt s­

dauer derselben 

(1) Obt ein Beisitzer oder Ersatzmann sein 
Mandat in der Wahlbehörde aus irgendeinem 
Grund, ausgenommen die vorübergehende Ver­
hinderung, nicht aus" so hat die Partei, die den 
Vorschlag auf seilie Entsendung erstattet hat, 
einen neuen Vorschlag für die Besetzung des 
frei gewordenen Mandates zu erstatten. 
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(2) Auch steht es den Organen, die Sprengel­
wahlleiter, ständige Vertreter oder für den Fall 
der Verhinderung bestimmte Stellvertreter in 
den Wahlbehörden bestellen können, sowie den 
Parteien, die Vorschläge für die Berufung von 
Beisitzern oder Ersatzmännern erstattet haben, 
jederzeit frei, die Berufenen aus der Wahlbehörde 
zurückzuziehen und durch neue ersetzen zu 
lassen. 

(3) Hat eine Partei, auf deren Antrag Bei­
sitzer und Ersatzmänner in eine Wahlbehörde 
berufen wurden, in einem Wahlkreise keinen 
Wahlvorschlag eingebradit (§ 45) oder wurde 
ihr Wahlvorschlag nicht veröffentlicht (§ 52), 
so verlieren diese Beisitzer und Ersatzmänner 
in der betreffenden Kreiswahlbehörde sowie in 
allen ihr nachgeordneten Wahlbehörden ihre 
Mandate, in der Hauptwahlbehörde jedoch nur 
dann, wenn ehe. Partei in keinem Wahlkreise 
einen Wahlvorschlag eingebracht hat oder von 
ihr in keinem Wahlkreis ein Wahlvorschlag ver­
öffentlicht wurde. In diesem Falle sind alle Man­
date der Beisitzer und der Ersatzmänner nach 
den Vorschriften des. § 15. Abs. 3 auf die wahl­
werbenden Parteien, gleichgültig, ob sie bisher 
in der Wahlbehorde vertreten waren oder nicht, 
neu aufzuteilen. 

(4) Entspricht die Zusammensetzung einer 
Wahlbehörde nach der Wahl des Nationalrates 
nicht mehr den Vorschriften des § 15 Abs. 3, 
so sind die der neuen Parteienstärke entsprechen­
den Anderungen durchzuführen .. 

(5) Bei den Anderungen nach den Abs. 1 bis 
4 sind die Bestimmungen des § 14, Abs. 1 bis 3, 
5 und 6, sowie die §§ 15 und 16 sinngemäß 
anzuwenden, bei Anderungen nach Abs. 4 jedoch 

. mit der Maßgabe, daß der vorgesehene Fristen­
lauf mit dem dreißigsten Tage nach dem Wahl­
tage beginnt. 

(6) Die vor jeder Wahl gebildeten und nach 
Abs. 1 bis 5 allenfalls geänderten Wahlbehörden 
bleiben bis zur Konstituierung der Wahlbehörden 
anläßlich der nächsten Wahl im Amte. 

§ 20. G e b ü h ren ans p r u c h der M i t­
glieder der Wahlbehörden 

(1) Für die Tätigkeit in den· Wahlbehörden 
haben ihre Mitglieder nach Maßgabe der Abs. 2 
und 3 Anspruch auf Gebühren. 

(2) Für den Umfang und die Höhe der 
Gebühren nach Abs. 1 sind die Bestimmungen 
des Gebührenanspruchsgesetzes 1965,. BGBI. 
Nr. 179, über die Gebühren der Geschwornen 
und Schöffen sinngemäß anzuwenden. 

(3) Die Mitglieder der Wahlbehörden habe'n 
ihren Cebührenanspruch längstens binnen 
14 Tagen nach Beendigung einer. Sitzung der 
Wahlbehörde beim Wahlleiter einzubringen. Ein 

Antrag ist nicht erforderlich, wenn nur Aufent­
haltskosten für den Wahltag beansprucht wer­
den. 

(4) über Anträge gemäß Abs. 3 entscheidet 
bei Mitgliedern der Hauptwahlbehörde der 
Bundesminister für Inneres, bei Mitgliedern der 
übrigen Wahlbehörden die Verwaltungsbehörde, 
der der Wahlleiter angehört oder von deren 
Vorstand er bestellt wird; gegen deren Ent­
scheidung ist ein Rechtsmittel nicht zulässig. 

(5) Der Gebührenaufwand für die Mitglieder 
der Wahlbehörden ist von der Gebietskörper­
schaft zu tragen, die für den Aufwand des Amtes 
aufzukommen hat, dem gemäß § 6 Abs. 2 die 
Zuweisung der für die Wahlbehörden notwen­
digen Hilfskräfte und Hilfsmittelobliegt. 

H. HAUPTSrüCK 
Wahlrecht, Erfassung der 

Wahlberechtigten 

1. Abschnitt 
§ 21. W a h 1 r e chi 

(1) Wahlberechtigt sind alle Männer und 
Frauen, die die österreichische Staatsbürgerschaft 
besitzen, vor dem 1. Jänner des Jahres der 
Wahl das 19. Lebensjahr vollendet haben und 
vom Wahlrechte nicht ausgeschlossen sind. 

(2) Ob die Voraussetzungen nach Abs.l zu-' 
treffen, ist, abgesehen vom Wahlalter, nach dem 
Stichtage (§ 2 Abs. 1) zu beurteilen. 

2. A b s c h n i t t 

Wahlausschließungsgründe . 

§ 22. Weg eng e r ich tl ich e r 
Verurteilung 

(1) Vom Wahlrechte sind ausgeschlossen: . 

1. Personen, die wegen eines nicht unter Z. 2 
fallenden Verbrechens verurteilt worden sind: 
bis zum Ablauf von fünf Jahren nach dem Ende 
der Strafe. 

2. Personen, die ~egen eines der im § 6 Z. 1 
bis 12 des Gesetzes· vom 15. November 1867, 
RGBI. Nr. 131, in der Fassung des Gesetzes 
vom 15. Juli 1920, StGBl. Nr. 323, angeführten 
Verbrechens oder wegen eines Verbrechens nach 
dem Bundesgesetz zum Schutze des Staates 
(Staatsschutzgesetz, BGBt Nr. 223/1936) verur­
teilt worden sind: bis zum Ende der Strafe. 

3. Personen, die 
a) wegen einer' übertretung des. Diebstahles, 

der Veruntreuung, der Teilnehmung daran, 
des Betruges, der Untreue, der Kuppelei, 
der Plünderung oder der Teilnehmung 
daran (§§ 460, 461, 463, 464, 512, 681 
und 683 StG.) verurteilt wurden, 
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b) wegen eines Vergehens nach §§ 2 bis 4 
des Wuchergesetzes 1949, BGBI. Nr. 271, 
eines Vergehens oder einer Übertretung 
nach § 1 des Gesetzes vom 25. Mai 1883, 
RGBl. Nr. 78 (Vereitlung von Zwangs­
vollstreckungen), verurteilt wurden, 

c) mindestens dreimal wegen eines Vergehens 
der selbstverschuldeten vollen Berauschung 
verurteilt wurden, sofern sie in diesem 
Zustand eine sonst als Verbrechen zuzu­
rechnende Handlung oder Unterlassung 
begangen haben (§ 523 StG. in der Fassung 
der Strafgesetznovelle 1952, BGBL Nr. 62), 

d) mindestens dreimal wegen einer über­
tretung der Trunkenheit verurteilt wur­
den (§ 523 StG. in seiner vor dem Inkraft­
treten der Strafgesetznovelle 1952, BGBL 
Nr. 62, in Geltung gestandenen Fassung), 

e) mindestens dreimal verurteilt wurden, wo­
bei diesen Verurteilungen Delikte bei der 
in lit. c und lit. d angeführten Arten zu­
grunde lagen: 

in allen Fällen bis zum Ablaufe von drei Jahren 
nach dem Ende der Strafe. 

4. Personen, die wegen eines im § 14 des 
Gesetzes vom 26. Jänner 1907, RGBL Nr. 18, 
bezeichneten Vergehens, das bei Wahlen des 
Bundespräsidenten, des Nationalrates, bei Volks­
begehren, Volksabstimmungen oder bei Wahlen 
zu den Landtagen begangen wurde, verurteilt 
worden sind: bis zum Ablaufe von fünf Jahren 
nach dem Ende der Strafe. 

(2) Personen, die in der Zeit vom 13. März 
1938 bis zum 27. April 1945 von einem 
deutschen, außerhalb des Gebietes der Republik 
österreich gelegenen Gerichte zu einer Zucht­
hausstrafe verurteilt worden sind, sind bis zum 
Ablaufe von fünf Jahren nach dem Ende der 
Strafe vom Wahlrecht ausgeschlosSen, wenn mit 
der Verurteilung auch die Aberkennung der 
bürgerlichen Ehrenrechte ausgesprochen. worden 
ist. 

. (3) Personen, die in der Zeit nach dem 13 .. März 
1938 von einem im Gebiet der Republik Öster­
reich gelegenen Gericht auf Grund reichsdeutscher 
Strafvorschriften zu einer Zuchthaus- oder 
Kerkerstrafe verurteilt worden sind, sind bis 
zum Ablaufe von fünf Jahren nach dem Ende 
der Strafe vom Wahlrecht ausgeschlossen. 

e 4) Sind die im Abs. 1 bis 3 bezeichneten 
s.trafl?aren Handlungen von Personen begangen 
worden, die zur Zeit der Einleitung des straf~ 
gerichtlichen Verfahrens das 18. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hatten, so hat die Ahndung den 
Ausschluß vom Wahlrecht nicht zur Folge. 

(5) Der Ausschluß vom Wahlrechte nach Abs. 1 
bis 3 tritt nicht ein, wenn das Gericht die Voll­
ziehung der Strafe nach dem Gesetz über die 
bedingte Verurteilung 1949, BGBL Nr. 277, in 
der geltenden Fassung vorläufig aufgeschoben 
hat. Wird der AufsdlUb widerrufen, so tritt mit 

dem Tage der Rechtskraf~ dieses Beschlusses der 
Ausschluß vom Wahlrecht ein. 

(6) Die Wahlausschließungsgründenach Abs. 1 
bis 3 gelten nicht, wenn die Verurteilung getilgt 
ist oder auf Grund besonderer gesetzlicher Be­
stimmung als nicht erfolgt oder getilgt gilt. 

§ 23. Weg e n Maß nah m e n auf G run d 
gerichtlicher Verurteilungen 

Vom Wahlrechte sind ferner ausgeschlossen: 
1. Personen, die unter Polizeiaufsicht gestellt 

wurden, .. 
2. Personen, die in ein Arbeitshaus abgegeben 

wurden, 
in allen Fällen bis zum Ablaufe e,ines Jahres nach 
dem Erlöschen der Maßnahmen. 

§ 24. Weg e n man gel n de r 
Ha n d I u n g s u n f ä hi g k e i t 

Vom Wahlrechte sind weiters ausgeschlossen: 
1. Personen, die voll oder besChränkt ent­

mündigt sind; 
2. Personen, denen die väterliche Gewalt über 

ihre Kinder entzogen wurde, bis zur Aufhebung 
dieser Verfügung oder solange die Kinder unter 
fremder Vormundschaft stehen, im letztgenann:.. 
ten Falle jedenfalls bis zum Ablauf eines Jahres 
nach Erlassung der gerichtlichen Verfügung. 

§ 25. Gern ein sam e B e s tim m u n gen 

Wenn eine Person aus mehreren der in den 
§§ 22 bis 24 angeführten Gründe vom Wahl­
recht ausgeschlossen ist, bestimmt sich die Dauer 
des Ausschlusses vom Wahlrechte nach der hiefür 
festgesetzten längeren Frist. 

3. A b s c h n i t t 

Erfassung der Wahlberechtigten 

§ 26. W ä h 1 e r ver z eie h n iss e 

(1) Die Wahlberechtigten sind in Wählerver­
zeichnisse einzutragen. Für die Wählerverzeich­
nisse ist das Muster in Anlage· 1 zu verwenden. 

(2) Die Anlegung der Wählerverzeichnisse ob~ 
liegt den Gemeinden im übertragenen Wirkungs­
krei~e des Bundes. 

(3) Die Wählerverzeichnisse sind von den Ge­
meinden auf Grund der Wählerevidenz anzu­
legen. 

(4) Die Wählerverzeichnisse sind in Gemein­
den, die nicht in Wahlsprengel eingeteilt sind, 
nach dem Namensalphabet der Wahl- und Stimm~ 
berechtigten, wenn aber eine Gemeinde in Wahl­
sprengel eingeteilt ist, nach Wahl sprengeln und 
gegebenenfalls nach Ortschaften, Straßen und 
Hausnummern anzulegen. . 

§ 27. 0 red e r Eintragung 
(1) Jeder. Wahlberechtigte ist in -das Wähler­

verzeidmis des Ortes (der Gemeinde, des Wahl­
sprengels) einzutragen, wo er am Stichtage seinen 
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ordentlichen Wohnsitz hat (§ 2 Abs. 2 des 
Wählerevidenzgesetzes 1970). 

(2) Hat ein Wahlberechtigter am Stichtag in 
mehreren Gemeinden einen Wohnsitz, so ist er 
in das Wählerverzeichnis der Gemeinde einzu­
tragen, in der er ~m Stichtage tatsächlich ge­
wohnt hat. Kommt auch ein solcher Wohnort 
nicht in Betracht, so hat die Eintragung in das 
Wählerverzeichnis der Gemeinde zu erfolgen, in 
der der Wahlberechtigte vor dem Stichtage zu­
letzt gewohnt hat; 

(3) Abs. 2 gilt sinngemäß, wenn ein Wahl~ 
berechtigter am Stichtag in einer Gemeinde in 
mehr als einem Wahlsprengel einen Wohnsitz hat. 

(4) Jeder Wahlberechtigte darf in den Wähler­
verzeichnissen nur einmal eingetragen sein. 

(5) Wahlberechtigte, die zum ordentlichen oder 
außerordentlichen Präsenzdienst einberufen' wer­
den, sind, außer im Falle einer Verlegung ihres 
ordentlichen Wohnsitzes während der Leistung 
des Präsenzdienstes, in das Wählerverzeichnis der 
Gemeinde eingetragen; in der sie vor dem Zeit­
punkt, für den sie einberufen wurden, ihren 
ordentlichen Wohnsitz hatten. 

(6) Ist ein' Wahlberechtigter im Wählerver­
zeichnis mehrerer Orte (Gemeinden, Wahl­
sprengel) eingetragen, so ist er unverzüglich aus 
dem Wählerverzeichnis, in das er zu Unrecht 
eingetragen wurde, zu, streichen. Hievon sind 
der Wahlberechtigte und die Gemeinde, in deren 
Wählerverzeichnis er zu verbleiben hat, unver­
züglich zu verständigen. 

§ 28. Auf leg u n, g des 
Wählerverzeichnisses 

(1) Am einundzwanzigsten Tage nach dem 
Stichtag is't das Wählerverzeichnis in einemall~ 
gemein zugänglichen Amts,raume durch zehn 
Tage zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. In 
Wien ist in jedem Gemeindebezirk mindestens 
eine Auflegungsstelle einzurichten. 

(2) Die Auflegung des Wählerverzeichnisses 
hat der Bürgermeister vor Beginn der Einsichts­
frist ortsüblich kundzumachen.' Die Kund­
machung hat auch die Einsichtsfrist, die für die 

'Einsichtnahme bestimmten Tagesstunden, die 
nicht unter vier Stunden bemessen sein dürfen, 
die Bezeichnung der Amtsräume, in denen das 

,Wählerverzeichnis aufliegt, die Amtsstelle, bei 
der Einsprüche gegen das Wählerverzeichnis ein­
gebracht werden können, sowie die Bestimmun­
gen des Abs. 3 und der §§ 31 und 36 zu ent­
halten. Bei der Festsetzung der für die Einsicht­
nahme bestimmten Tagesstunden ist ,darauf Be­
dacht zu nehmen, daß die Einsichtnahme auch 
außerhalb der normalen Arbeitszeit ermöglicht 
wird. 

(3) Innerhalb der Einsichtsfrist kann jedermann 
in das Wählerverzeichnis Einsicht nehmen und 

davon Abschriften oder Vervielfältigungen her­
stellen. 

(4) Vom ersten Tage der Auflegung an dürfen 
Knderungen in den Wählerverzeichriissen nur 
mehr auf Grund des Einspruchs- und Berufungs­
verfahrens (§§ 31ff.) vorgenommen werden. 
Ausgenommen hievon sind Si:reichungen nach 
§ '27 Abs. 6, die Beseitigung von offenbaren 
Unrichtigkeiten in den Eintragungen vom Wahl­
berechtigten sowie die Behebung' v'on Form­
gebrechen, insbesondere die Berichtigung von 
Schreibfehlern. 

§29. Kundmachung In den 
Häusern 

(1) In Gemeinden' mit mehr als 20.000 Ein­
wohnern ist vor, dem Beginn der Einsichtsfrist 
in jedem Haus an einer, den Hausbewohnern 
zugänglichen Stelle (Hausflur) eine Kundmachung 
anzuschlagen, wehne' die Zahl der männlichen 
und weiblichen Wahlberechtigten, nach Lage und 
Türnummer der Wohnung geordnet, oder ihre 
Zu- und Vornamen sowie die Amtsstelle an-. 
gibt, bei der Einsprüche 'gegen das Wählerver­
zeichilis eingebracht werden können. 

(2) Solche' Kundmachungen sind auch In 

anderen Gerrieinden anzuschlagen, wenn' es dIe 
zuständige, Bezirkshauptmannschaft, in Städten 
mit eigenem Statut der Landeshauptmann, an­
ordnet. 

§ 30. Aus f 0 1 gun g von A b s ehr i f t e n 
an die Parteien 

(1) In Gemeinden mit mehr als 1000 Ein­
wohnern sind den im Nationalrate vertretenen 
Parteien sowie anderen Parteien, die sich' an 
der Wahlbewerbung beteiligen wollen, auf ihr 
Verlangen spätestens am ersten Tage der Auf­
legung des Wählerverzeichnisses Abschriften des­
selben gegen Ersatz der Kosten auszufolgen. 

(2) Die Antragsteller haben dieses Verlangen' 
spätestens zwei Wochen vor der Auflegung des 
Wählerverzeichnisses zu stellen. Die Anmeldung 
verpflichtet zur Bezahlung von' 50 v. H. der 
beiläufigen Herstellungskosten. Die restlichen 
Kosten' sind beim Bezuge der Abschriften zu 
entrichten. 

(3) Unter denselben Voraussetzungen sind auch 
allfällige Nachtrage zum Wählerverzeichnis aus­
zufolgen. 

§31.Einsprüche 

(1) Innerhalb der Einsichtsfrist kann jede'r 
Staatsbürger unter, Angabe seines Namens und 
der Wohnadresse gegen das Wählerverzeichnis 
bei .der' zur Entgegennahme von Einsprüchen 
bezeichneten Amtsstelle (§ 28 Abs. 2) schriftlich, 
mündlich oder telegrafisch Einspruch erheben. 
Der Einspruchswerber kann die Aufnahme' eines 
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Wahlberechtigten in das Wählerverzeichnis oder § 34. R ich t i g S tell u n g des W ä h 1 e r-
die Streichung eines nicht Wahlberechtigten aus ver z e ich n iss e s 
dem Wählerverzeichnis begehren. 

(2) Die Einsprüche müssen bei der Amtsstelle, 
bei der sie einzubringen sind, noch vor Ablauf 
der Einsichtsfrist einlangen. 

Erfordert die Entscheidung eine Richtigstellung 
des Wählerverzeichnisses, so hat die Gemeinde 
nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung 
sofort die Richtigstellung des Wählerverzeich­
nisses unter Anführung der Entscheidungsdaten 
durchzuführen. Handelt es sich hiebei um die 
Aufnahme einer vorher im Wählerverzeichnis 

. (3) Der Einspruch ist, falls er schriftlich einge­
bracht wird, für jeden Einspruchsfall gesondert 
zu überreichen. Hat der Einspruch die Aufnahme 

nicht verzeichneten Person, so ist ihr Name am eines Wahlberechtigten zum Gegenstande, so 
Schlusse des Wählerverzeichnisses mit der dort sind auch die zur Begründung des Einspruches 

notwendigen Belege, insbesondere ein vom ver- folgenden fortlaufenden Zahl anzuführen und 
rneintlich Wahlberechtigten ausgefülltes Wähler- an jener Stelle des Wählerverzeichnisses, an der 
anlageblatt (Muster Anlage 1 des Wählerevidenz- sie ursprünglich einzutragen gewesen wäre, auf 
gesetzes 1970), anzuschließen. Wird im Einspruch die fortlaufende Zahl der neuen Eintragung hin­
die Streichung eines nicht Wahlberechtigten be- zuwelsen. 
gehrt, so ist der Grund hiefür. anzugeben. Alle 
Einsprüche, auch mangelhaft· belegte, sind von 
den hiezu berufenen Stellen entgegenzunehmen 
und weiterzuleiten. Ist ein Einspruch von 
mehreren Einspruchswerbern unterzeichnet, so 
gilt, wenn kein Zustellungsbevollmächtigter ge­
nannt ist, der an erster Stelle Unterzeichnete 
als zustellungsbevollmächtigt. 

(4) Wer offensichtlich mutwillige Einsprüche 
erhebt, begeht eine Verwaltungsübertretung und 
ist mit einer Geldstrafe. bis zu 3000 S, im Falle 
der Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu zwei 
Wochen zu bestrafen. 

§ 32. Ver s t ä n d i gun g der zur 
Streichung beantragten Personen 

§ 35. B e ruf u n gen 

(1) Gegen die Entscheidung gemäß § 33 Abs. 1 
können der Einspruchswerber sowie der von der 
Entscheidung Betroffene .binnen zwei Tagen nach 
Zustellung der Entscheidung schriftlich oder tele­
grafisch die Berufung bei der Gemeinde ein­
bringen. Die Gemeinde hat den Berufungsgegner 
von der eingebrachten Berufung unverzüglich mit 
dem Beifügen zu verständigen, daß es ihm frei­
steht, innerhalb von zwei Tagen nach der an 
ihn ergangenen Verständigung in die Berufung 
Einsicht und zu den vorgebrachten Berufungs­
gründen Stellung zunehmen. 

(2) Ober die Berufung hat binnen vier Tagen 
nach ihrem Einlangen außerhalb von Wien die 
Bezirkswahlbehörde, in Wien die Kreiswahlbe­
hörde zu entscheiden. § 7 des Allgemeinen Ver­
waltungsverfahrensgesetzes 1950 findet Anwen­
dung. Eine weitere Berufung ist unzulässig. 

(3) Die Bestimmungen der §§ 31 Abs. 2 bis 
4 und 33 Abs. 2 sowie § 34 ~nden sinngemäß 
Anwendung. 

(1) Die Gemeinde hat die Personen, gegen deren 
Aufnahme in das Wählerverzeichnis Einspruch 
erhoben wurde,· hievon unter gleichzeitiger 
Bekanntgabe der Gründe innerhalb von 24 Stun­
den nach Einlangen des Einspruches zu ver­
ständigen. Den Betroffenen steht es frei, binnen 
vier Tagen nach Zustellung der Verständigung 
schriftlich, mündlich oder telegrafisch Einwen­
dung7n bei der zur Entscheidung über den 
Einspruch berufenen Behörde vorzubringen. § 36. B eh an d 1 u n g der na c h dem 

Wählerverzeichnis erhobenen 
Einsprüche und Berufungen (2) Die Namen der Einspruchswerber unter­

liegen dem Amtsgeheimnis. Den Strafgerichten 
sind sie auf Verlangen bekanntzugeben. 

§ 33. E n t s c h eid u n g übe r 
Einsprü~he . 

(1) Ober den Einspruch hat binnen sechs Tagen 
nach seinem Einlangen außerhalb von Wien die 
Gemeindewahlbehörde, in Wien die Bezirkswahl­
behörde zu entscheiden. § 7 des Allgemeinen 
Verwaltungsvedahrensgesetzes 1950 findet An­
wendung. 

(2) Die Gemeinde hat die Entscheidung dem 
Einspruchswerber sowie dem von der Entschei­
dung Betroffenen unverzüglich schriftlich mit­
zuteilen. 

Auf die zu Beginn der Einsichtsfrist nach den 
Vorschriften des Wählerevidenzgesetzes 1970 
(§§ 4 bis 8) noch nicht entschiedenen Einsprüche 
und Berufungen gegen die Wählerevidenz sind 
die vorstehenden Bestimmungen der §§ 31 bis 
35 anzuwenden. 

§ 37. A b s c h 1 u ß des W ä h 1 e r ver z ei c h­
nlsses 

(1) Nach Beendigung des Einspruchs- und Be­
rufungsverfahrens hat die Gemeinde das Wähler­
verzeichnis abzuschließen. 

(2) Das abgeschlossene Wählerverzeichnis ist 
der Wahl zugrunde zu legen. 
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§ 38. Berichte über die Zahl der 
W~hlberechtigtell 

(1) Vor Auflegung des Wählerverzeichnisses 
(§ 28) haben die Bezirkswahlbehörden die· Zahl 
der wahlberechtigten Personen im Stimmbezirk, 
getrennt nach Männern und Frauen, der Kreis­
wahlbehörde und diese für den Bereich des Bun­
deslandes .der Hauptwahlbehörde telefonisch oder 
fernschriftlich bekanntzugeben. 

(2) Desgleichen sind auch die Anderungen der 
Zahl der wahlberechtigten Personen, die sich 
durch das Einspruchs- und Berufungsverfahren 
ergeben, nach Abschluß des Wählerverzeichnisses 
der Kreiswahlbehörde und von dieser unver­
züglich der Hauptwahlbehörde zuoerichten. 

(3) Wird dem Antrag auf Ausstellung einer 
Wahlkarte stattgegeben, so ist neben der Wahl­
karte auch ein amtlicher Stimmzettel auszufolgen. 
Dieser ist in den im Abs. 2 genannten Brief­
umschlag zu legen. Der Briefumschlag ist zu 
verschließen und dem Antragsteller auszufolgen. 
Der Antragsteller hat den Briefumschlag sorg­
fältig zu verwahren und am Wahltag ungeöffnet 
dem Wahlleiter zu überreichen. 

(4) Duplikate für abhanden gekommene oder 
unbrauchbar gewordene Wahlkarten oder amt­
liche Stimmzettel dürfen von der Gemeinde nicht 
ausgefolgt werden. 

§ 43. Vor g a n g n ach Au!>. S tell u n g der 
Wahlkarten 

(1) Die Ausstellung der Wahlkarte ist im 
§ 39. Te i 1 nah me an der Wa h 1 Wählerverzeichnis in der Rubrik "Anmerkung" 

(1) An der Wahl nehmen nur Wahlberechtigte bei dem betreffenden Wähler mit dem Worte 
'teil, deren Namen im abgeschlossenen Wähler-"Wahlkarte" in auffälliger Weise (zum Beispiel 
verzeichnis enthalten sind. mittels Buntstiftes) zu vermerken. 

(2) Jeder Wahlberechtigte hat nur eine Stimme. (2) Die Zahl der ausgestellten Wahlkarten ist 
nach Ablauf der im § 42 Abs. 1 vorgesehenen 

. § 40. 0 r t der Aus ü b u n g des W a h 1-
rechtes 

(1) Jeder Wahlberechtigte übt sein Wahlrecht 
grundsätzlich an dem Orte (Gemeinde, Wahl­
sprengel) aus, in dessen Wählerverzeichnis er 
eingetragen ist. 

(2) Wahlberechtigte, die im Besitz einer Wahl­
karte sind, können ihr Wahlrecht auch außerhalb 
dieses Ortes ausüben. 

4. A b s c h n i t t 

Wahlkarten 

§ 41. Anspruch auf Ausstellung 
einer Wahlkarte 

Wähler, die sich voraussichtlich am Wahltag 
an einem anderen Orte (Gemeinde, Wahlsprengel) 
als dem ihrer Eintragung in das Wählerverzeich­
nis aufhalten werden und deshalb ihr Wahlrecht 
nicht ausüben könnten, haben Anspruch auf Aus~ 
stellung einer Wahlkarte. 

§ 42. Aus s tell u n g der W a h 1 kar t e 

(1) Die Ausstellung der Wahlkarte ist bei 
der Gemeinde, von der der Wahlberechtigte nach 
seinem ordentlichen Wohnsitz in das Wähler­
verzeichnis eingetragen wurde, spätestens am 
dritten Tage vor dem Wahltage mündlich oder 
schriftlich zu beantragen. Beim mündlichen An­
trag ist die Identität durch ein Dokument nach­
zuweisen, beim schriftlichen Antrag kann die 
Identität auch auf andere Art glaubhaft gemacht 
werden. 

(2) Die Wahl karte ist als Briefumschlag her­
zustellen und hat auf der Vorderselite den in der 
Anlage 2 ersichtlichen Aufdruck zu tragen. 

Frist im Wege der Bezirkswahlbehörde unver­
züglich telefonisch der Kreiswahlbehörde be­
kanntzugeben. Die Kreiswahlbehörde hat die 
Zahl der in ihrem Bereiche ausgestellten Wahl­
karten ebenfalls unverzüglich, spätestens jedoch 
am Tage vor dem Wahltage, der Hauptwahl­
behörde mitzuteilen . 

. (3) Ob und in welcher Weise für Wahlkarten­
wähler besondere Wahllokale zu bestimmen sind, 
ist in den §§ 59 und 74 angeordnet. über die 
Ausübung der Wahl durch Wahlkartenwähler 
enthalten die §§ 70, 72 und 82 die näheren 
Vorschriften. 

IU. HAUPTSroCK 
Wählbarkeit, Wahlbewerbung 

1. Abschnitt 
Wählbarkeit 

§ 44. 
Wählbar sind alle Männer und Frauen, die 

am Stichtage die österreichische Staatsbürgerschaft 
besitzen, vor dem 1. Jänner des Jahres der 
Wahl das 25. Lebensjahr vollendet haben und 
vom Wahlrechte nicht ausgeschlossen sind. 

2. A b s c h n i t t 

Wahlbewerbung 

§ 45. Ein b r i n gun gun dUn t e r s t ü t­
zung der Kreiswahlvorschläge 

(1) Wahlwerbende Parteien haben ihren Wahl­
vorschlag für das erste Ermittlungsverfahren 
(Kreiswahlvorschlag) spätestens am dreißigsten 
Tage vor dem Wahltag bis 17 Uhr der Kreis­
wahlbehörde vorzulegen. Diese hat auf dem 
Wahlvorschlag den Tag und die Uhrzeit seines 
Einlangens zu vermerken. 
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seine Zustimmung schriftlich erklärt hat.· Die 
Erklärung ist dem Wahlvorschlag anzuschließen. 

(2) Der Kreiswahlvorschlag muß von wenig­
stens drei Mitgliedern des Nationalrates unter­
schrieben oder von mindestens 500 Personen, 
die am Stichtag in einer Gemeinde des Wahl- !~) Di~ Kreiswahlbehö~de hat AbscI:.1"iften der 
kreises als wahlberechtigt in der Wählerevidenzb~l I.hr emgebrad1ten Krels:vahlvorsd11age unver­
eingetragen waren,· unterstützt sein; hiebei sind \ zu~hch d,:r Hauptwahlb~?o~de :?rzulegen. De~-

-/3 dem Wahlvorschlag die nach Muster Anlage 3 I ?lelG~en sm~. auch nachtr~ghche. linderung.en, dIe 
ausgefüllten und gemäß Abs. 3 eigenhändig unter- m den .. gemaß ~. 52. v~roffenthchten KreIswahl-
fertigten Unterstützungserklärungen anzu- vQrschla~.en berucI:~lchtlgt wu~den, der Haupt-
schließen. wahlbehordeungesaumt zu benchten. 

(3) Die Unterstützungserklärung hat die Be­
stätigung der Gemeinde zu enthalten, daß die 
in der Erklärung genannte Person am Stichtag 
in der Wählerevidenz als wahlberechtigt einge­
tragen war. Diese Bestätigung ist von der Ge­
meinde nur dann zu erteilen, wenn die in der 
Erklärung genannte Person vor der zur Führung 
der Wählerevidenz zuständigen Gemeindebehörde 
persönlich erscheint, ihre Identität durch ein 
mit Lichtbild ausgestattetes Identitätsdokument 
(zum Beispiel Reisepaß, Personalausweis, Führer­
schein, Postausweis usw.) nachgewiesen hat, die 
Unterstützungserklärung die Angaben über Vor­
und Zuname, Geburtsdatum und Wohnadresse 
sowie den Namen der zu unterstützenden wahl­
werbenden Partei enthält und die eigenhändige 
Unterschrift der in der Unterstützungserklärung 
genannten Person entweder vor der Gemeinde­
behörde geleistet wurde oder gerichtlich oder 
notariell beglaubigt ist. 

(4) Die Gemeinden sind verpflichtet, eine Be­
stätigung gemäß Abs. 3 unverzüglich und ohne 
Einhebung von Verwaltungsabgaben, sonstigen 
Abgaben oder Gebühren auszufertigen. Eine 
solche Bestätigung darf für eine Person nur 
einmal ausgestellt werden. 

§ 46. I n haI t cl e r K r eis w a h 1 v 0 r­
schläge 

(1) Der Kreiswahlvorschlag muß enthalten: 
1. die unterscheidende Parteibezeichnung in 

(4) Die wahlwerbenden Pa~teien haben an den 
Bund einen Beitrag für die Kosten der Her­
stellung des amtlichen Stimmzettels in der Höhe 
von 6000 S zu leiste'u. Der Beitrag ist gleich­
z.eitig mit der übermittlung des Wahlvorschlages 
(Abs. 1) bei der Kreiswahlbehörde bar zu er­
legen. Wird der Kostenbeitrag . nicht erlegt, so 
gilt der Wahlvorschlag als nicht eingebracht: 

§ 47. U n t e r s ehe i den d e Par t e ib e­
z eie h nun gin den K r eis w a h I v 0 r­

schlägen 

(1) Wenn mehrere Kreiswahlvorschläge die­
selben oder schwer unterscheidbare Parteibezeich­
nungen tragen, so hat der Kreiswahlleiter die 
Vertreter dieser Wahlvorschläge zu einer gemein­
samen Besprechung zu laden und ein Einver­
nehmen über die Unterscheidung der Parteibe­
zeichnung anzubahnen. Gelingt ein Einver­
nehmen nid1t, so hat die Kreis~ahlbehörde 
Parteibezeichnungen, die schon. auf veröffent­
lichten Wahlvorschlägen bei der letzten N ational­
ratswahl enthalten waren, zu belassen, die übrigen 
Kreiswahlvorschläge aber nad1 dem an erster 
Stelle vorgeschlagenen Bewerber zu benennen. 

(2) Desgleichen sind auch Kreiswahlvorschläge 
ohne ausdrücklicheParteibezeichnung nach dem 
an erster Stelle vorgeschlagenen Bewerber zu 
benennen. 

Worten und eine allfällige Kurzbezeichnung (3) Wenn em Kreiswahlvors,chlag nach dem 
. in Buchstaben; an erster Stelle vorgeschlagenen Bewerber zu 

2. die Parteiliste, das·ist ein Verzeichnis von. benennen ist (Namensliste), der Name des Listen­
höchstens doppelt so vielen Bewerbern, als führers aber dem Namen des Listenführers einer 
die Zahl der Wahlberechtigten im Wahlkreis anderen Parteiliste gleicht oder von diesem 
(§ 38 Abs. 1) geteilt durch 25.000 ergibt. schwer unterscheidbar ist, hat der Kreiswahlleiter 
Hiebei sind allfällige Dezimalreste nicht zu den Vertreter dieses Wahlvorschlages zu einer 
berücksichtigen. In· der Parteiliste sind die Besprechung zu laden und ihn aufzufordern, 
Bewerber in der beantragten Reihenfolge einen anderen Listenführer zu bezeichnen, dessen 
mit arabischen Ziffern unter Angabe des Name zu einer Verwechslung nicht Anlaß gibt. 
Zu- und Vornamens, Geburtsjahres, Berufes Wird in einem solchen Falle kein anderer Listen­
undder Adresse jedes Bewerbers zu ver- führer namhaft gemacht, so gilt der Kreiswahl-
zeichnen; vorschlag als> nicht eingebracht. 

3. die Bezeichnung des zustellungsbevollmäch­
tigten Vertreters (Zu- und Vorname, Beruf, 
Adresse). 

(2) In den Wahlvorschlag darf ein Bewerber 
nur dann aufgenommen werden, wenn er hiezll 

(4) Im übrigen gilt der Grundsatz, daß bei· 
neu auftretenden wahlwerbenden Parteien die 
Parteibezeichnung der wahlwerbenden Partei den 
Vorrang hat, die ihren Kreiswahlvorschlag früher 
eingebracht hat. 
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§ 48. Kr eis w a h l'v 0 r s chI a g 0 h n e z u­
S t e 11 u n g s b e voll m ä c h t i g t e n V e r­

treter 

(1) Wenn ein Kreiswahlvorsmlag keinen zu­
stellungsbevollmämtigten Vertreter anführt, so 
gilt der jeweils an erster Stelle des Kreiswahl­
vorsdtlages stehende Bewerber als zustellungs­
bevollmädttigter Vertreter der Partei. 

(2) Die Partei kann den zustellungsbevollmädt­
tigten Vertreter jederzeit durdt einen anderen 
Ve'rtreter ersetzen. Solme an die Kreiswahlbe­
hörde zu rimtende Erklärungen bedürfen nur 
der Untersdtrift· des letzten zustellungsbevoll­
mädttigten Vertreters. Stimmt dieser nimt zu 
oder ist er nadt Ansicht der Kreiswahlbehörde 
nicht mehr in der Lage, die Partei zu vertreten, 

lime Erklärungen (§ 46 Abs. 2) nie'ln vorliegen, 
werden im Wahlvorschlag gestrimen. Hievon ist 
der zustellungsbevollmämtigte Vertreter der 
Partei zu ver~tändigen. 

§ 50. Erg ä n z u n g s vor s chI ä g e 

Wenn ein Bewerber verzichtet, stirbt, die Wähl­
barkeit verliert, wegen Mangels der Wählbarkeit 
oder der schriftlichen Erklärung (§ 46 Abs. 2) 
gestrichen wird, so kann die Partei ihre Partei­
liste durm Nennung eines anderen Bewerbers 
ergänzen oder die fehlende Erklärung nachbrin­
gen. Die Ergänzungsvorschläge, die nur der 
Unterschrift des zustellungsbevollmämtigten Ver­
treters der Partei bedürfen, sowie die Erklärung 
müssen jedom spätestens am siebenundzwanzig­
sten Tage vor dem Wahltage bis 17 Uhr bei 
der Kreiswahlbehörde einlangen. ' 

so muß die Erklärung von mindestens der Hälfte 
der auf dem Kreiswahlvorschlag angeführten Be­
werber unterschrieben sein; die im Zeitpunkte 
der Erklärung die Partei nam Ansicht der Kreis- § 
wahlbehörde noch vertreten können. Können 
diese Untersmriften nicht beigebracht werden, 

51. Kr eis w a h I vor s chI ä g e 
g lei c h e n Wahl wer b ern 

mi t 

Weisen mehrere Wahlvorschläge im gleichen 
Wahlkreis den Namen desselben Wahlwerbers 
auf, so ist dieser von der Kreiswahlbehörde 
aufzufordern, binnen acht Tagen, spätestens je­
doch am siebenundzwanzigsten Tage vor· dem 
Wahltag, zu erklären, für welchen der Wahl­
vorschläge ersim entsdleidet. Auf allen anderen 
Kreiswahlvorsmlägen wird er gestrichen. Wenn 
er sich in der vorgesehenen Frist nicht erklärt, 
ist er auf dem als ersten eingelangten Wahlvor-. 
sdllag, der seinen Namen trug, zu belassen. 

so genügt die Untersduift auch eines Bewerbers 
des Kreiswahlvorschlages, der die Partei nach 
Ansicht der Kreiswahlbehörde vertreten kann. 

§ 49. übe r p r ü fun g der Kr eis w a h 1-
vorschläge 

(1) Die Kreiswahlbehörde hat unverzüglim zu 
überprüfen, ob die eingelangten Kreiswahlvor­
sc.~läge von wenigstens drei Mitgliedern des 
Nationalrates unterschrieben oder von minde­
stens 500 Wahlberechtigten des Wahlkreises (§45 
Abs. 2) unterstützt und die in den Parteilisten § 52. A b s chI i e ß u n gun d Ver ö f f e n t­
vorgesmlagenen Wahlwerber wählbar sind. Die 1 ich u n g der Kr eis w a h I vor s chI ä g e 
Kreiswahlbehörde hit, wenn ein Wahlberech- (1) Späte~tens am vierundzwanzigsten Tage 
tigter mehrere Kreiswahlvorschläge 'unterstützt· vor dem Wahltage hat die Kreiswahlbehörde die 
hat, dessen Unterstützung für den als ersten Wahlvorschläge abzuschließen, falls eine Partei­
eingelangten Wahlvorsdllag als gültig anzuer- liste mehr als doppelt so viele Bewerber enthält, 
kennen. Die Unterstützungen fur die anderen als sim aus § 46 Abs. 1 Z. 2 ergibt, die über­
Kreiswahlvorschläge gelten als nicht eingebracht. zähligen Bewerber zu streimen und die Wahl-

(2) Eine Zurückziehung einzelner Unterstüt- vorschläge zu veröffentlichen. 

zungserklärungen nach Einlangen des Kreiswahl- (2) Nach der Veröffentlimung an Wahlvor­
vorsdllages ist von der Kreiswahlbehörde nicht smlägen festgestellte Mängel berühren die Gül­
zur Kenntnis zu nehmen, es sei denn, daß der tigkeit dieser Wahlvorschläge nicht. 
Unterstützer der Kreiswahlbehörde glaubhaft (3) In dcr Veröffentlichung nadt Abs. 1 hat 

'madtt, daß er durdl einen wesentlid1en Irrtum sich die Reihenfolge der Parteien, die im zuletzt 
oder durm arglistige Täusdtung oder Drohung gewählten Nationalrat vertreten waren, nach 
zur Unterstützung des Wahlvorschlages bestimmt der Zahl der Mandate, die die Parteien bei der 
worden ist und die Zurückziehung der Unter- letzten Nationalratswahl im ganzen Bundesge­
stützungserklärung spätestens am siebenund- biet erreicht haben, zu rimten, Ist die Zahl 
zwanzigsten Tag vor dem Wahltag erfolgt ist. der Mandate gleim, so bestimmt sich die Reihen-

(3) Weist ein. Kreiswahlvorschlag ni mt die er- folge nam der bei der letzten Nationalratswahl 
forderliche Zahl von Unterstützungen (§ 45 ermittelten Gesamtsumme der Parteistimmen; 
Abs. 2) auf oder entspricht er nimt den 1m sind auch diese gleim, so hat die Hauptwahl­
§ 46 Abs; 1 geforderten Voraussetzungen, so behörde durch das Los, das von dem an Jahren 
ist er spätestens am 24. Tage vor dem Wahltag jüngsten Mitglied zu ziehen ist, zu entscheiden. 
von der Kreiswahlbehörde zurückzuweisen. Be- Die so ermittelte Reihenfolge ist von der Haupt­
werber, die nimt wählbar sind oder deren smrift- wahlbehörde den Kreiswahlbehörden bis späte-
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stens am dreißigsten Tage vor dem Wahltage § 54. R ü c k e r s tat tun g des K 0 s t e n-
bekanntzugeben und ist für die Kreiswahlbehörde bei t rag e s. 
verbindlich. 

(4) Im Anschluß an die nach Abs. 3 gereihten 
Parteien sind die übrigen wahlwerbenden Par­
teien anzuführen, wobei sich ihre Reihenfolge 
nach dem Zeitpunkte der Einbringung des Wahl­
vorschlages zu richten hat. Bei gleichzeitig ein­
gebrachten Wahlvorschlägen entscheidet über die 
Reihenfolge die Kreiswahlbehörde durch das 
Los, das von dem an Jahren jüngsten Mitglied 
zu ziehen ist. 

, (5) Den unterscheidenden Parteibezeichnungen 
sind die Worte "Liste 1, 2, 3 usw." in fort­
laufender Numerierung voranzusetzen. Beteiligt 
sich eine im zuletzt gewählten Nationalrat ver­
tretene Partei nicht an der Wahlbewerbung, so hat 
in der Veröffentlichung nur ihre nach Abs. 1 
zukommende Listennummer und daneben das 
Wort "leer" aufzuscheinen. 

(6) Die Veröffentlichung hat in ortsüblicher 
Weise zu erfolgen. Aus ihr müssen alle Listen­
nummern sowie der Inhalt der Wahlvorschläge 
(§ 46 Abs. 1 Z. 1 bis 3) zur Gänze ersichtlich 
seIn. 

(7) Bei allen wahlwerbenden Parteien sind 
die Parteibezeichnungen einschließlich allfälliger 
Kurzbezeichnungen mit gleich großen Druckbuch­
staben in ftr jede wahlwerbende Partei gleich 
große Rechtecke mit schwarzer Druckfarbe ein­
zutragen. Für die Kurzbezeichnung sind hiebei 
einheitlich große schwarze Druckbuchstaben zu 
verwenden. Vor jeder Parteibezeichnung ist in 
schwarzem Druck das Wort "Liste" und darunter 
größer die jeweilige fortlaufende Ziffer anzu­
führen. Bei mehr als dreizeiligen Parteibezeich­
nungen kann die Größe der Druckbuchstaben 
dem zur Verfügung stehenden Raum entspre­
chend angepaßt werden., 

§ 53. Zur ü c k z i e h u n g von K r e i s­
wahlvorschlägen 

(1) Eine wahlwerbende Partei kann ihren 
Kreiswahlvorschlag durch eine schriftliche Er­
klärung zurückziehen. Diese Erklärung muß je­
doch spätestens am siebenundzwanzigsten Tage 
vor dem Wahltage bis 17 Uhr bei der Kreis­
wahlbehörde einlangen und von den drei Mit­
gliedern des Nationalrates oder der Hälfte der 
Wahlberechtigten, die seinerzeit den Wahlvor­
schlag unterstützt haben, gefertigt sein. 

(2) Ein Kreiswahlvorschlag gilt weiters als 
zurückgezogen, wenn sämtliche Wahlwerber des­
selben im eigenen Namen schriftlich bis zum 
siebenundzwanzigsten Tage vor dem Wahltage 
gegenüber der Kreiswahlbehörde auf ihre Wahl­
werbung verzichtet haben. 

Wird ein Kreiswahlvorschlag nicht veröffent­
licht, so ist der Kostenbeitrag (§ 46 Abs. 4) 
zurückzuerstatten. 

IV. HAUPTSTüCK 
Abstimmungsver~ahren 

1. Abschnitt 
Wahlort, und Wahlzeit 

§ 55. Ge m ein d e als W a h I 0 r t, V e r­
fügungen der Gemeindewahlbe­
hör den, in Wie n 'd e s Mag i st r at es, 

(1) Jede Gemeinde ist Wahlort. ' 

(2) Außerhalb Wiens bes~immen die Gemeinde­
wahlbehörden, ob eine Gemeinde gemäß § 56 
in Wahlsprengel einzuteilen ist. Die Gemeinde­
wahlbehörden, in Wien der Magistrat, setzen 
die Wahlsprengel fest und bestimmen naCh Maß­
gabe der folgenden Vorschriften auch die zuge­
hörigen Wahllokale, die im § 61 Abs. 1 vor­
gesehenen Verbotszonen und die Wahlzeit. Das 
Ende der Wahlzeit darf nicht später als auf 
19 Uhr festgelegt werden. Die Wahlsprengel, 
Wahllokale, Verbotszonen und die Wahlzeit sind 
rechtzeitig, spätestens am fünften Tage vor dem 
Wahltage festzusetzen. 

(3) Die getroffenen Verfügungen sind späte­
stens am fünften Tage vor dem Wahltage von 
der Gemeinde ortsüblich, jedenfalls aber auch 
durch Anschlag am Gebäude des Wahllokales 
kundzumachen. In der Kundmachung ist auch 
an das im § 61 ausgesprochene Verbot der Wahl­
werbung, der Ansammlungen, des Waffentragens 
und des Ausschankes von alkoholischen Geträn­
ken zu erinnern und darauf hinzuweisen, daß 
Obertretungen dieser Verbote bestraft werden. 

(4) Die von der Gemeindewahlbehörde getrof­
fenen Verfügungen sind, der Bezirkswahlbehörde 
unverzüglich mitzuteilen. 

§ 56. W a his p ren gel 

(1) Größere Gemeinden sind zur Erleichterung 
der Wahl in Wahlsprengel einzuteilen, die so 
abzugrenzen sind, daß am Wahltag in einem 
Wahlsprengel durchschnittlich höchstens etwa 
siebzig Wähler in der Stunde abgefertigt werden 
müssen. 

(2) Auch Gemeinden mit weit auseinander 
liegenden Ortsteilen (Streulage) können, um den 
Wählern den Weg Zum Wahllokal zu erleichtern, 
in Wahlsprengel eingeteilt werden. 

(3) Die Bildung von Wahlsprengeln mit 
weniger als 30 Wählern bedarf der Zustimmung 
der Kreiswahlbehörde, die nur gewährt werden 
darf, wenn das Wahlgeheimnis gewährleistet ist. 
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§ 57. W a h 11 0 kai e stellt werden, soweit die überwachung, der Wahl-
Das Wahllokal muß für die Durchführung handlung durch die Wahlbehörde dadurch, nicht 

der Wahlhandlung geeignet sein. Die für die gefährdet wird. Bei Wahl sprengeln von mehr 
Vornahme der Wahl erforderlichen Einrichtungs- als 500 Wahlberechtigten sind im Wahllokale 

mindestens zwei Wahlzellen aufzustellen. stücke, wie der Amtstisch für die Wahlbehörde, 
in dess,eri Nähe ein Tisch für die Wahlzeugen, (2) Die Wahlzelle ist derart herzustellen, daß 
die Wahlurne und die erf9rderlichen Wahlzellen der Wähler in der Zelle unbeobachtet von allen 
mit Einrichtung, sind von der Gemeinde bei- anderen im Wahllokal. anwesenden Personen den 
zustellen. Ebenso' ist darauf zu achten, daß in Stimmzettel ausfüllen und in' das Wahlkuvert 
dem Gebäude des' Wahllokales womöglich ein geben kann. 
entsprechender Warteraum für die Wähler zur (3) Als Wahlzelle genügt,' wenn zu diesem 
Verfügung steht.' Zweck eigens konst,l'\lierte;:~feste Zellen nicht zur 

§' 58. W a h 11 0 kai ea u ß e r hai b des Verfügung stehen, jede Absonderungsvorrichtung 

1 im Wahllokale, die ein Beobachten des Wählers 
W a h s p ren gel s, ge me ins a me W a h 1- in der Wahlzelle verhindert. Die Wahlzelle wird 

lokale für mehrere Sprengel 
sohin insbesondere durch einfache, mit undurch:.. 

, In Gemeinden, die in Wahlsprengel eingeteilt sichtigem Papier oder Stoff bespannte Holz­
sind, ist in der Regel für jeden Wahlsprengel rahmen, durch Anbringung eines Vorhanges in 
innerhalb desselben ein Wahllokal zu bestimmen. einer Zimmerecke, durch Aneinanderschieben von 
Das Wahllokal kann aber auch in ein außerhalb größeren Kasten, durch ,entsprechende Aufstel­
des Wahlsprengels liegendes Gebäude verlegt lung von Schultafeln gebildet werden ,können. 
werden, wenn dieses Gebäude ohne besondere Sie, ist womöglich derart aufzustellen, daß der 
Schwierigkeiten von den Wahlberechtigten er- Wähler die Zelle von einer' Seite betreten und 
reicht werden kann. Auch kann in solchen Ge- auf der anderen Seite verlassen kann. 
meinden für mehrere Wahlsprengel ein gemein-
sames Wahllokal bestimmt werden, sofern das (4) 'Die Wahlzelle ist mit einem, Tisch und 

einem Stuhl oder mit einem' Stehpult sowie Lokal ausreichend Raum für die Unterbringung 
der Wahlbehörde und für die gleichzeitige Durch- mit einer Schreibunterlage zu versehen und mit 
führung mehrerer Wahlhandlungen bietet und dern erforderlichen Material für die Ausfüllung 
entsprechende Warteräume für die Wähler auf- des Stimmzettel (womöglich Farbstift) auszu­
weist. statten. Außerdem sind, die von der Kreiswahl­

§ 59. W a h 11 0 kai e für W a h I kar t e n­
wähler 

(1) In größeren Gemeinden, die in Wahl­
sprengel eingeteilt sind, hat die Gemeindewahl­
behörde mindestens ein Wahllokal zu bestimmen, 
in dem die mit Wahlkarten versehenen Wähler 
ihr Stimmrecht auszuüben haben. In Wien ist 
mindestens in jedem Gemeindebezirk ein Wahl­
lokal für Wahlkartenwähler vorzusehen. Werden 
Wahllokale für Wahlkartenwähler bestimmt, so 
dürfen diese Wähler ihr Stimmrecht nur in den 
für Wahlkartenwähler bestimmten Wahllokalen 
ausüben. Daneben sind auch Wähler ohne Wahl­
karten zugelassen, wenn die Voraussetzungen 
des § 40 Abs. 1 gegeben sind. Mitgliedern der 
Wahlbehörden sowie deren Hilfskräften und den 
Wahlzeugen bleibt es jedoch, falls sie Wahlkarten 
besitzen, unbenommen, ihr Wahlrecht auch vor 
der Wahlbehörde auszuüben, bei der sie Dienst 
verrichten. 

(2) Die Bestimmungen des § 74 werden von 
den Vorschriften des Abs. 1 nicht berührt. 

§ 60. W ah I zell e 

(1) In jedem Wahllokal muß mindestens eine 
Wahlzelle sein. Um eine raschere Abfertigung 
der Wähler zu' ermöglichen, können für eine 
Wahlbehörde auch mehrere Wahlzellen aufge-

behörde abgeschlossenen und von ihr veröffent­
lichten Parteilisten in der Wahlzelle an einer 
sichtbaren Stelle anzuschlagen. 

(5) Es ist auch dafür Sorge zutragen, daß 
die Wahlzelle während' der Wahlzeit ausreichend 
beleuchtet ist. 

§ 61. Verb 0 t s zo n e n, Alk 0 hol ver bot 

(1) Im Gebäude des Wahllokales und in einem 
von der Gemeindewahlbehörde, in Wien vom 
Magistrat, zu bestimmenden Umkreis (Verbots­
zone) ist am Wahltage jede Art 'der Wahlwer­
bung, insbesondere auch durch Ansprachen an 
die Wähler, durch Anschlag oder Verteilen von 
Wahlaufrufen oder von Kandidatenlisten u. dgl., 
ferner jede Ansammlung sowie das Tragen von 
Waffen jeder Art verboten. 

(2) Das Verbot des Tragens von Waffen be­
zieht sich nicht auf jene Waffen, die am Wahltage 
von öffentlichen, im betreffenden Umkreis im 
Dienste befindlichen Sicherheitsorganen nach 
ihren dienstlichen Vorschriften getragen werden 
müssen. 

(3) Der Ausschank von alkoholischen Geträn­
ken ist am Wahltag bis eine Stunde nach dem 
Ende der örtlichen Wahlzeit verboten. 

(4) übertretungen der in den Abs. 1 und 3 
ausgesprochenen Verbote werden von, der Be-

139 der Beilagen XII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 13 von 43

www.parlament.gv.at



14 139 der Beilagen 

zirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 
zu 3000 S, im Falle der Uneinbringlichkeit mit 
Arrest bis zu zwei Wochen geahndet. 

§ 62. W a h 1 z e i t 

Per Beginn und die Dauer der Stimmenab­
gabe (Wahlzeit) ist so festzusetzen, daß die Aus­
übung des Wahlrechtes für alle Wähler gesichert 
wird. 

2. Ab s c h n i t t 

Wahlzeugen 

§ 63. 

, (1) In jedes Wahllokal können von jeder Partei, 
deren Kreiswahlvorschlag veröffentlicht wurde, 
zwei Wahlzeugen zu jeder Wahlbehönle entsendet 
werden. Zu Wahlzeugen können nur Personen 
bestellt werden, die in dem Wahlkreis, in dem 
das Wahllokal liegt, ihren ordentlichen Wohn­

'sitz' haben. Die Wahlzeugen sind der Bezirks-
wahlbehörde spätestens am zehnten Tage vor 
dem Wahltage durch den zustellungsbevollmäch­
tigten Vertreter der Partei schriftlich namhaft 
zu machen; jeder Wahlzeuge erhält von der 
Bezirkswahlbehörde einen Eintrittsmein, der ihn 
zum Eintritt in das Wahllokal ermächtigt und 
beim Betreten des Wahllokales der Wahlbehörde 
vorzuweisen ist. 

(2) Die Wahlzeugen haben lediglich als Ver­
trauensmänner der wahlwerbenden Partei zu 
fungieren; ein weiterer Einfluß auf den Gang 
der Wahlhandlung steht ih,nen nicht zu. 

3. Ab s c h n i t t 

Die Wahlhandlung 

§ 64. Lei tun g ,d e r W a h 1, 0 r d nun g s­
g e wal t des W a h 11 eiters 

(1) Die Leitung der Wahl steht der Gemeinde­
wahlbehörde, in Gemeinden, die in Wahlsprengel 
eingeteilt sind, den Sprengelwahlbehörden - zu. 

(2) Der Wahlleiter hat für die Aufrechter­
haltung der Ruhe und Ordnung' bei der Wahl­
handlung und für die Beobachtung der Bestim­
mungen dieses Bundesgesetzes Sorge zu tragen. 
überschreitungen des Wirkungskreises der Wahl­
behörde hat er nicht zuzulassen. 

(3) Den'Anordnungen des Wahlleiters ist von 
jedermann unbedingt 'Folge zu leisten. Die Nicht­
befolgung der Anordnungen ist eine Verwaltungs­
übertretung und wird von der Bezirksverwal~ 
tungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 3000 S, 
im Falle der Uneinbririglichkeit mit Arrest bis 
zu zwei Wochen geahndet. 

§ 65. Beg i n n der W a h I h a n d 1 u n g 

wird die Wahlhandlung durch den Wahlleiter 
eingeleitet, der der Wahlbehörde das Wählerver­
zeichnis nebst dem vorbereiteten Abstimmungs­
verzeichnis (Muster Anlage 4), die Wahlkuverts 
und die amtlichen Stimmzettel (§§ 75, 76) über­
gibt und ihr die Bestimmungen der §§ 17 und 
18 über die Beschlußfähigkeit der Wahlbehörde 
vorhält. Der Wahlleiter hat der Wahlbehörde 
die Anzahl der gegen Empfang5'bestätigung (§ 75 
Abs. 3) übernommenen amtlichen Stimmzettel 
(§§ 75, 76) bekanntzugeben, vor der Wahlbehörde 
diese Anzahl zu überprüfen und das Ergebnis 
in der Niederschrift festzuhalten. 

(2) Unmittelbar yor Beginn der Abstimmung 
hat sich die Wahlbehörde zu überzeugen, daß 
die zum Hineinlegen der Stimmzettel bestimmte 
Wahlurne leer ist. 

(3) Die Abstimmung beginnt damit, daß die 
Mitglieder der Wahlbehörde, ihre etwaigen Hilfs­
kräfte, die Vertrauenspersonen und die Wahl­
zeugen ihre Stimme abgeben. Soweit sie im 
Wählerverzeid1nis' eines anderen Wahlsprengels 
eingetragen sind, können sie ihr Wahlrecht vor 
der Wahlbehörde, bei der sie Dienst verrichten, 
nur auf Grund einer Wahlkarte ausüben. Im 
übrigen gelten für die Ausübung der Wahl durch 
Wahlkartenwähler die Bestimmungen der §§ 70 
und 72. 

§ 66. W a h I k u v,e r t s 

(1) Für die Wähler sind undurchsichtige Wahl-
kuverts zu verwenden. ' 

(2) Die Anbringung von Worten, Bemerkungen 
oder Zeichen auf den Wahlkuverts ist verboten. 
Die übertretung dieses Verbotes wird, wenn 
darin keine strenger zu bestrafende Handlung 
gelegen ist, von der Bezirksverwaltungsbehörde 
mit einer Geldstrafe bis zu 3000 S, im Falle 
der Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu zwei 
Wochen geahndet. 

§ 67. B e t re t end e s W a h 110 J-,a I es 

(1) In das Wahllokal dürfen außer der Wahl­
behörde nur deren Hilfsorgane, die Wahlzeugen, 
die Wähler behufs Abgabe der Stimme und die 
allenfalls zur Aufrechterhaltung der Ruhe und 
Ordnung erforderlichen Amtspersonen zuge­
lassen werden. Nach ,Abgabe der Stimme haben 
die Wähler das Wahllokal sofort zu verlassen. 

(2) Sofern es. zur u~gestörten Durchführung 
der Wahl erforderlich erscheint, kann der Wahl­
leiter verfügen, daß die Wähler nur einzeln in 
das Wahllokal eingelassen werden. 

§ 68. Per s ö n 1 ich e Aus ü bu n g des 
Wahlrechtes 

(1) Am Tage der Wahl zur festgesetzten (1) Das Wahlrecht ist persönlich auszuüben; 
Stunde und in dem dazu bestimmten Wahllokale blinde, schwer sehbehinderte und gebrechliche 
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Wähler dürfen sich von einer Geleitperson, die 
sie sich selbst auswählen können, führen und 
sich von dieser bei der Wahlhandlung helfen 
lassen. Von diesen Fällen abgesehen, darf die 
Wahlzelle jeweils nur von einer Person betreten 
werden. ' 

(2) Gebrechliche Personen sind solche, die ge­
lähmt oder des Gebrauches der Hände unfähig 
oder von solcher körperlicher Verfassung sind, 
daß ihnen die Ausfüllung des. amtlichen Stimm­
zettels ohne fremde Hilfe nicht zugemutet werden 
kann. 

(3) über die Zulässigkeitder Inanspruchnahme 
einer Geleitperson entscheidet im Zweifelsfalle 
die Wahlbehörde. Jede Stimmenabgabe mit Hilfe 
einer Geleitperson ist in der Niederschrift fest­
zuhalten. 

(4) Wer sich fälschlich als blind, schwer seh­
behindert oder gebrechlich ausgibt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und wird von der Be­
zirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 
zu 3000 S, im Falle der Uneinbringlichkeit mit 
Arrest bis zu zwei Wochen betraft. 

(5) überdieAusübung des Wahlrechtes von 
Pfleglingen in Heil- und Pflege anstalten enthält 
der § 74 die näheren Bestimmungen. 

, § 69. I den t i t ä t s fes t s tell u n g 

(1) Jeder Wähler tritt vor die Wahlbehörde, 
nennt seinen Namen, gibt seine Wohnadresse 
an und legt eine Urkunde oder eine sonstige 
amtliche Bescheinigung vor, aus der seine Iden­
tität ersichtlich ist. 

(2) Als Urkunden oder amtliche Bescheinigun­
gen zur Glaubhaftmachung der Identität kommen 
insbesondere in Betracht: amtliche Legitimationen 
jeder Art, Personalausweise, Tauf-, Geburts- und 
Trauscheine, Heiratsurkunden, Heimatrollenaus­
züge, Staatsbürgerschaftsnachweise, Anstellungs­
dekrete, Pässe, Grenzkarten, Jagdkarten, Eisen­
bahn-, Straßenbahn- und Autobuspermanenzkar­
ten, Gewerbescheine, Lizenzen, Diplome, Imma­
,trikulierungsscheine, Meldungsbücher und Stu­
dienbücher einer Hochschule, Hoch- und Mittel­
schulzeugnisse, Postausweiskarten und der­
gleichen, überhaupt alle unter Beidruck eines 
Amtsstempels a~sgefertigten Urkunden, die den 
Personenstand des Wählers erkennen lassen. 

(3) Besitzt der Wähler einer Gemeinde unter 
2000 Einwohnern eine Urkunde oder Bescheini­
gung der im Abs. 2 bezeichneten Art nicht, 
so ist er dennoch zur Abstimmung zuzulassen, 
wenn er der Mehrheit der Mitglieder der Wahl­
behörde persönlich bekannt ist. Dieser Umstand 
ist in der Niederschrift über den Wahlvorgang 
ausdrücklich zu vermerken. 

§ 70. S tim m e n a b gab ~, 

(1) Der Wähler hat sich zuerst entsprechend 
auszuweis,en (§§ 69 und 72 Abs. 1). Ist er im 

Wählerverzeichnis eingetragen, so hat ihm der 
Wahlleiter das leere Wahlkuvert und den amt­
lichen Stimmzettel zu übergeben. Wahlkarten­
wählern hat der Wahlleiter keinen amtlichen 
Stimmzettel, sondern nur ein leeres Wahlkuvert 
zu überreichen. Wahlkartenwählern' aus anderen 
Wahlkreisen ist ein nur für solche Wahlkarten­
wähler bestimmtes, verschließbares Wahlkuvert 
auszufolgen. Der Wahlleiter hat den ihm vom 
Wahlkartenwähler zu übergebenden Briefum­
schlag (§ 43 Abs. 2) zu öffnen, den amtlichen 
Stimmzettel zu entnehmen und diesen mit dem 
entsprechenden Wahlkuvert dem Wahlkarten­
wähler auszuhändigen. Der Wahlleiter hat Wahl­
kartenwähler ausdrücklich darauf aufmerksam 
zu machen, daß zur Stimmenabgabe der bereits 
bei der Ausstellung der Wahlkarte ausgefolgte 
Stimmzettel zu verwenden ist. Hat jedoch ein 
Wahlkartenwähler diesen Stimmzettel nicht mehr 
zur Verfügung, so ist ihm, wenn seine Wahlkarte 
von einer Gemeinde des Wahlkreises ausgestellt 
wurde, in der auch der Wahlort liegt, ein amt­
licher Stimmzettel des Wahlkreises (§ 75), wenn 
es sich aber um einen Wahlkartenwähler aus 
einem anderen Wahlkreis handelt, ein leerer amt­
licher Stimmzettel auszufolgen (§ 76). Auf den 
leeren amtlichen Stimmzettel hat der Wahlleiter, 
bevor er ihn dem Wählet übergibt, die Nummer 
des Wahlkreises einzusetzen, die auf der Wahl­
karte eingetragen ist. 

(2) Der Wahlleiter hat den Wähler anzuweisen, 
sich in die Wahlzelle zu begeben. Dort füllt 
der Wähler den amtlichen Stimmzettel aus, legt 
ihn in das Kuvert, tritt aus der Wahlzelle und 
übergibt das Kuvert dem Wahlleiter. Dieser legt 
das Wahlkuvert ungeÖffnet in die Wahlurne. Falls 
aber das Wahl kuvert von einem Wahl karten­
wähler stammt, der nicht in einer Gemeinde des 
Wahlkreises als wahlberechtigt eingetragen ist, 
hat dieser' das Wahlkuvert, bevor er es dem 
Wahlleiter übergibt, zu verschließen. Der Wahl­
leiter legt dieWahlkuverts dieser Wahlkarten­
wähler in ein besonderes Behältnis. Der Beisitzer, 
der die Namen der Wähler im Wählerverzeichnis 
abstreicht (§ 71 Abs. 1), hat hiebei darauf zu 
achten, daß der Wahlleiter ihm von Wahlkarten­
wählern aus anderen Wahlkreisen übergebene 
Wahlkuverts nicht versehentlich in die allgemeine 
Wahlurne legt. 

(3) Ist dem Wähler bei der Ausfüllung des 
amtlichen Stimmzettels ein Fehler unterlaufen, 
so ist ihm auf sein Verlangen ein weiterer 
Stimmzettel auszufolgen; hiebei findet Abs. 1 
sinngemäß Anwendung. Der Wähler hat den ihm 
zuerst ausgehändigten amtlichen Stimmzettel vor 
der Wahlbehörde durch Zerreißen unbrauchbar 
zu machen und zwecks Wahrung des Wahlge­
heimnisses mit sich zu nehmen. 

(4) Die Aushändigung eines weiteren amtlichen 
Stimmzettels ist in jedem Fall im Abstimmungs­
verzeichnis festzuhalten. 

4 
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§ 71. Ver m e r k e i m A b s tim m u n g s­
ver z e ich n i s und i m W ä h I e r v e r­
z e ich ni s dur ch die W a h I b e hör d e 

(1) Der Name des Wählers, der seine Stimme 
abgegeben hat, wird von einem Beisitzer" in das 
Abstimmungsverzeichnis unter fortlaufender Zahl 
und unter Beisetzung der fortlaufenden Zahl 
des Wählerverzeichnisses eingetrageri. Gleichzeitig 
wird sein Name von einem zweiten Beisitzer 
im Wählerverzeichnis abgestrichen. 

(2) Die fortlaufende Zahl des Abstimmungs­
verzeichnisses wird von dem zweiten Beisitzer 
in der Rubrik "Abgegebene Stimme" des Wähler­
verzeichnisses 'an entsprechender Stelle (männ­
liche, weibliche Wahlberechtigte) vermerkt. 

§ 72. Vor g a n g bei W a h I kar t e n­
wählern 

(1) Wähler, denen eine Wahl karte ausgestellt 
wurde, haben neben der Wahlkarte auch noch 
eine der im § 69 Abs. 2 angeführten Urkunden 
oder, amtlichen Bescheinigungen vorzuweisen, aus 
der sich die Iden~ität mit der in der Wahlkarte 
bezeichneten Person ergibt. Die Namen von 
Wahlkartenwählern sind, sofern es sich nicht um 
Wahlkartenwähler nach Absl. 2 handelt, am Schluß 
des Wählerverzeichnisses unter fortlaufenden 
Zahlen einzutragen und in der Niederschrift 
über den Wahlvorgang anzumerken. Die Wahl­
karte ist dem Wähler abzunehmen, mit der fort­
laufenden Zahl des Wählerverzeichnisses zu ver­
sehen und der Niederschrift anzuschließen. Wurde 
ein 'Wahllokal nur für Wahlkartenwähler be­
stimmt, so ist die fortlaufende Zahl des Ab­
stimmungsverzeichnisses auf der Wahlkarte zu 
vermerken. 

(2) Erscheint ein Wahlkartenwähler vor der 
nach seiner ursprünglichen Eintragung im Wähler­
verzeichnis zuständigen Wahlbehörde, um, sein 
'Wahlrecht auszuüben, so hat er unter Verwen­
dung des ihm bereits mit der Wahlkarte aus­
gefolgten Stimmzettels und Unter Beobachtung 
der übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
seine Stimme abzugeben, nachdem er die Wahl­
karte der Wahlbehörde übergeben hat: 

§ 73. S tim m e n ab gab e bei Z w e i fe 1 
übe'r die Identität des Wählers 

(1) Eine Entscheidung über die Zulassung zur 
Stimmenabgabe steht der Wahlbehörde nur dann 
zu, wenn s,ich bei der Stimmenabgabe über die 
Identität des Wählers Zweifel ergeben. Gegen 
die Zulassung der Stimmenabgabe aus diesem 
Grunde kann von den Mitgliedern der Wahl­
behörde und den Wahlzeugen sowie von' den 
allenfalls im Wahllokal anwesenden Wählern nur 

insolange Einspracheerhoben werden, als die 
Person, deren Wahlberechtigung angefochten 
wird, ihre Stimme nicht abgegeben hat. 

(2) Die Entscheidung der Wahlbehörde rriuß 
vor Fortsetzung des Wahlaktes erfolgen. Sie ist 
endgültig. 

4. Ab s eh n i t t 

Ausübung des Wahlrechtes von Pfleglingen in 
Heil- und Pflegeanstalten 

§ 74. 

(1) Um den in öffentlichen oder privaten 
Heil- und Pflegeanstalten untergebrachtenPfleg­
lingen die Ausübung des Wahlrechtes zu erleich­
tern, kann die, Gemeindewahlbehörde, in Wien 
der Magistrat, für den örtlichen Bereich des 
Anstaltsgebäudes einen oder mehrere besondere 
Wahlsprengel errichten. Die Bestimmungen der 
§§ 55 bis 57 sind hiebei sinngemäß zu beachten; 

(2) Werden Wahl sprengel gemäß Abs. 1 er­
richtet, so haben die gehfähigen 'Pfleglinge ihr 
Wahlrecht in den Wahllokalen der nach Abs. 1 
zuständigen Sprengelwahlbehörden auszuüben. 
Das gleiche gilt für gehfähige Pfleglinge,' die ihre 
Stimme mittels, Wahlkarte abgeben. 

(3) Die nach Abs. 1 zuständige Sprengelwahl­
behörde kann sich mit ihren Hilfsorganen und 
den Wahlzeugen: zum Zwecke der Entgegennahme 
der Stimmen bettlägeriger Pfleglinge auch' in 
deren Liegeräume begeben'. Hiebei ist durch ent­
sprechende Einrichtungen (zum Beispiel Aufstel­
len eines Wandschirmes und dergleichen) vorzu­
sorgen, daß der Pflegling unbeobachtet' von allen 
anderen im Liege.raum befindlichen Personen 
seinen Stimmzettel ausfüllen und in das ihm 
vom Wahlleiter zu übergebende Wahlkuvert ein­
legen kann. 

(4) In Amtalten unter ärztlicher Leitung kann 
diese in Einzelfällen den in den Abs. i 'und 3 
bezeichneten gehfähigen und bettlägerigen Pfleg- . 
lingen die Ausübung des Wahlrechtes aus gewich:­
tigen medizinischen Gründen untersagen. 

(5) Im übrigen sind auch bei der Ausübung 
des Wahlrechtes nach den Abs. 2 und 3 die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, insbeson­
dere die der §§ 42 und 43 sowie 70 und 72· 
über die Teilnahme an der Wahl und die Aus­
übung des Wahlrechtes mittels. Wahlkarten, zu 
beachten. 

5. Ab sc h n i t t 

Amtlicher Stimmzettel· 

§ 75. A m t1 ie her S tim m z e t 1: eId e s 
Wahlkreises 

(1) Der amtliche Stimmzettel des Wahlkrdses 
hat für jede wahlwerbende Partei, eine gleich­
große Zeile vorzusehen. Sie hat die Listen­
nummer, einen Kreis, die Parteibezeichnung ein­
schließlich der allfälligen Kurzbezeichnung sowie 
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einen freien Raum zur Eintragung eines Be- (3) Die leeren amtlichen Stimmzettel sind durch 
werbers der gewählten Parteiliste, im übrigen die Hauptwahlbehördeden Sprengelwahlbehör­
aber unter Berücksichtigung der gemäß § 52 den in Wien' unmittelbar, dcnGemeinde~ und 
erfolgten Veröffentlichung die aus dem Muster Sprengelwahlbehörden außerhalb Wicni über die 
Anlage 5 ersichtlichen Angaben zu enthalten. Bezirkshauptmannschaften lind Gemeinden, bei 

(2) DI'e Gro"ße der amtll'chen Stl'm' mzett'el des Städten mit eigenem Statut über diese; in der 
erforderlichen Anzahl zu übermitteln. § 75 Abs. 3 Wahlkreises hat sich nach der Anzahl der im 
'letzter Satz gilt sinngemäß. Wahlkreis zu berücksichtigenden Listennummern 

zu richten. Das Ausmaß hat ungefähr.141
/2 bis § 77. Gemeinsame Bestimmungen 

151/HIn in der Breite und 20 bis 22 cm in für de n am tl ich e n S t i m.rn z e t tel 
der Länge oder nach Notwendigkeit ein Viel-
faches davon zu betragen. 'Es sind für alle Partei- (1) Zur Stimmenabgabe darf nur der vom 
bezeichnungen die gleiche Größe der Rechtecke Wahlleiter gleichzeitig mit dem Wahlkuvert dem 
und der Druckbuchstaben, für die Abkürzung Wähler übergebene amtliche Stimmzettel ver­
der Parteibezeichnungen einheitlich großtmög- wendet werden. 
liche Druckbuchstaben zu verwenden. Bei mehr (2) Wer unbefugt amtliche Stimmzettel oder 
alsdreizeiligen Parteibezeichnungen kann die wer den. amtlichen Stimmzetteln gleiche oder 
Größe der Drud"buchstaben dem zur Verfügung ähnliche Stimmzettel in Auftrag gibt, herstellt, 
stehenden Raum entsprechend angepaßt werden. vertreibt oder verteilt, begeht eine Verwaltungs­
Das Wort "Liste" ist klein, die Ziffern unterhalb übertretung und wird, wenn darin keine stren,ger 
desselben sind inöglichst groß zu drucken. Die zu bestrafende Handlung gelegen ist, von der 
Farbe' aller Druckbuchstaben hat einheitlich Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe 
schwarz zu sein. Die Trennungslin:ien der Recht- \ bi~, zu 3000?, im Fal~e. der Uneinbringlic1;kei~ 
ecke und die Kreise haben in gleicher Stärke ~:t Arrest biS zu zweI Wochen bes~raft. ~Iebel 
ausgeführt zu werden. . konnen unbefugt hergestellte amtlIche Summ-

. . '. . zettel oder Stimmzettel, die dem amtlichen 
. (3) DIe am:hchen. Stlmmze~:el desl Wahlkreises Stimmzettel gleichen oder ähnlich sind, für ver­

smd durch dIe Kreiswahlbehorde den Sprengel- fallen erklärt werden ohne Rücksicht darauf . 
wahlbehörden in Wien unmittelbar, den Ge- wem sie gehören. ' 
meinde- und Sprengdwahlbehörden' außerhalb . (3) Der Strafe nach Abs. 2 unterliegt auch, 
Wiens über die Bezirkshauptmannschaft und Ge- wer unbefugt amtliche Stimmzettel, die zur Aus­
meinden,bei Städten mit eigenem Statut über gabe für die Wahi bestimmt sind, auf irgend­
diese, entsprechend der endg'ültigen Zahl der eine Weise kennzeichnet. 
Wahlberechtigten im Bereiche der. Wahlbehörde, 
zusätzlich einer Reserve von 15 v. H. zu über­
mitteln. Eine weitere Reserve von 5 v.' H; ist 
den Bezirksverwaltungsbehörden fÜr einen all­
fälligen zusätzlichen Bedarf der Wahlbehörden 
am Wahltage zur Verfügung zu stellen. Die amt­
lichen Stimmzettel des Wahlkrei&es sind jeweils 
gegen eine Empfangsbestätigung in zweifacher 
Ausfertigung auszufolgen; hiebei ist eine Aus­
fertigung für denÜbergeber, die zweite Aus­
fertigung für den übernehmer bestimmt. 

(4) Die Kosten der Herstellung des amtlichen 
Stimmzettels sind vom Bunde zu tragen. 

6. Ab s c h n i t t 

Amtlicher Stimmzettel des Wahlkreises 

§ 78. G Ü 1 t i g e Aus füll un g 

(1) Der amtliche Stimmzettel des Wahlkreises 
ist gültig ausgefüllt, wenn aus ihm eindeutig 
zu erkennen ist, welche Parteiliste der Wähler 
wählen wollte. Dies ist der Fall, wenn der Wähler 
in einem der links von jederParteibezeichnung 
vorgedruckten Kreise ein liegendes Kreuz oder 
ein anderes ZeiChen' mit Tinte, Farbstift oder 
Bleistift anbringt, ,aus dem unzweideutighervor~ 
geht, daß er die in derselben Zeile angeführte 
Parteilistewählen will. 

§ 76. Lee re r am tl ich e r S ci m m ze t tel (2) Der Stimmzettel ist aber auch dann gültig 
(1) Der leere amtliche Stimmzettel hat eine ausgefüllt, wenn der Wille. des Wählers auf andere 

Rubrik, in die der Wähler die Parteibezeichnung Weise, zum Beispiel durch Anhaken,Unterstrei­
{Kurzbezeichnung)' sowie einen Bewerber der von. 'chen, sonstige eI).tsprechende Kennzeichnung einer 
ihm gewählten Partei eintragen kann sowie die, wahlwerbenden Partei, durch Durchstreichen der' 
aus dem Muster Anlage 6 ersichtlichen Angaben übrigen 'wahlwerbenden Parteien oder durch Be­
zu enthalten. Der leere aindiche Stirninzettel zeichnung mindestens eines Bewerbers einer Par­
darf n\lr auf Anordnung der Hauptwahlbeh6rde teiliste (§ 79 Abs. 2), eindeutig zu erkennen ist. 
hergestellt werden. 

(2) Das Ausmaß des' leeren amtlichen Stimm­
zettels hat ungefähr .141(2 bis 151/2 cm' inder 
Breite und 20 bis 22 CIIl in . der Länge, zu' be­
tragen. 

.§ 79. Be zeic h nun g' ein e s Be wer be r s 
durch den Wähler' 

. (ifDer Wähler kann auch in den auf dem 
amtlichen Stimmzettel hiefür vorgesehenen 
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freien Raum den Namen eines' Bewerbers der 
von ihm gewählten Parteiliste eintragen. Die 
Eintragung ist gültig, wenn aus' ihr eindeutig 
hervorgeht, welchen Bewerber der gewählten 

'Parteiliste der Wähler bezeichnen wollte. Dies 
ist insbesondere dann der Fall, wenn die Ein­
tragung tnindestens den Familiennamen des Be­
werbers oder bei Bewerbern derselben Parteiliste 
mit gleichen Namen ein entsprechendes Unter­
scheidungsmerkmal (zum Beispiel Angabe der 
Reihungsziffern in der Parteiliste, des Vornamens, 
Geburtsjahres, Berufes oder der Adresse) enthält. 

(2) Ein amtlicher Stimmzettel, der nur die 
Bezeichnung eines Bewerbers aufweist, gilt als 
gültige Stimme für die Parteiliste des vom Wähler 
bezeichneten Bewerbers, wenn der Name des 
Bewerbers in der gleichen Zeile eingesetzt ist, die 
die Parteibezeichnung des Bewerbers enthält. 

(3) Die Bezeichnung eines Bewerbers durch den 
Wähler gilt als nicht beigesetzt, wenn mehrere 
Bewerber oder der Bewerber einer Parteiliste 
bezeichnet wurde, der nicht Bewerber der vom 
Wähler gewählten Parteilis;te ist. 

§ 80. M ehr e reS tim m z e t tel i n eIn em 
Wahlkuvert 

(1) Wenn ein Wahlkuvert mehrere amtliche 
Stimmzettel enthält, so zählen sie für einen gül­
tigen, wenn 

1. auf allen Stimmzetteln die gleiche Parteiliste 
vom Wähler bezeichnet wurde, oder 

2. mindestens ein Stimmzettel gültig ausgefüllt 
ist und sich aus der Bezeichnung der übrigen 
Stimmzettel kein Zweifel über die gewählte 
Liste ergibt, oder 

3. neben' einem gültig ausgefüllten amtlichen 
Stimmzettel die übrigen amtlichen Stimm­
zettel entweder unausgefüllt sind oder ihre 
Gültigkeit gemäß § 79 Abs. 3 und § 81 
Abs. 3 nicht beeinträchtigt ist. 

(2) Sonstige nichtamtliche Stimmzettel, die sich 
neben' einem gültig ausgefüllten amtlichen Stimm­
zettel im Wahlkuvert befinden, beeinträchtigen 
die Gültigkeit des amtlichen Stimmzettels nicht. 

§ 81. Ungültige Stimmzettel' 

(1) Der Stim~zettel ist ungültig, wenn 
1. ein anderer als der am~licheStimmzettel zur 

Abgabe der ~timme verwendet wurde, oder 
2. der Stimmzettel durch Abreißen eines Teiles 

derart' heeinträchtigt wurde, daß nicht, mehr ' 
unzweideutig hervorgeht, welche Parteiliste 
der Wähler wählen wollte, oder 

3. keine ParteiJiste und auch kein Bewerber 
bezeichnet wurde, oder 

4. zwei oder mehrere' Parteilisten angezeichnet 
wurden, oder 

5. eine Liste angezeiChnet wurde, die nur eine 
Listennummer, aber keine Parteibezeichnung 
enthält, oder 

6. nur ein Bewerber bezeichnet wurde, der 
nicht Bewerber der in der gleich,en Zeile 
angeführt'en P,arteiliste ist, oder 

7. aus dem vom Wähler angebrachten Zeichen 
oder der sonstigen Kennzeichnung nicht un­
zweideutig hervorgeht, welche Parteiliste er 
wählen wollte. 

(2) Leere, Wahlkuverts zählen als ungültige 
Stimmzettel. Enthält ein Wahlkuvert mehrere 
Stimmzettel, die auf verschiedene Parteien lauten, 
so zählt sie, weim sich ihre Ungültigkeit nicht 
sdlOn aus anderen Gründen ergibt, als ein un­
gültiger Stimmzettel. 

(3) Worte, Bemerkungen oder Zeichen, die auf 
den amtlichen Stimmzetteln außer zur Kenn­
zeichnung der wahlwerbenden Partei oder ,der 
B(!zeichnung eines Bewerbers angebracht wurden, 
beeinträchtigen die Gültigkeit eines' Stimmzettels 
nicht, wenn sich hiedurch nicht einer der voran­
geführten Ungültigkeitsgründe ergibt. Im Wahl­
kuvert befindliche Beilagen aller Art beeinträch­
tigen die Gültigkeit des amtlichen Stimmzettels 
nicht. 

7. Ab sc h n i t t 

Leerer amtlicher Stimmzettel 

§ 82. G ü I t i g e A u sf ü 11 u n g 

(1) Der leere amtliche Stimmzettel ist dann 
gültig ausgefüllt, wenn aus ihm eindeutig' zu 
erkennen ist, welche Parteiliste der Wahlkarten­
wähler wählen wollte. Dies ist insbesondere, der 
Fall, wenn der Wähler die Parteibezeichnungoder 
die Kurzbezeichnung einer Parteiliste anführt, die 
in dem Wahlkreis, in welchem er in das Wähler­
verzeichnis einer Gemeinde eingetragen ist, ver­
öffentlicht wurde. 

(2) Der Wahlkartenwähler kann auf dem ihm 
ausgefolgten leeren amtlichen Stimmzettel einen 
Bewerber der von ihm gewählten Partei be­
zeichnen. 

(3) Die Vorschriften der §§ 78 bis 80 gelten 
sinngemäß. 

. § 83. U n g ü I ti g e S tim m z e t tel 

(1) Der leere amtliche Stimmzettel ist ungültig, 
wenn 

1. aus der vom Wähler vorgenommenen Ein­
tragung nicht unzweideutig hervorgeht, 
weIche'Paiteilisteer wählen wollte, oder 

2. eine Partei bezeichnet wurde, von der ein 
Kreiswahlvorschlag indem Wahlkreis, in 
welchem .der. Wahlberechtigte im Wähler­
verzeichnis einer Gemeinde eingetragen ist, 
nicht veröffentliCht wurde, oder 
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3. keine Parteiliste und auch kein Bewerber 
bezeichnet wurde, oder 

4. nur ein Bewerber bezeichnet wurde, der 
nicht in der vom Wähler zu wählenden 
Parteiliste aufscheint, oder 

5. die Nummer des Wahlkreises (§ 70 Abs. 1 
letzter Satz) nicht eingesetzt oder nicht ein-
deutig erkennbar ist. ' 

(2) Die Bestimmungen des § 81 Abs. 1 Z. 1 
und 2 sowie der Abs. 2 und 3 gelten sinngemäß. 

". 8. Ab s c h n i t t 

Feststellung des örtlichen Wahlergebnisses 

§ 84. S tim m z e t tel p r ü fun g, 
Stimmenzählung 

(1) Wenn die für die Wahlhandlung fest­
gesetzte Zeit' abgelaufen ist und alle bis dahin 
im Wahllokal oder in dem von der Wahlbehörde 
bestimmten Warteraum erschienenen Wähler ge­
stimmt haben, ~rklärt die Wahlbehörde die 
Stimmenabgabe für geschlossen. Nach Abschluß 
der Stimmenabgabe ist das Wahllokal" in welchem 
nur die Mitglieder der Wahlbehörde, deren Hilfs­
organe, die Vertrauenspersonen gemäß §15 
Abs. 4 und die Wahlzeugen verbleiben dürfen, 
zu schließen. 

(2) Die Wahlbehörde stellt unter Berücksichti­
gung der im Abstimmungsverzeichnis vermerkten 
allfälligen zusätzlichen Ausgaben zuerst fest, wie­
viel amtliche Stimmzettel insgesamt ausgegeben 
wurden, und überprüft, ob diese Anzahl zu­
sammen mit dem noch verbleibenden nicht aus­
gegebenen Rest die Zahl der vor der Wahlhand­
lung übernommenen amtlichen Stimmzettel er-
gibt. . 

(3) Die Wahlbehörde hat sodann die in einem 
besonderen Behältnis befindlichen Wahlkuverts 
der Wahlk~rtenwähler aus anderen Wahlkreisen 
Zu zählen und zu V:erpacken. Der Umschlag ist 
fest zu verschließen und mit einer Siegelmarke 
zu versehen. Auf dem Umschlag ist die Nummer 
des Wahlkreises und die Anzahl der im Umschlag 
enthaltenen ungeöffneten Wahlkuverts anzu­
geben. Hierauf hat die Wahlbehörde die in der 
Wahlurne befindlichen Wahlkuverts gründlich zu 
mischen, die Wahlurne zu entleeren und fest-, 
zustellen: 

a) die Zahl der von den Wählern abgegebenen 
Wahlkuverts; 

b) die Zahl' der im Abstimmungsverzeichnis' 
eingetragenen Wähler; 

c) den mutmaßlichen Grund, wenn die Zahl 
zua) zuzüglich der Zahl der Wahlkuverts 
der Wahlkartenwähler aus anderen Wahl­
kreisen mit der Zahl zu b) nicht überein": 
stimmt. 

(4) Die Wahlbehörde hat hierauf die von den 
Wählern des Wahlkreises abgegebenen Wahl­
kuverts zu öffnen, die Stimmzettel zu entneh­
men, deren Gültigkeit zu überprüfen, die un­
gültigen Stimmzettel mit fortlaufenden Num­
mern zu versehen und festzustellen: 

a) die Gesamtsumme der abgegebenen gültigen 
und ungültigen Stimmen; 

b) die Summe der abgegebenen ungültigen 
Stimmen; 

c) die Summe der abgegebenen gültigen Stim­
men; 

d) die auf die einzelnen Parteien entfallenden 
abgegebenen gültigen Stimmen (Partei­
summen). 

(5) Die nach Abs. 4 getroffenen Feststellungen 
sowie die Zahl der von Wahlkartenwählern aus 
anderen Wahlkreisen abgegebenen Wahlkuverts 
sind sofort in der Niederschrift (§ 85) zu beur­
kunden und in den Gemeinden außerhalb Wiens, 
die in Wahlsprengel eingeteilt sind, der 
Gemeindewahlbehörde, in den übrigen Gemein­
den sowie in Wien der Kreiswahlbehörde auf 
die schnellste Art, wenn Illöglich telefonisch, 
bekanntzugeben. Wurden Stimmen durch Wahl­
kartenwähler aus anderen Wahlkreisen nicht ab­
gegeben, so ist dies hiebei ausdrücklich anzu­
geben. Die Kreiswahlbehörden können anordnen, 
daß die übermittlung dieser Ergebnisse an sie 
unmittelbar oder im Wege der Bezirkswahl­
behörde zu erfolgen hat. ' 

§ 85. Nie der s c, h r i ft, 

(1) Die Wahlbehörde hat hierauf den Wahl­
vorgang und das örtliche Wahlergebnis in einer 
Niederschrift zu beurkunden. 

(2) Die Niederschrift hat mindestens zu ent­
halten: 

a) die Bezeichnung des Wahl ortes (Gemeinde, 
politischer Bezirk, Wahlsprengel, Wahl­
lokal, Wahlkreis) und den Wahltag; 

b) die Namen der an- und abwese~den Mit­
glieder der Wahlbehörde sowie der Ver­
trauenspersonen gemäß § 15 Abs. 4; 

c) die Namen der anwesenden Wahlzeugen; 
d) die Zeit des Beginnes und Schlusses der 

Wahlhandlung; 
e) die Anzahl der übe~nommenen und an die 

Wähler ausgegebenen amtlichen Stimm­
zettel; 

f) die Namen der Wahlkartenwähler unter 
besonderer Hervorhebung der Wahlkarten­
wähler aus anderen Wahlkreisen; 

g) 'die Beschlüsse der Wahlbehörde über die 
Zulassung oder Nichtzulassung von Wäh­
lern zur, Stimmenabgabe (§ 73); 
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h) sonstige Beschlüsse der Wahlbehörde, die 
während der Wahlhandlung gefaßt wurden 
(zum Beispiel Unterbrechung der Wahl­
handlung usw.); 

i) die Feststellungen der Wahlbehörden nach 
§ 8,4 Abs. 3 utid 4, wobei, wenn ungültige 
Stimmen festgestellt wurden, auch der 
Grund der Ungültigkeit anzuführen ist. 

(3) Der Niederschrift sind anzuschließen: 
a) das Wählerverzeichnis; 
b) das Abstimmungsverzeichnis; 
c) die Wahlkarten der Wahlkartenwähler; 
d) die Empfangsbestätigung über die Anzahl 

der übernommenen amtlichen Stimmzettel; 
e) die ungültigen Stimmzettel, die in abge­

sonderten Umschlägen mit entsprechenden 
Aufschriften zu verpacken sind; 

f) die giiltigen Stimmzettel, die Je nach den 
Parteilisten und innerhalb dieser nach 
Stimmzetteln mit und ohne Bezeichnung 
eines Bewerbers der Parteiliste in abge­
sonderten Umschlägen mit entsprechenden 
Aufschriften zu verpacken sind; 

g) die nicht zur Ausgabe gelangten amtlichen 
Stimmzettel, die ebenfalls in abgesonderten 
Umschlägen mit entsprechenden Aufschrif­
ten zu verpacken sind; 

h) die von den Wahlkartenwählern aus 
anderen Wahlkreisen abgegebenen Wahl­
kuverts in dem besonders gekennzeichneten 
und versiegelten Umschlag (§ 84 Abs. 3 
zweiter Satz); falls diese nicht schon gemäß 
§ 89 Abs. 2 gesondert an die Kreiswahl­
behördeweitergeleitet wurden. 

(4) Die Niederschrift ist hierauf von den Mit­
gliedern ,der ,Wahlbehörde zu unterfertigen. 
Wird sie nicht von allen Mitgliedern unter­
schrieben, so ist der Grund hiefür anzugeben. 

(5) Damit ist die Wahlhandlung be endet. 

(6) Die Niederschrift samt ihren Beilagen bildet 
den Wahlakt der Wahlbehörde. 

§ 86. Z usa m m e n r e c h nun g der 
. S pr eng eIe r g e b n iss e a u ß e r h alb 

vo,n Wien 

(1) In Gemeinden außerhalb von Wien, die 
in Wahlsprengel eingeteilt sind, haben die 
Gemeindewahlbehörden die ihnen von' den 
Sprengelwahlbehörden gemäß § 84 Abs. 5 be­
kanntgegebenen Ergebnisse für den Gesamt­
bereich der Gemeinde zusamm'enzurechnen und 
die so ermittelten Feststellungen der Bezirks­
wahlbehörde unverzüglich telefonisch, telegrafisch 
oder durch Boten, jedenfalls aber auf die 
schnellste Art bekanntzugeben. 

(2) Die Sprengelwahlbehörden in den im Abs. 1 
bezeichneten Gemeinden haben die Wahlakten, 
verschlossen und womöglich im versiegelten Um­
schlag, unverzüglich der Gemeindewahlbehörde 

zu übermitteln." Die Gemeindewahlbehörden 
haben die von den Sprengelwahlbehörden gemäß 
§ 84 Abs. 3 und 4 vorgenommenen Feststellungen 
auf Grund der Niederschriften rechnerisch zu 
überprüfeil, für den gesamten Bereich der Ge­
meinde zusammenzurechnen und in einer Nieder­
schrift zu beurkunden. Für die Niederschrift gel­
ten die Bestimmungen des § 85 Abs. 2 lit. abis e, 
hund i sinngemäß. Die Niederschrift hat ins­
besondere das Gesamtergebnis der Wahl für den 
Bereich der Gemeinde in der in dem § 84 Abs. 3 
und 4 gegliederten Form zu enthalten. 

(3) Den Niederschriften der im Abs. 1 be­
zeichneten Gemeindewahlbehörden sind die 
Wahlakten der Sprengelwahlbehörden als Bei­
lage anzuschließen. Sie bilden in diesen Gemein­
den den Wahlakt der Gemeindewahlbehörde. 

(4) Die Niederschrift ist von den Mitgliedern 
der Gemeindewahlbehörde zu unterfertigen. 
Wird sie nicht von allen Mitgliedern unter­
schrieben, so ist der Grund hiefür anzugeben. 

§ 87. Besondere Maßnahmen bei 
a u ß erg e w ö h n 1 ich e n E r ei g n iss e n 

(1) Treten Umstände ein, die den Anfang, 
die Fortsetzung oder Beendigung der Wahlhand­
lung verhindern, so kann, die Wahlbehörde die 
Wahlhandlung verlängern oder auf den nächsten 
Tag verschieben. 

(2) Jede Verlängerung oder Verschiebung ist 
sofort auf ortsübliche Weise zu verlautbaren. 

. (3) Hatte die Abgabe der Stimmen bereits 
begonnen, so sind die Wahlakten und die Wahl­
urne mit den darin enthaltenen Wahlkuverts und 
Stimmzetteln von der Wahlbehörde bis zur Fort­
setzung der Wahlhandhmg unter Verschluß zu 
legen und sicher zu verwahren. 

§ 88. Z usa m me nr e c h nun g der ö r t­
lichen Wahlergebnisse durch die 
, Bezirkswa,hlbehörde 

Die gemäß § 86 Abs. 1 mitgeteilten Wahl­
ergebnisse der Gemeindewahlbehörden des 
Stimmbezirkes, in Wien der Sprengelwahlbehör­
den des Stimmbezirkes, sind von der Bezirks­
wahlbehörde zusammenzurechnen und die so er­
mittelten Feststellungen der Kreiswahlbehörde 
telefonisch, fernschriftlich oder durch Boten, 
jedenfalls aber auf die schnellste Art bekanntzu­
geben. 

§ 89. übe r mi ttl u n g d er W a h 1 akt e n 
der Gemeindewahlbehörden, in 

Wien der Sprengelwahlbehörden 
a n die B ez i r k s w ah 1 b eh ör den 

(1) Die Wahlakten der Gemeindewahlbehör­
den, in Wien die Wahlakten der Sprengelwahl­
behörden"sind nach Feststellung des örtlichen 
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Wahlergebnisses unverzüglich der zuständigen 
Bezirkswahlbehördeverschlossen und womöglich 
im versiegelten Umschlag durch Boten zu über­
mitteln. 

(2) Die Gemeindewahlbehärden, die ihre Wahl­
akten nicht mehr am Wahltage der Bezirks­
wahlbehörde übermitteln können, haben jeden­
falls die von den Wahlkartenwählern aus 
anderen Wahlkreisen abgegebenen Wahlkuverts 
unverzüglich nach der gemäß § 84 Abs. 3 vor­
genommenen Zählung gesondert an die Bezirks­
wahlbehörde weiterzuleiten. Von dieser sind sie 
unverzüglich der Kreiswahlbehörde zu über­
mitteln. 

§ 90. Fes t s tell u n g des, W a h I erg e b­
n iss e s i m S tim m b e z i r k und übe r­
mittlung der Wahlakten an die 

(1) Sobald bei den Bezirkswahlbehörden alle 

§91.Zuteilung und Ermittlung der 
W a hIp unk t e. 

(1) Jeder Bewerber auf de!' Parteiliste eines im 
Wahlkreis veröffentlichten Kreiswahlvorschlages 
erhält für jede gültige Eintragung seines Namens 
auf dem amtlichen Stimmzettel durch den Wähler 
(§§ 79 Abs. 1, 82 Abs. 2) einen Wahlpunkt zuge-
teilt. ' 

, (2) Die Gesamtzahl der einem Bewerber zuge­
teilten Wahlpunkte wird für den Bereich des 
Stimmbezirkes durG~ die Bezirkswahlbehörde 
und für den Bereich des Wahlkreises von der 
Kreiswahlbehörde (§ 97 Abs. 2) ermittelt. 

(3) Treten Umstände ein, welche die Ermitt­
lung der Wahlpunkte an Hand der Stimmzettel 
unmöglich machen, so haben dieseSt:mmzettel 
für die Ermittlung' der Wahlpunkte außer Be­
tracht zu bleiben. 

' V. HAUPTSTÜCK 
Kreiswahlbehörde I 

Wahlakten der' Gemeindewahlbehärden, in Wien I Ermittlungsverfahren 
der Sprengelwahlbehörden,eingelangt sind, sind 1. A b s c h n i t t 
diese von den Bezirkswahlbehörden außerhalb 
Wiensalphabetisch nach Gemeinden, in Wien Vorläufiges Wahlergebnis 
nach Wahlsprengeln, zu ordnen und die 'ört- § 92. Fes t s tell u n g der Z a h 1 der von 
lichen Wahlergebnisse auf etwaige Irrtümer in W a h 1 kar t e n w äh I ern aus an der e n 
den zalilenmäßigen' Ergebnissen, zu überprüfen W a h 1 k r eis e n a b g e g e ben e ri W a h 1-
und diese erforderlichenfalls richtigzustellen. So- ku ver t s, B e r ich t a n die Hau p t-
dannhatdi,e Bezirkswahlbehörde für den Bereich w a h 1 be hör d e 
des Stimmbe, zirkes die, endgültigen örtlichen J d K' hlb h" d h' "'ch b 'Id ' e e relswa e or e at zuna st, so a , 
Wahlergebnisse zusammenzurechnen und in einer b "'1 11 ""ß § 88 tt d B' hte el I lra e gema zu ersta en en ene Niederschrift festzuhalten. ' lid 

'eingelangt s,ind, umgehend die Gesanitza 1 er in -
(2) Schließlich, hat die Bezirkswahlbehörde für ihrem Bereidle von Wahlkartenwählern aus ande­

jede Gemeinde, in. Wien für jeden Wahlsprengel, ren Wahlkreisen abgegebenen Wahlku:verts fest­
auf Grund, der ihr vorliegend~n Stimmzettel für zustellen und diese Zahl unverzüglich der Haupt­
jeden Bewerber auf der Parte.iliste eines im Wahl- wahlbehörde telefonisch bekanntzugeben. 
kreis veröffentlic:hten, Kreiswahlvorschlages die 
auf ihn entfallendenWahlpunkte gemäß § 91 zu 
ermii:telnund für den Bereich des Stimmbezirkes 
in einem Wahlpunkteprotokoll festzuhalten. 

(3) Die Niederschrift gemäß Abs.l und das 
Wahlpunkteprotokoll gemäß Abs. 2 bilden den 

. Wahlakt der Bezirkswahlbehörde. Diesem sind 
die' Wahlakten' der Gemeindewahlbehörden, in 
Wien der" Sprengelwahlbehörden, als Beilagen an­
zuschließen und umgehend verschlosse)}, womög­
lich im' versiegelten Umschlag; der zuständigen 
Kreiswahlbehörde zu übermitteln. 

(4) In Städten miteigellem Statut haben die 
Sprengelwahlbehörden ihre Berichte unmittelbar 
an die Bezirbwahlbehörde zu ~rstatten. Auch die 
Wal;lakten sind von den Sprengelwahlbehörden 
unmittelbar an die Bezirkswahlbehörde zu übet­
se~den. Die Vorschriften der Abs. 1 bis 3 und 
der §§ 86 bis 89 sind sinngemäß mit der Maßgabe 
anzuwenden, daß' die Zusammenrechnung der, 
örtlichen Wahlergebnisse und die Feststellung des 
Wahlergebnissesim Stimmbezirk der Bezirks­
wahlbehörde öbl~egt. 

§ 93. Vorläufige Ermittlung im 
W a h I k r eis, B e r ich t a n die H au p t­

wahlbehörde 

(1) Die' Kreiswahlbehörde hat hierauf auf 
Grund der ihr, von den Bezirkswahlbehörden 
gemäß § 88 erstatteten Berichte das vorläufige 
~StimmeIiergebnis im Wahlkreis zu ermitteln. Die, 
von Wahlkartenwählern im Wahlkreis für andere 
Wahlkreise abgegebenen Sti~men (§ 94) sirid 
hiebei nicht mitzuzählen. 

(2) Die Kreiswalilbehörde hat das von ihr nach 
Abs. 1 ermittelte vorläufige Stimmenergebnis , iPl 
Wahlkreis unverzüglich telefonisch der Haupt­
wahlbehörde zu berichten. Der Hauptwahl­
behörde sind bekanntzugeben: 

a) die Gesamtsumme der abgegebenen gülti-
gen und ungültigen StiPlmen; 

b) die Summe der ungültigen Stimmen; 
c) die Summe der gültigen Stimmen; 
d) die auf die einzelnen. Parteien entfallenden 

gültigen Stimmen (Parteisummen). ' 
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§ 94. Vor I ä u f i g e E r mit t 1 u n gun d 
Bekanntgabe der für andere Wahl­
k r eis e a b g e g e ben e n S tim m e n, B e-
richt an die Hauptwahlbehörde 

(1) Jede Kreiswahlbehörde hat sodann an Hand 
der ihr von den Bezirkswahlbehörden gemäß § 89 
Abs. 2 übermittelten Wahlkuverts von Wahl­
kartenwählern aus anderen Wahlkreisen, erfor­
derlichenfalls für jeden der acht anderen Wahl­
kreise vorläufig festzustellen: 

a) die Gesamtsumme der gültigen und ungül-
tigen Stimmen; 

b) die Summe der ungültigen Stimmen; 
c) die Summe der gültigen Stimmen; 
d) die auf die einzelnen Parteien entfallenden 

Stimmen, die für den anderen Wahlkreis 
bei den Gemeinde- und Sprengelwahlbehör­
den im Bereich der Kreiswahlbehörde abge­
geben wurden. 

Diese Feststellung darf erst vorgenommen 
werden, nachdem sämtliche Wahlkuverts· von 
Wahlkartenwählern aus anderen Wahlkreisen bei 
der Kreiswahlbehörde eingelangt sind und über­
dies auf Grund der Bekanntgabe gemäß § 89 
feststeht, daß weitere derartige Wahlkuverts nicht 
mehr einlangen werden. Vor Beginn der Fest­
stellung hat die Kreiswahlbehörde die ihr über­
mittelten Wahlkuverts in ein Behältnis zu geben 
und gründlich zu mischen. 

(2) Die nach Abs. 1 getroffenen vorläufigen 
Feststellungen sind von der Kreiswahlbehörde 
unverzüglich telefonisch der Hauptwahlbehörde 
bekanntzugeben. Falls bei einem Wahlkreis Fest­
stellungen gemäß Abs. 1 mangels Stimmenabgabe 
durch Wahlkartenwähler aus anderen Wahlkrei­
sen nicht vorgenommen wurden, ist auch dies 
mitzuteilen. 

(3) Jede Kreiswahlbehörde hat die von Wahl­
kartenwählern aus anderen. Wahlkreisen ab ge­
gebeneli Stimmzettel nach der im Abs. 1 lit. b 
bis d bezeichneten Bewertung für jeden der acht 

Abs. 2 und § 94 Abs. 2 einlangenden Be~ichte 
zunächst für jeden der' neun Wahlkreise und das 
gesamte Bundesgebiet vorläufig fe~tzustellen: 

a) die Gesamtsumme der gültigen und ungül-
tigen Stimmen; 

b) die Summe der ungültigen Stimmen; 
c) die Summe der gültigen Stimmen; 
d) die auf die einzelnen Parteien entfallenden 

gültigen Stimmen (Parteisummen). 

(2) Auf Grund der nach Abs. 1 lit. d festge­
stellten Parteisummen hat die Hauptwahlbehörde 
vorläufig zu ermittelli, wieviele Prozente der 
abgegebenen gültigen Stimmen auf jede Partei in 
jedem der neun Wahlkreise und im gesamten 
Bundesgebiet entfallen. 

(3) Hierauf hat die Hauptwahlbehörde unter 
sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen der 
§§ 96 Abs. 4 und 102 die nach den vorläufigen 
Wahlergebnissen auf die einzelnen Parteien vor­
läufig entfallenden Mandate zu ermitteln. 

2. A b s c h n i t t 

Erstes Ermittlungsverfahren (Kreiswahlbehörde ) 

§ 96. End g ü 1 t i g e s Erg e b n i s i m W a h 1-
k r eis, Z u t eil u n g der Man d a t e a n 

die Parteien 

(1) Die Kreiswahlbehörde hat auf Grund der 
ihr gemäß § 90 Abs. 3. übermittelten Wahlakten 
die von den Bezirkswahlbehörden festgestellten 
Wahlergebnisse der Stimmbezirke auf etwaige 
Irrtümer in den zahlenmäßigen Ergebnissen zu 
überprüfen, diese erforderlichenfalls richtigzustel­
len und die von der Hauptwahlbehörde gemäß 
§ 95 und von den anderen Kreiswahlbehörden 
gemäß § 94 Abs. 1 nur vorläufig getroffenen 
Feststellungen nunmehr endgültig zu ermitteln 
und unverzüglich telefonisch und fernschriftlich 
der Hauptwahlbehörde bekanntzugeben. Das 
Stimmenergebnis im Wahlkreis ist in einem Stim­
:menprotokoll festzuhalten .. 

anderen WahlkreiSle zu ordlien und für. jeden (2) Sollten durchaußergew:öhnlicheUmstände 
der Wahlkreise die Feststellungen nach Abs. 1 "die im § 94' Abs. '3 angeführten Stimmzettel 
in einer gesonderten NiedersChrift z!l beurkun- verlorengegangen sein, so sind bei der Ermitt­
den. Diese Niederschriften sind von den Mit- lungdes endgültigen' Ergebnissesil1l Wahlkreis 
gliedern der Kreiswahlbehörde zu unterfertigen die vorläufigen Feststellungen der anderen Kreis­
und mit den zugehörigen Stimmzetteln den zu- wahlbehörden gemäß § 94 Abs. laIs endgültig 
ständigen Kreiswahlbehörden in einem versiegel- anzusehen. 
ten yms0lag mit. eingeschriebe~em .Brief e:-preß (3) . Die Hauptwahlbehörde hat auf, Grund der 
zu~bermltte~n. El?e Durch.schnft dl~~,er Nleder- gemäß Abs. 1 von den Kreis,wahlbehörden mit­
schr~ft verblel~t b~l der ~reIswahlbehorde. Abs. 2 . geteilten endgültigen Stimmenergebnisse festzu­
zweIter Satz gIlt slllngemaß. stellen, wieviel Prozent der in jedem Wahlkreis 

§ .95. E r mit tl u n g der vorläufigen 
Wahlergebnisse für die Wa h 1-
kreise durch die ·Hauptwahl-

behörde 

(1) Die Hauptwahlbehörde hat auf Grund der 
bei ihr von den Kreiswahlbehörden gemäß § 93 

abgegebenen gültigen Stimmen aüf jede 'Partei 
entfallen. Das Ergebnis. dieser Feststellungen hat 
die Hauptwahlbehörde unverzüglich sämtlichen 
Kreiswahlbehörden telefonisch undfernschrift­
lich bekanl)tzugeben. 

(4) Nach Einlangen der Feststellurigen der 
Hauptwahlbehörde gemäß Abs: 3 hat die Kreis-
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wahlbehörde jeder wahlwerbenden Partei, die 
nach der Feststellung der Hauptwahlbehörde 

'. mindestens in einem der Wahlkreise 5 v. H. der 
abgegebenen gültigen Stimmen erreicht hat, für 
je 25.000 auf sie im Wahlkreis entfallende Stim­
men ein Mandat zuzuteilen. Die hiebei verblei­
benden Stimmen unter 25.000 sind Reststimmen. 

§ 97. Zu vi eis u n g der Man d at e a n die 
Bewerber der Parteilisten nach 
M a.ß gab e der Wa hip unk t e, Re i h u n g 

'. der Ersatzmänner' 

(1) Die auf eine Partei gemäß § 96 Abs. 4 ent­
.fallenden Mandate werderi auf die Bewerber die­
ser Partei nach den Vorschriften der Abs. 3 und 4 
zugeWIesen. 

(2) Zu diesem Zweck~ ermittelt die Kreiswahl- . 
behörde auf Grund der Wahlpunkteprotokolle 
der Bezirkswahlbehörden (§ 90 Abs. 2) und der 
ihr gemäß § 94 Abs. 3 übermittelten Stimmzettel 

. die Gesamtsumme der Wahlpunkte, die jeder auf 
dem Stimmzettel angeführte Bewerber der ge­
wählten Parteiliste im Wahlkreis erreicht hat. 
§ 91 gilt sinngemäß. Das Ergebnis dieser Er­
mittlung ist in dem Wahlpunkteprotokoll der 
Kreiswahlbehörde testzuhalten. . 

(3) Die zu vergebenden Mandate werden. der 
Reihe nach jenen Bewerbern zugewiesen, die min­
destens 25.000 Wahlpunkte erzielt haben. Die 
Reihenfolge der Zuweisung der Mandate richtet 
sich hiebei nach der Reihenfolge der Wahlpunkte-

, zahlen eines jeden Bewerbers, wobei die Reihen­
folge mit der Höchstzahl der Wahlpunkte 
beginnt, der jeweils die nächstniedrigere Anzahl 

. der Wahlpunkte folgt. Hätten' hienach zwei 
oder mehrere Bewerber auf die Zuweisung eines 
Mandates den gleichen Anspruch, weil sie die 
gleiche Anzahl von Wahlpunkten aufweisen, so 
ist, wenn es sich um die Zuweisung nur eines 
einzigen der betreffenden Partei zufallenden Man­
dates oder um' die Zuweisung des in Betracht 
kommenden letzten an diese Partei zu vergeben­
den Mandates handelt, die Reihenfolge der Be­
werber auf der Parteilistemaßgebend. 

(4) Mandate einer Partei, die auf 'Grund der 
Wahlpunkte nicht oder nicht zur Gänze an Be­
werber vergehen werden können, sind den Be­

. werbern in d~r Reihenfolge zuzuweisen, in der sie 
auf derParteiliste angeführt sind. Hiebei bleiben 
Bewerber außer Betracht, die bereits auf Grund 
ihrer Wahlpunkte ein Mandat zugewiesen erhal­
·ten haben. 

(5) Nichtgewählte Bewerber sind Ersatzmänner 
für den Fall, daß ein Mandat ihrer Liste erledigt 
wird. Hiebei bestimmt sich ihre Berufung nach 
der Reihenfolge, in der sie auf der Parteiliste 
des Kreiswahlvorschlages angeführt sind. 

§ 98. Nie der s c h r i ft der K r eis w a h 1-
behörden 

(1) Die Kreiswahlbehörde hat das Wahlergebnis 
in einer Niederschrift zu verzeichnen. 

(2) Die NiedersChrift hat mindestens zu ent­
halten: 

a)' die Bezeichnung des Wahlkreises, den Ort 
und die Zeit der Amtshandlung; 

b) .die Namen der an- und abwesenden Mit­
glieder der Kreiswahlbehörde sowie der 
Vertrauenspersonen gemäß § 16 Abs. 4; 

c) die allfälligen Feststellungen gemäß § 96 
Abs.l; 

d) das endgültig ermittelte Stimmenergebnis 
im Wahlkreis in der im § 93 Abs. 2 geglie­
derten Form; 

e) die Namen der von jeder Parteiliste ge­
wählten Bewerber in der Reihenfolge ihrer 
Berufung, zutreffendenfalls unter Beifügung 
der Anzahl der Wahlpunkte; 

f) die Namen der zugehörigen Ersatzmänner 
in der im § 97 Abs. 5 bezeichneten Reihen­
folge; 

g) die auf die einzelnen Parteien entfallenden 
Reststimmen. 

(3) Der Niederschrift der Kreiswahlbehörde 
sind die Niederschriften der Bezirkswahlbehör­
den, der Gemeindewahlbehörden und der Spren­
gelwahlbehörden sowie das Stimmenprotokoll, 
das Wahlpunkteprotokoll der Kreiswahlbehörde 
und die gemäß § 52 veröffentlichten Kreiswahl­
vorschläge anzuschließen. Sie bildet samt ihren 
Beilagen den Wahlakt der Kreiswahlbehörde. 

(4) Die Niederschrift ist von den Mitgliedern 
der Kreiswahlbehörde zu unterfertigen. Wird sie 
nicht von allen Mitgliedern unterfertigt, so ist 
der Grund hiefür anzugeben. 

§ .99. B e r ich t a n die Hau p t w a h 1-
behörde 

Hierauf· hat die Kreiswahlbehörde der. Haupt­
wahlbehörde das endgültig ermittelte Ergebq.is 
im Wahlkreis in der nach § 98 lit. d, e up.d g 
bezeichneten Form telefonisch und fernschriftlich 
unverzüglich bekanntzugeben. 

§ 100. V e rl a u t bar u n g des W a h 1-
erg e b ni s ses, übe r mit tl u n g der 

Wahlakten 

(1) Die Kreiswahlbehörde hat sodann das. end­
gültig ermittelte Stimmenergebnis im Wahlkreis 
sowie die Namen der gewählten Bewerber und 
der Ersatzmäriner zu verlautbaren. Die Ver­
lautbarung hat an der Amtstafel des Amtes der 
Landesregierung zu erfolgen. Die Verlautbarung 
hat auch den Zeitpunkt zu enthalten, an dem 
sie an der Amtstafel angeschlagen wurde. 
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(2) Die Wahlakten der Kreiswahlbehörde sind 
hierauf unverzüglich der Hauptwahlbehörde 
unter Verschluß einzusenden oder mit Boten 
zu übermitteln. 

Kreiswahlbehörden ,festgestellten Reststimmen ' 
(§ ,98 Abs. 2 lit. g) für je 25.000 Stimmen Man­
date zuzuteilen. Reststimmen unter 25.000 blei­
ben bei der Vergebung der Mandate unberück­
sichtigt. 

3. A b s c h n i t t 

Zweites Ermittlungsverfahren (HauptwahI-' § 103.G e w ä hit e Be wer be r, V e rl a ut-
behörde) , bar u n g, E r s atz m ä n n e r 

§ 101. Ei n b r i n gun g der B und e s w a h 1- (1) Die im zweiten Ermittlungsverfahren zu-
vor s chi ä g e geteilten Mandate (§ .102) werden den Bewer­

bern der Parteien in der Reihenfolge des Bundes-
(1) Wahlwerbenden Parteien, die Kreiswahl- wahlvorschlages zugewiesen. Nichtgewählte Be­

vorschläge eingebracht haben, ~teht nur dann ein werber sind Ersatzmänner. für. den Fall, daß ein 
Anspruch auf Zuweisung von Restmandaten im Mandat ihrer Liste auf dem Bundeswahlvorschlag 
zweiten Ermittlungsverfahren zu, wenn sie einen erledigt wird. Hiebei bestimmt sich die Reihen­
Bundeswahlvorschlag eingebracht haben. folge ihrer Berufung nach der Reihenfolge im 

(2) Der Bundeswahlvorschlag ist spätestens am Bundeswahlvorschlag. . 
achten Tage vor dem Wah!tage bei der Haupt- (2) Die Hauptwahlbehörde hat das Ergebnis 
wahlbehörde einzubringen. In den Bundeswahl- ihrer Feststellungen im .zweiten Ermittlungsver-
vorschlag dürfen nur Personen aufgenommen fahren wie folgt zusammenzufassen:' ' 
werden, die als Bewerber dieser Partei in einem a) die Zahl der auf die einzelnen Parteien" 
Kreiswahlvorschlag angeführt sind. , entfallenden Reststimmensummen; 

(3) Der Bundeswahlvorschlag muß enthalten: b) die Zahl der auf jede Partei ~ntfallenden 
1. die unterscheidende P~rteibezeichnung in Restmandate; 

Worten und eine allfällige Kurzbezeichnung c) die Namen der Bewerber, denen Restman-
in Buchstaben; date gemäß § 102 zugewiesen wurden. 

2. die Parteiliste, das ist ein Verzeichnis der (3) Das Ergebnis der Ermittlungen der Haupi-
Bewerber für die Zuweisung von Restman- wahlbehörde ist in einer Niederschrift zu ver-
daten im zweiten Ermittlungsverfahren. In ' 
der Parteiliste sind die Bewerber in der zeichnen. Diese Niederschrift hat mindestens zu 

enthalten: beantragten Reihenfolge mit arabischen Zif-
fern unter Angabe des Zu- und Vornamens,' a) die Namen der an- und abwesenden Mit-
Geburtsjahres, Berufes und der Adresse jedes glieder der Hauptwahlbehörde; 
Bewerbers zu verzeichnen. Bei jedem Be- b) die Feststellungen gemäß Abs. 1 'und 2. 
werber ist auch anzugeben, in welchem Wahl- (4) Das Ergebnis gemäß Abs. 2 ist sod.ann 
kreis er als Bewerber eines Kreiswahlvor- unverzüglich im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" 
schlages aufscheint; zu verlautbaren. 

3. die Bezeichnung des zustellungsbevollmäch-' 
tigten Vertreters (Zu- und Vorname, Beruf, § 104. Er k lä run gen D 0 pp e I t g e w ä h 1-
Adresse). 

(4) Die Hauptwahlbehörde hat die Bundeswahl­
vorschläge unverzüglich nach ihrem Einlangen zu 
überprüfen, ob sie den Vorschriften der Abs. 2 
und 3· entsprechen. Bundeswahlvorschläge, die 
diesen Vorschriften nicht entsprechen, gelte'n als 
nicht eingebracht. . 

(5) Spätestens am siebenten Tage vor dem 
Wahltagehat die Hauptwahlbehörde die Bundes­
wahlvorschläge abzuschließen und im "Amtsblatt 
zur Wiener Zeitung" zu verlautbaren. 

§ 102. Zu t eil u n g v 0 p M an cl at e n auf 
G run d von B u n cl e s w a h I vor s chi ä­

gen 

Jeder wahlwerbenden Partei,' die in einem 
Wahlkreis mindestens 5010 der dort abgegebenen 
gültigen Stimmen erreicht und von der ein Bun­
deswahlvorschlag ·veröffentlicht wurde, sind von 
der Hauptwahlbehörde auf Grund der von den 

;'. te r 

Ist ein Bewerber auf. mehreren Wahlvorschlä­
gen' (Kreiswahlvorschläge, Bundeswahlvorschlag) 
gewählt, so hat er sich binnen 48 Stunden nach 
der letzten Verlautbarung des Wahlergebnisses 
(§§ 100 Abs. 1 und 103 Abs .. 4), aus der sich 
seine Doppelwahl ergibt, bei der Hauptwahl­
behörde, schriftlich zu erklären, für welchen Wahl­
vorschlag er sich entscheidet. ,Trifft innerhalb der 
obigen' Frist eine Erklärung despoppeltgewähl­
ten nicht ein, so entscheidet ·für ihn die, Haupt­
wahlbehörde. Die von der- Entscheidung· berühr­
ten Behörden 'sind hievon in Kenntnis zu setzen. 

4. Ab sc h n i t t 

EinsprUch~ gegen ziffernmäßige Ermittlungen 

§ 105. 

(1) Dem zustellungsbevollmächtigten Vertreter 
einer Partei steht es frei, gegen die ziffernmäßigen 
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Ermittlungen einer Kreiswahlbehörde innerhalb 
von drei Tagen nach der gemäß § 100 Abs. 1 
erfolgten Verlautbarung bei der Hauptwahl­
behörde schriftlich Einspruch zu erheben. 

(2) In den Einsprüchen ist hinreichend glaul>­
haft zu machen, warum und inwiefern die zif­
fernmäßigen Ermittlungen der Kreiswahlbehörde 
-nicht den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
entsprechen. Fehlt diese Begründung, so kann 
der Einspruch ohne weitere Überprüfung abge­
wiesen werden. 

(3) Wird ein hinlänglich begründeter Einspruch 
erhoben, so überprüft die Hauptwahlbehörde auf 
Grund der ihr vorliegenden Schriftstücke das 
Wahlergebnis. Ergibt sich aus diesen Schrift­
stücken die Unrichtigkeit der Ermittlung, 
so hat die Hauptwahlbehörde sofort das Er­
gebnis der ersten Ermittlung und gegebenenfalls 
auch der zweiten Ermittlung richtigzustellen, die 
Verlautbarung der Kreiswahlbehörde zu wider­
rufen und das richtige Ergebnis zu verlautbaren. 

(4) Gibt die Überprüfung keinen Anlaß zur 
Riclitigstellung der Ermittlungen, so hat die 
Hauptwahlbehörde den Einspruch abzuweisen. 

5. Ab s c h n i t t 

Ersatzmänner 

§ 106. Be ruf u n g, Abi e h nun g, S t r e i­
chung 

(1) Ersatzmänner auf Kreiswahlvorschlägen 
werden von der Kreiswahlbehörde, Ersatzmänner 
auf Bundeswahlvorschlägen von der Hauptwahl­
behörde berufen. Hiebei bestimmt sich die Rei­
henfolge ihrer Berufung nach der Reihenfolge 
der Ersatzmänner auf den Wahlvorschlägen. Wäre 
ein so zu berufender Ersatzmann bereits in einem 
Wahlkreis oder auf einem Bundeswahlvorschlag 
gewählt, so ist er von der Wahlbehörde, die ihn 
berufen will, aufzufordern, sich binnen acht 
Tagen zu erklären, für welchen Wahlvorschlag 
er sich entscheidet. Trifft innerhalb dieser Frist 
eine Erklärung nicht ein, so entscheidet für ihn 
die Wahlbehörde. Die von der Entscheidung be­
rührten Wahlbehörden sind hievon in Kenntnis 
zu setzen. Der Name des endgültig berufenen 
Ersatzmannes ist amtsüblich zu verlautbaren 
und bei berufenen Ersatzmännern auf Kreis­
wahlvorschlägen der Hauptwahlbehörde behufs 
Ausstellung des Wahlscheines unverzüglich be­
kanntzugeben. 

(2) Lehnt ein Ersatzmann, der für ein frei­
gewordenes Mandat berufen wird, diese Be­
rufung ab, so bleibt er dennoch in der Reihe 
auf der Liste der Ersatzmänner. 

(3) Ein Ersatzmann auf einem Kreiswahlvor­
schlag kann jederzeit von der Kreiswahlbehörde, 
ein Ersatzmann auf dem Bundeswahlvorschlag 

jederzeit von der Hauptwahlbehörde seine 
Streichung verlangen. Die erfolgte Streichung ist 
von der Wahlbehörde zu verlautbaren. 

§ 107. B es e t z u n g von Man d a t e n bei 
E r sc h ö p fun g _ von W a h I v 0 r­

schlägen 

(1) Ist auf einem Kreiswahlvorschlag die Liste 
der Ersatzmänner durch Tod oder durch Strei­
chung (§ 106 Abs. 3) erschöpft, so hat die für 
die Berufung der _ Ersatzmänner zuständige 
Kreiswahlbehörde den zustellungsbevollmächtig­
ten Vertreter -der Partei, die den Kreiswahlvor­
schlag eingebracht hat,aufzufordern, binnen 
14 Tagen bekanntzugeben, welche von den auf 
dem Bundeswahlvorschlag aufscheinenden Er­
satzmännern im Falle der Erledigung von Man­
daten von der Kreiswahlbehörde auf frei­
werdende Mandate zu berufen sind. 

(2) Die Vorschrift des Abs. 1 ist im Falle der 
Erschöpfung eines Bundeswahlvorschlages sinn~ 
gemäß von der Hauptwahlbehörde mit der 
Maßgabe anzuwenden, daß der zustellungsbevoll­
mächtigte Vertreter der Partei den Bundeswahl­
vorschlag durch Nennung VOn weiteren, bisher 
nicht auf dem Bundeswahlvorschlag stehenden 
Bewerbern der Kreiswahlvorschläge zu ergänzen 
hat. 

6. A b s c h n i t t 

Wahlscheine 

§ 108. 

Jeder Abgeordnete erhält nach seiner Wahl 
oder nach seiner gemäß § 106 erfolgten Berufung 
von der Hauptwahlbehörde den Wahlschein, der 
ihn zum Eintritt in den Nationalrat berechtigt. 

VI. HAUPTSTücK 

Wahlpflich t 

§ 109. 

(1) Für die Wahl besteht Wahlpflicht inden 
Bundesländern, in denen dies durch Landesgesetz 
angeordnet wird. 

(2) In den Bundesländern, in denen Wahlpflicht 
besteht, sind die wahlberechtigten und im Wäh­
lerverzeichrtis eingetragenen Personen verpflich­
tet; am Wahltag innerhalb der Wahlzeit vor der 
zuständigen Wahlbehörde zu erscheinen und ihre 
Stimme abzugeben. 

(3) Wer sich der Verpflichtung gemäß Abs. 2 
ohne gerechtfertigte Entschuldigungsgrunde ent­
zieht, begeht eine Verwaltungsübertretungund 
wird von der Bezirksverwaltungsbehörde mit 
einer Geldstrafe bis zu 3000 S, im Falle der Un­
einbringlichkeit mit Arrest bis zu zwei Wochen 
bestraft. Zuständig ist die Behörde, in deren ört­
lichem Bereiche der Wahlort liegt. 
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(4) Ein gerechtfertigter Entschuldigungsgrund 
gemäß Abs. 3 liegt insbesondere vor, wenn 

1. ein Wähler durch Krankheit oder Gebrech­
lichkeit am Erscheinen im Wahllokale verhin­
dert ist; 

2. ein Wähler durch Pflichten seines Amtes 
oder sonst unaufschiebbare Berufspflichten 
zurückgehalten wird; 

3. ein Wähler sich außerhalb des Bundeslandes, 
für das die Wahlpflicht angeordnet wird, auf 
Reisen befindet und daher vom Wahlort abwe­
send ist; 

4. ein Wähler durch Krankheit von Familien­
mitgliedern oder durch sonstige unaufschiebbare 
Familienangelegenheiten zurückgehalten wird; 

5. ein Wähler durch Verkehrsstörungen oder 
sonstige zwingende' Umstände an der Erfüllung 
seiner Wahlpflicht verhindert ist. 

VII. HAUPTSTüCK 
Gemeinsame Durchführung der National­

ratswahl mit anderen Wahlen 
§ 110. 

(1) Mit der Wahl zum Nationalrat können 
andere allgemeine Wahlen gemeinsam durch­
geführt werden, wenn die Bundesregierung im 
Sinne des Art. 97 Abs. 2 des Bundes-Verfas­
sungsgesetzes in der Fassung von 1929 ihre Zu­
stimmung zur Mitwirkung der für die Natio­
nalratswahl berufenen Wahlbehörden erteilt hat. 

(2) Für die gemeinsame Durchführung anderer 
allgemeiner Wahlen mit der Nationalratswahl 
gelten folgende besondere Bestimmungen: 

1. Die Stimmzettel für die anderen allgemeinen 
Wahlen können mit dem Stimmzettel für die 
Nationalratswahl vereinigt werden, wenn die 
Stimmzettel zusammen das doppelte Ausmaß des 
Stimmzettels für die Nationalratswahl nicht über-
schreiten. ' 

2. Findet eine Vereinigung der Stimmzettel 
nicht statt, so ist jedem Wähler vom Wahlleiter 
ein amtlicher Stimmzettel sowohl für die Natio­
nalratswahl als auch für die anderen allgemeinen 
Wahlen auszufolgen, wenn der Wähler sowohl 
zum Nationalrat als auch für die anderen all­
gemeinen Wahlen wahlbereChtigt ist. 

. 3. Ist ein Wähler am Wahlorte nur zum Natio­
nalrate wahlberechtigt, so ist ihm nur ein Stimm­
zettel für die Nationalratswahl auszufolgen. Die 
Wahlkuverts solcher Wähler sind in eine beson­
dere Wahlurne zu 'legen, die die Aufschrift "Nur 
für Nationalratswähler" zu tragen hat. 

4. Für jeden Wähler ist nur ein Wahlkuvert 
auszugeben, gleichgültig, ob vereinigte oder ge­
trennte Stimmzettel abgegeben werden. 

5. Vereinigte Stimmzettel sind zu Beginn des 
Stimmzählungsverfahrens nach Eröffnung der 

Wahlkuverts zu trennen und dem weiteren nach 
den einschlägigen Wahlordnungen vorgeschrie­
benen Verfahren zu unterziehen. Die Gültigkeit 
oder Ungültigkeit der Stimmzettel für die Natio­
nalratswahl und für die anderen allgemeinen 
Wahlen ist nach den einschlägigen Wahlordnun­
gen zu beurteilen. 

6. Die für die Nationalratswahl vorgesehenen 
Niederschriften, Wählerverzeichnisse, Abstim­
mungsverzeichnisse, Wahlkarten, Stimmzettel und 
sonstige Beilagen verbleiben heim Wahlakte für 
die Nationalratswahl. 

VIII. HAUPTSTOCK 

Besondere Bestimmungen über die Wieder­
holung des Wahlverfahrens 

§ l11.Anwendungsbereich 

(1) Für die Durchführung der auf Grund eines 
Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofes not­
wendigen gänzlichen oder teilweisen Wieder­
holung des Wahlverfahrens einer Nationalrats­
wahl sind die Bestimmungen dieses Bundesgeset­
zes insoweit sinngemäß anzuwenden, als im nach­
folgenden nichts anderes bestimmt wird. 

(2) Bei der Wiederholung des Wahlverfahrens 
sind die Wahlbehörden an die tatsächlichen Fest­
stellungen und an die Rechtsanschauung gebun­
den, von denen der Verfassungsgerichtshof bei 
seinem Erkenntnis ausgegangen ist (§ 70 Abs. 4 
des Verfassungsgerichtshofgesetzes 1953). 

§ 112. Aus s ehr e i b u n g der Wie d e r­
holungswahl 

(1) Ist das Abstimmungsverfahren einer Natio­
nalratswahl ganz oder teilweise zu wiederholen, 
so hat die Bundesregierung die Wiederholungs­
wahl unverzüglich durch Verordnung auszuschrei­
ben. 

(2) Die Verordnung hat den Wahltag zu ent­
halten, der von der Bundesregierung im Einver­
nehmen mit dem Hauptausschuß des National­
rates auf einen Sonntag oder anderen öffentlichen 
Ruhetag festzusetzen ist. Ein Stichtag ist nur 
dann zu bestimmen, wenn auf Grund der Auf­
hebung des Wahlverfahrens bei der Wieder­
holungswahl die Wahlbehörden: neu zu bestellen 
öder die Wählerverzeichnisse neu anzulegen oder 
aufzulegen sind. Ist dies nicht der Fall, so hat als 
Stichtag für die Wiederholungswahl der Stichtag 
der aufgehobenen Wahl zu gelten. In der Verord­
nung ist auch festzustellen, in: welchen Wahlkrei­
sen das Abstimmungsverfahren durchzuführen 
ist. 

(3) Ist das Abstimmungsverfahren nicht in 
allen Wahlkreisen zu wiederholen, so können 
Wahlkartenwähler dennoch im gesamten Bundes­
gebiet ihr Wahlrecht mittels Wahlkarte ausüben. 
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§ 113. W a h I b e r e c h t i g t e und W ä h I e r­
ver z eie h n i s; W a his p ren gel und 

Wahlbehörden 

Soweit sich aus den Vorschriften der §§ 111 
Abs. 2 und 112 Abs. 2 nichts anderes ergibt, 
gelten für eine Wiederholungswahl folgende Be­
stimmungen: 

1. Wahlberechtigt sind nur Wähler, die bereits 
im abgeschlossenen Wählerverzeichnis der Wahl 
eingetragen waren, die zu wiederholen ist. Diese 
Wählerverzeichnisse sind unverändert der Wie­
derholungswahl zugrunde zu legen. 

2. In den Wahlkreisen, in denen das Abstim­
mungsverfahren aufgehoben wurde, gilt die für 
die aufgehobene Wahl festgesetzte Einteilung in 
Wahlsprengel. 

3. Das Abstimmungs- und Ermittlungsverfah­
ren ist von den Wahlbehörden in der Zusammen­
setzung durchzuführen, die für die aufgehobene 
Wahl maßgebend war. Für die Änderung in der 
Zusammensetzung dieser Wahlbehörden findet 
§ 19 Abs. 1, 2 und 3 sinngemäß Anwendung. 

4. Die Bestimmungen des § 61 Abs. 3 über das 
Alkoholverbot finden nur für jene Bundesländer 
Anwendung, in denen eine Wiederholungswahl 
sta ttfindet. 

§ 114. Aus s tell u n g von W a h 1 kar t e n; 
W a h 1 be hör den für W a h 1 kar t e n-

, wähler 

(1) Wer gemäß § 113 Z. 1 bei der Wieder­
holungswahl wahlberechtigt ist, hat Anspruch auf 
Ausstellung einer Wahlkarte. Auf die Ausstellung 
der Wahlkarte und die Wahl mittels Wahlkarte 
finden die Bestimmungen der §§ 41 bis 43, 59, 
70, 72 und 74 sinngemäß mit der Maßgabe An­
wendung, daß für Wahlkartenwähler neben dem 
amtlichen Stimmzettel auch ein Wahlkuvert in 
die Wahlkarte zu legen ist. Das Wahlkuvert hat 
einen Aufdruck mit der Nummer und der Be­
zeichnung des Wahlkreises sowie die Anschrift 
der Kreiswahlbehörde zu enthalten, in deren Be­
reich die Wahl karte ausgestellt wurde. 

(2) Die Stimmenabgabe durch Wahlkarten­
wähler hat in den Wahlkreisen, in denen das 
Wahlverfahren nicht aufgehoben wurde, soweit 
im Abs. 3 nicht anderes bestimmt ist, vor der 
Gemeindewahlbehörde und den gemäß § 74 bei 
der aufgehobenen Wahl eingerichteten Sprengel­
wahlbehörden zu erfolgen. In den zuletzt ge­
nannten besonderen Wahlsprengeln außerhalb 
von Wien kann auch die Gemeindewahlbehörde 
die Funktion der Sprengelwahlbehörde ausüben. 

(3) In größeren Gemeinden, die bei der auf­
gehobenen Wahl in Wahlsprengel eingeteilt 
waren, hat, wenn das Abstimmungsverfahren im 
Wahlkreis nicht aufgehoben wurde, die Ge­
meindewahlbehörde, in Wien der Magistrat, 
rechtzeitig, spätestens am fünften Tage vor dem 

Wahltag, zu bestimmen, vor welcher Sprengel­
wahlbehörde Wahlkartenwählerihre Stimme ab­
geben können. 

(4) Die Gemeindewahlbehörden, in Wien der 
Magistrat, haben rechtzeitig, spätestens jedoch am 
fünften Tage vor dem Wahltag, die Wahlzeit für 
die Sti~menabgabe der Wahlkartenwähler fest­
zusetzen. Die Wahlzeit und die für Wahlkarten­
wähler bestimmten Wahllokale sind spätestens am 
fünften Tage vor dem Wahltage durch öffent­
lichen Anschlag kundzumachen. 

§ 115. S tim m e n ab gab e dur c h W a h 1-
kartenwähler 

Gibt ein Wahlkartenwähler vor einer der im 
§ 114 Abs. 2 angeführten Wahlbehörden seine 
Stimme ab, so hat der Wahlleiter dem Wahl­
kartenwähler neben dem amtlichen Stimmzettel 
das in der Wahlkarte befindliche Wahlkuvert zu 
übergeben und den Wahlkartenwähler auf die 
bei der Stimmabgabe zu beobachtenden Vor­
schriften des § 70 aufmerksam zu machen. 

§ 116. übermittlung der Sti·mmen 
von Wahlkartenwählern 

(1) Die Sprengel- und Gemeindewahlbehörden 
haben in den Wahlkeisen, in denen das Wahl­
verfahren nicht aufgehoben wurde, die Namen 
der Wahlkartenwähler im Abstimmungsverzeich­
nis und ·die Zahl der von Wahlkartenwählern 
abgegebenen Wahlkuverts, geordnet nach den 
Wahlkreisen, aus denen die Wahlkuverts stam­
men, in einer Niederschrift festzuhalten. Die 
Wahlkuverts der Wahlkartenwähler sind der Nie­
derschrift ungeöffnet anzuschließen. Die Nieder­
schrift bildet mit dem' Abstimmungsverzeichnis 
und den Wahlkuverts der Wahlkartenwähler den 
Wahlakt der örtlichen Wahlbehörde. 

(2) Die im Abs. 1 angeführten Sprengelwahl­
behörden außerhalb von Wien haben den Spren­
gelwahlakt der Gemeindewahlbehörde zu über­
mitteln. Die zuständige Gemeindewahlbehörde 
hat die in den Sprengelwahlakten und in ihrem 
Wahlakt enthaltenen Wahlkuverts zu entnehmen, 
sie nach Wahlkreisen zu ordnen und in einer 
Niederschrift die Anzahl der für jeden Wahl­
kreis abgegebenen Wahlkuverts zu beurkunden. 
Die Wahlkuverts sind sodann ungeöffnet mit 
einem Schreiben, in dem die Anzahl der über­
mittelten Wahlkuverts anzuführen ist, der Kreis­
wahlbehörde, aus deren Bereich die Wahlkuverts 
stammen, in einem versiegelten Umschlag mit 
eingeschriebenem Brief expreß zu übersenden. 

(3) Die Sprengelwahlbehörden in Wien, in 
denen das Wahlverfahren nicht aufgehoben 
wurde, haben die Wahlkuverts von Wahlkarten­
wählern an die gemäß Abs. 2 zuständige Kreis­
wahlbehörde in einem versiegelten Umschlag zu 
übersenden. Die übermittlung hat an die Kreis-
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wahlbehörde in Wien im Wege des Magistrates 
der Stadt Wien, an die übrigen Kreiswahlbehör­
den mit eingeschriebenem Brief expreß zu erfol­
gen. 

(4) Die vorstehenden Bestimmungen finden 
nur dann Anwendung, wenn bei einer in den 
Abs. 1 bis 3 angeführten örtlimen Wahlbehörde 
Wahlkartenwähler ihr Wahlrecht ausgeübt haben. 
Wurde während der Wahlzeit von Wahlkarten­
wählern kein Wahlkuvert abgegeben, so ist dies 
in einer Niederschrift festzuhalten. 

(5) Die Kreiswahlbehörden, in deren Bereich 
das Wahlverfahren aufgehoben wurde, haben zu­
nächst die Zahl der ihnen von den örtlichen 
Wahlbehörden übermittelten Wahlkuverts von 
Wahlkartenwählern aus anderen Wahlkreisen, ge­
ordnet nam den Wahlkreisen,: aus denen die 
Wahlkuverts stammen, in einer Niederschrift zu 
beurkunden. Die 'Wahlkuverts dieser Wahlkar­
tenwähler sind so dann ungeöffnet mit einem 
Schreiben, in dem die Anzahl der übermittelten 
Wahlkuverts anzuführen ist, der Kreiswahl­
behörde, aus deren Bereich die Wahlkuverts 
stammen, in einem versiegelten Umschlag auf 
dem smnellsten Wege zu übersenden. 

§ 117. Er mit t1 u n g der S tim m e n von 
Wahlkartenwählern 

(1) Soweit dieses Bundesgesetz eine vorläufige 
Ermittlung und Bekanntgabe der für andere 
Wahlkreise abgegebenen Stimmen vorsieht, fin­
den diese Bestimmungen bei einer Wiederholungs­
wahl nur in einzelnen Wahlkreisen keine An-
wendung. , 

(2) Findet eine Wiederholungswahl nur in ein­
zelnen Wahlkreisen statt, s'o haben die Kreis­
wahlbehörden auf Grund der ihnen gemäß § 116 
Abs. 2, 3 und 5 übermittelten, Wahlkuverts das 
Ergebnis der Stimmen der Wahlkartenwähler nur 
bei der endgültigen Feststellung des Wahlergeb­
nisses im Wahlkreis (§ 96) zu ermitteln. 

(3) Die Ermittlung der Wahlkartenstimmen 
darf erst dann vorgenommen werden, wenn an­
zunehmen ist, daß weitere Wahlkuverts von 
Wahlkartenwählern (§ 116 Abs. 2, 3 und 5) nicht 
m'ehr einlangen werden. 

IX. HAUPT STüCK 

Schlußbestimmungen 
§ 118. F r ist e n 

(1) Der Beginn und Lauf einer in diesem 
Bundesgesetze vorgesehenen' Frist wird durch 
Sonntage oder andere, öffentliche Ruhetage nicht 
behindert. Das gleiche gilt für Samstage und den 
Karfreitag. Fällt das Ende einer Frist auf einen 
Samstag, auf einen' Sonntag oder einen anderen 
öffentlichen Ruhetag"so haben die mit dem Wahl­
verfahren befaßten,Behörden entsprechend vor-

zusorgen, daß ihnen die ,befristeten Handlungen 
auch an diesen Tagen zur Kenntnis gelangen 
können. 

'\ 

(2) Die Tage des Postenlaufes werden in die 
Frist eingerechnet. 

§ 119. W a h 1 k 0 sr e n 

(1) Soweit in diesem Bundesgesetze nicht ande­
res bestlmmt ist, sind die mit der Durchführung 
der Wahl verbundenen Kosten von den Gemein­
den zu tragen; der Bund hat jedoch den Ge­
meinden die bei der Durchführung der Wahl 
entstehenden Kosten für Papier einschließlich 
jener der Drucksorten zur Gänze, die übrigen 
Kosten zu einem Drittel, in beiden Fällen nur 
nach ordnungsgemäßer Nachweisung und inso­
weit zu ersetzen, als sie nicht bereits gemäß § 12 
des Wählerevidenzgesetzes 1970 abgegolten sind. 

(2) Ersatzfähig nach Abs. 1 sind Kosten, die 
für die Durchführung der Wahl unbedingt er­
forderlim waren. Nicht ersatzfähig ,sind Kosten, 
die den Gemeinden auch dann erwachsen wären, 
wenn keine Wahl stattgefunden hätte. Der 
Kostenersatz wird durch eine allenfalls gleich­
zeitig stattfindende Landtags- oder Gemeinde­
vertretungswahl nicht berührt. 

(3) Die Gemeinden, mit Ausnahme der Stadt 
Wien, haben den Anspruch auf Ersatz der Kosten 
binnen 60 Tagen nach dem Wahltage beim Lan­
deshauptmann geltend zu machen, der hierüber 
im Einvernehmen mit der zuständigen Finanz-
landesbehörde entscheidet. ' 

(4) Gegen die Entscheidung steht der Gemeinde 
innerhalb 14 Tagen, von dem der Zustellung 
nachfolgenden Tag an gerechnet, die Berufung an 
den Bundesminister für Inneres offen, der im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Fi­
nanzen entscheidet. 

(5) Ansprüche der Stadt Wien ,mf Ersatz der 
Kosten sind binnen der im Abs. 3 bezeichneten 
Frist unmittelbar beim Bundesminister für Inne­
res einzubringen, der im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen entscheidet. 

§ 120. W a hIs eh u t z 

Die Bestimmungen des Gesetzes vom 26. Jän­
ner 1907, RGBl. Nr. 18,' betreffend strafrecht­
liche Bestimmungen zuriI Schutz der Wahl- und 
Versammlungsfreiheit, gelten mit Ausnahme d.es 
§ 20 sinngemäß auch für die Wahl des National­
rates. 

§ 121. Ge b ü h ren f r e i he i t 

Die im Verfahren nach diesem Bundesgesetz 
erforderlichen Eingaben und sonstige Schriften 
sind von den Stempelgebühren und Verwal­
tungsabgabendes Bundes befreit. 
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Artikd 11 

(1) Mit dem Wirksamwerden dieses Bundes­
gesetzes treten unbeschadet der Bestimmungen 
des Abs. 2 die Nationalrats-Wahlordnung.1970; 
BGBl. Nr. 61, sowie Artikel I des Bundesgesetzes 

behörden die nach dem Wählerevidenzgesetz 
1970, BGBL Nr. 60, den Wahlbehörden zukom-· 
menden Aufgaben zu besorgen. Hiebei finden auf 
diese Wahlbehörden die Bestimmungen der 
Nationalrats-Wahlordnung 1970 Anwendung. 

vom 9. Juli 1970 über die Wiederholung des Artikel III 
Wahlverfahrens einer N ationalratswahl,BGBl. 
Nr. 202, außer Kraft; (1) Dieses Bundesgesetz tritt am XXXXXXX 
. (2) Die allfällige Berufung von Ersatzmännern' in Kraft.' . 

in den vor dem Inkrafttreten. dieses Bundes- (2) Mit der Voll~iehuhg dieses Bundesgesetzes 
gesetzes zuletzt gewählten Nationalrat 'obliegt ist der Bundesminister für Inneres, hinsichtlich 
den nach 'den Bestimmungen der National":'der §§ '22 bis 25 im Einvernehmen mit. dem 
rats-Wahlordnung 1970 bestellten Wahlpehör- Bundesminister für Justiz und hinsichtlich der 
den. Diese, haben auch bis. zur Ko.nstituierung §§ 119 und 121 im Einvernehmen mit dem Bun­
der nach diesem' Bundesgesetz gebildeten WahI.- desminister für Finanzen, betraut. 
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Ortschaft: . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gemeinde: ............... . 

Pol. Bez.: .. " ...•.......... 

Land: .................. . 

W ahlkreis-N r.: . . . . . . . . . . .. 

139 der Beilagen 

Wähler­
verzeichnis 

Anlage 1 

. Wahlsprengel: ........... . 

Gemeinde-Bez. : 

Straße 

. ................•• Gasse 

Platz 

FortI. Haus- Zu- und Vorname (voll ausschreiben), Abgegebene Stimme 

Zahl (Tür-) Geburtsjahr, Familienstand, Beruf 
. männlich I weiblich 

Anmerkung 
Nummer 

""" 

, 
., , 

, "" 

139 der Beilagen XII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)30 von 43

www.parlament.gv.at



139 der Beilagen 31 

Anlage 2' 

Ortsmaft: .................... . Wahlsprengel : 

Gemeinde: Gemeinde-Bez.: ............... . 

Pol. Bez.: ................... . 
Straße 

Land: ...................... . 
. .......•.•.........•... Gasse 

Platz 
Wahlkreis-Nr.: ................ . Hausnummer: ........... '.' .... . 

Wahlkarte 
ausgestellt von der Gemeinde des obigen Wahlortes (Wahlsprengels) auf Grund der Eintragung 

in das Wählerverzeimnis (Fortlaufende Zahl: ... : ..................................... ) 

für: 

Zu- und Vorname: ..... " ...................................................... . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " ••••• - •••••••••••••••••••••••• !' •••••••••••••••••••••• " ... 

Geburtsjahr: ..... '. . ........ , Familienstand: ................ , Beruf: ............... . 

Obige Person ist beremtigt, ihr Wahlremtaum außerhalb des Ortes, an dem sie im Wählerverzeimnis 
eingetragen ist, auszuüben, 

Bei der Ausübung der Wahl ist neben der Wahlkarte aum nom eine Urkunde oder amtlime Besmeinigilng 
vorzulegen, aus der sim die Identität des Wählers mit der in der Wahlkarte bezeimneten Person ergibt. 
. Die Wahlkarte ist dem Wahlleiter vor der Stimmenabgabeungeöffnet zu übergeben. Der amtlime Stimm-
zettel darf erst in der Wahlzelle ausgefüllt werden. 

Duplikate für abhanden gekommene oder unbraumbar gewordene Wahlkarten dürfen in keinem Fall 
ausgefolgt werden. . 

................ , am ................... ; .. . 

Der Bürgermeister: 

Amtssiegel 

.. ,', ' 
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Anlage 3 

Land: .......•................ 

Pol. Bez.: ................... . Fortl. Nr.: .................. . 

Gemeinde: ................... . 

Unterstützungserkläru.ng 

Der Gefertigte ..................... . ............... , geb. am .................. .. 
(yor. und Zuname) 

wohnhaft in ............................•....................................... 

unterstützt hiermit den von der 

(Name der wahlwerbenden Partei) 

1m Wahlkreis 
(Bundesland) 

eingebrachten Kreiswahlvorsc:h.lag. 

(Eigenhändige Unterschrift mit Angabe von Vor- und Zunamen) 

. Raum für allfällige gerkbtliche oder notarielle 
Beglaubigung der obigen. Unterschrift 

Bestätigung der Gemeindewahlbehörde 

Die Gemeinde.; ...... _ ............................. , poL Bez.: ...............•..• 
(Name der Gemeinde) 

bestätigt hiermit, daß der/die Obgenannte am ....•.............................. in der 
. (Stichtag) 

Wählerevidenz (Sprengel Nr. . ......... ) als wahlberec:h.tigt eingetragen ist. 

Die eigenhändige Untersc:h.rift auf der Unterstützungserklärung wurde vor der Gemeindebehörde 
geleistet*) / war geric:h.tlic:h.*) / notariell beglaubigt"} . 

. ' -...... . 

.. .' ............ ,. am ........... 19 .. 
Gemeinde- \ 

siegel i 
(Unterschrift) 

'. 
" . ........ 

*) Nichtzutreffendes streichen! 
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Ortschaft: . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gemeinde: .............. . 

Pol. Bez. : ................ . 

Land: . . . . .'. . . . . . ; .... ~ .. 

Wahlkreis~Nr.: .. , ........ . 

139 der Beilagen 

Abstimmungs­
verzeichnis 

33 

Anlage -4 

Wahlsprengel: . . . . . . . . .... . 

Gemeinde-Bez: ........... . 

Straße 

• ...•.•......•...•. Gasse 

Platz 

Fortl. Zahl I Name des Wählers Fortlaufende Zahl 
des Wählerverzeichnisses Anmerkung 
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Anlage 'S 

Amtlicher Stimmzettel 
für die 

Nationalratswahl am • • • . • . . . . . 
Wahlkreis: . . . . . . . . . 

Für die gewählte 
. Bezeichnung ··eines· 

.. 

Liste Partei im Kreis ein 

Nr. X Kurzbezeichnung Parteibezeichnung Bewerbers durch 
den Wähler. 

einsetzen! 

0 
},. 

1 

2 f) ~.' 

3 (--\ 
. ) 

.-/ 

4 C) 
5 0 
6 0 
7 0 

0 
I 

8 

U5111'. 
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Anlage 6 

Wahlkreis Nr.: ..... . 
Vom Wahlleiter einzusetzen! 

Leerer amtlicher Stimmzettel 
für die 

Nationalratswahl am •• 

Vom Wähler gewählte Partei: 

Parteibezeichnung 
(Kurzbezeichnung) 

Bezeichnung eines Bewerbers 
durch den Wähler 
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Erläuternde Bemerkungen 

I. Allgemeines 

Die vorliegende Regierungsvorlage einer neuen 
Nationalrats-Wahlordnung ist ein Durchfüh­
rungsgesetz zu der gleichzeitig eingebrachten 
Regierungsvor lage eines Bundes-Verfassungs­
gesetzes, mit dem die verfassungsrechtlichen 
Grundsätze des Art. 26 Abs. 1 und 2 B.-VG. 
über die Wahl des Nationalrates abgeändert 
werden. 

Beide Regierungsvorlagen stellen die Durch­
führung einer Wahlrechtsreform dar, durch die 
eine Mandatsverteilung auf Grund einer gleichen 
Verhältniszahl in dem Sinne bewirkt werden 
soll, daß jede Wählerstimme den gleichen Er­
folgswert hat. 

Die Grundgedanken dieser Wahlrechtsreform 
sind folgende: 

1. Jedes Bundesland bildet einen Wahlkreis. 
Das zweite Ermittlungsverfahren wird im Bun­
desgebiet als Wahlgebiet durchgeführt. 

2. Jede Partei, die in einem Wahlkreis min­
destens 5% der dort abgegebenen Stimmen er­
zielt hat, erhält für je 25.000 Stimmen ein Man­
dat. 

3. Die Mandatsverteilung erfolgt zunächst im 
ersten Ermittlungsverfahren in den neun Wahl­
kreisen. Hier erhält jede der in Z. 2 angeführten 
Parteien für je volle 25.000 abgegebene gültige 
Stimmen ein Mandat. 

4. Die in den Wahlkreisen verbliebenen Rest-
. s,timmen, das sind Stimmen unter 25.000, werden 
für den Bereich des gesamten Bundesgebietes 
zusammengezählt und in einem zweiten Ermitt­
lungsverfahren ausgewertet. In diesem erhält 
wieder jede dieser Parteien auf Grund ihrer Rest­
stimmensumme für je 25.000 Reststimmen ein 
Mandat. Die hiebei allenfalls verbleibenden Stim­
men einer Partei unter25.0QO bleiben unberück­
sichtigt. 

5. Es gibt keine feste Anzahl der Mitglieder 
des Nationalrates. Die Anzahl der in den Natio­
nalrat gewählten Abgeordneten ist von der Ge­
samtsumme der bei einer Wahl abgegebenen gül­
tigen Stimmen der Parteien abhängig. die in 
einem Wahlkreis mindestens 5% der dort abge­
gebenen Stimmen erreicht haben. 

Unter Zugrundelegung der Ergebnisse· der 
Nationalratswahl vom 1. März 1970 wären nach 
der Regierungsvorlage zum Beispiel 182 Abge­
ordnete in den Nationalrat gewählt worden. 

6. Von einer übernahme der Bestimmungen 
der Nationalrats-Wahlordnung über die Reihung 
und Streichung in die Regierungsvorlage wurde 
wegen der im Begutachtungsverfahren geäußer~en 
verfassungsrechtlichen Bedenken Abstand ge­
nommen.Es könnte darin eine. Verletzung des 
Gleichheitsgrundsatzes erblickt werden,. da sich 
insbesondere Streichungen auf die einzelnen Be­
werber innerhalb einer Parteiliste ungleich s~ark 
auswirken. Diese Problematik würde durch eine 
größer~ Anzahl von Bewerbern in den einzelnen. 
Wahlkreisen noch wesentlich verschärft ·werden.' 
Insbesondere, wenn in einem Wahlkreis eine Par- . 
tei nur ein Mandat erreicht. Hier käme der· 
Spitzenkandidat nicht zum Zuge, wenn er von 
2% der Wähler gestrichen wird, obwohl. 98% 
der Wähler mit seiner Wahl einverstanden sind; 

Die Regierungsvorlage si:eht daher im Sinne 
einer Ausgestaltung des PersönLichkeitswahlrech. 
tes vor, daß der Wähler auf dem Stimmzettel 
einen Bewerber der von ihm gewählten Partei 
bezeichnen kann. Für eine jede solche gültige 
Bezeichnung wird dem Bewerber· ein· Wahlpunkt 
zugeteilt. Erhält der Bewerber 25.000 Wahl­
punkte, dann wird er bei· der Mandatszuweisung 
bevorzugt berücksichtigt. Da dieWahlpunkte 
hier leicht zu ermitteln sind, stellt dies für die 
Wahlbehörden eine sehr wesentliche Verein­
fachung dar. 

Die übrigen Bestimmungen der Regierungs­
vorlage sind im wesentlichen der geltenden Na­
tionalrats-Wahlordnung 1970 entnoinmen. Der 
Regierungsvorlage ist ein neues VIII. Hauptstück 
eingefügt, das Bestimmungen über die Wieder­
holung des Wahlverfahrens enth~lt. Sie .sollen 
zur Anwendung kommen, wenn. das Wahiver­
fahren einer Nationalratswahl durch ein:Erkennt­
nis des Verfassungsgerichtshofes ganz oder teil­
weise aufgehoben wurde. 

Das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes 
vom 24. Juni 1970, Z1. W 1-2/70, hat in der 
Regierungsvorlage insofern einen Niederschlag 
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geIunden, als' die Bestimmungen über die Unter­
stützung von Wahlvorschlägen durch die Wahl­
berechtigteri eines Wahlkreises neu formuliert 
wurden (vgl. § ,45 Abs. 3). . 

Im folgenden Abschnitt 11, der die Erläuterun­
gen zu den einzelnen Bestimmungen der Regie­
rungsvorlage enthält, werden im wesentlichen nur 
die inhaltlich neuen Bestimmungen näher erör­
tert. Wo Vorschriften aus der geltenden Natio­
nalrats-Wahlordnung 1970 übernommen wurden, 
wird nur kurz auf die in Betracht kommenden 

. Bestimmungen der Nationalrats-Wahlordnung 
1970 verwiesen. 

H. Zu den einzelnen Bestimmungen 

I. .HAUPTSTüCK 
Zu§ 1: 

Abs. 1 enthält die Wahlgrundsätze. Sie ent­
sprechen' einer Neufassung des Art. 26 Abs. 1 
und 2 B,-VG. durch die gleichzeitig eingebrachte 

. Regierungsvorlage, mit der Bestimmungen des 
Bundes~Verfassungsgesetzes über die Wahl des 
Nationalrates geändert werden. Die gegenständ­
liche Regierungsvorlage einer neuen Nationalrats­
Wahlordnung geht daher von der Voraussetzung 
einer Abänderung des Art. 26 Abs. 1 und 2 
B.~VG.durch den Verfassungsgesetzgebe~ aus. 

pie Regelung des Abs. 2 hat zur Folge, daß 
'für den Nationalrat keine feste Anzahl von 
Abgeo;dneten bestimmt werden kann. Jede Par­
tei, die in einem Wahlkreis mindestens 5% der 
gültigen Stimmen erreicht hat, erhält zunächst 
im ersten Ermittlungsverfahren (§ 96 Abs. 4) für 
je 25.000 abgegebenen gültige Stimmen je ein 
Mandat. Die Reststimmen jeder dieser Parteien 
werden für das ganze' Bundesgebiet zusammen­
gezählt. Im Bundesgebiet erhält jede Partei, die 
den Voraussetzungen des § 102 entspricht, in 
einem zweiten Ermittlungsverfahren für je 
25.000 Reststimmen je ein Mandat. Es verbleiben 
daher schließlich nur Reststimmen unter 25.000, 
die letzten Endes bei der Mandatsverteilung un~ 
wirksam sind. Für alle übrigen Stimmen hat jede 
Partei auf Grund der gleichen Verhältniszahl von 
25.000 je ein Mandat erhalten. 

Zu§ 2: 

Die Abs. 1 und 2 entsprechen dem § 1, Abs. 2 
und 3 der NWO. 1970. 

Zu § 3: 

Zu § 4: 

Die Stimmenabgabe durch den Wähler erfolgt 
vor den' örtlichen Wahlbehörden, das sind die 
Sprengelwahlbehörden und die Gemeindewahl­
behörden. Die Stimmenergebnisse der örtlichen 
Wahlbehörden werden im Stimmbezirk zusam­
mengerechnet. Jeder politische Bezirk und jede 
Stadt mit eigenem Statut bildet einen Stimm­
bezirk. In der Stadt Wien ist jeder Gemeinde­
bezirk ein Stimmbezirk. .Wahlbehörden der 
Stimmbezirke sind die Bezirkswahlbehörden (§ 9 
und 10). 

Zu den §§ 5 bis 8: 

Vergleiche §§ 7 bis 10 der NWO. 1970 (§ 6 
Abs. 1 wurde mit dem Wortlaut des Art. 26 
Abs. 1 B.-VG. abgestimmt). 

Zu § 9: 

Vergleiche § 12 der NWO. 1970. 

Zu § 10: 

In der Stadt Wien ist zwar jeder Gemeinde­
bezirk ein Stimmbezirk; auch die Aufgaben die­
ser Stimmbezirke werden, wie in den übrigen 
Wahlkreisen außerhalb von Wien, von Bezirks­
wahlbehörden durchgeführt. Der Unterschied be­
steht darin, daß in Wien Bezirkswahlbehörden 
nur am Sitz eines Magistratischen Bezirksamtes 
eingerichtet werden. Ein Magistratisches Be­
zirksamt, das für mehrere Wiener Gemeinde­
bezirke zuständig ist, hat daher als Bezirkswahl­
behörde die Aufgaben aller Stimmbezirke im 
Bereiche des Magistratischen Bezirksamtes zu be­
sorgen. Der örtliche Zuständigkeitsbereich . der 
Bezirkswahlbehörden in Wien ist also mit dem 
örtlichen Zuständigkeitsbereich der Magistrati­
schen Bezirksämter identisch. 

Die Regierungsvorlage sieht für den Bereich 
der Stadt Wien nicht mehr die Einrichtung von 
Einspruchskommissionen (§ 11 der NWO. 1970) 
vor. Ihre Aufgaben werden vielmehr von den 
Bezirkswahlbehörden wahrgenommen. Dies ist 
auch der Grund, daß gemäß Abs.4 die Mitglieder 
der Bezirkswahlbehörden in Wien nicht gleich­
zeitig Mitglieder der Kreiswahlbehörde sein dür­
fen, da diese als Berufungsinstanz gegen Entschei­
dungen der Bezirkswahlbehörden über Ein­
sprüche gegen das Wählerverzeichnis zuständig 
ist (§ 35 Abs. 2). 

Jedes Bundesland bildet einen Wahlkreis. In 
diesen neuh Wahlkreisen wird das erste Ermitt- Zu § 11: 
lungsverfahren und im Bundesgebiet das zweite Die Aufgaben der Wahlkreise werden von den 
Ermittlungsverfahren durchgeführt. Wahlbehör- Kreiswahlbehörden besorgt, die für jedes Bundes­
den sind in den Wahlkreisen die Kreiswahlbehör- land am Sitze des Amtes der Landesregierung 
den (§ 11)~ Die .Durchführung des zweiten Er- eingerichtet werden. Vorsitzender der Kreiswahl­
mittlungsverfahrens obliegt der Hauptwahl- behörde und Kreiswahlleiter ist der Landeshaupt:-
behörde (§ 12). . mann. 
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Zu § 12: 

Die Hauptwahlbehörde, die am Sitze des Bun­
desministeriums für Inneres eingerichtet wird, 
ist neben ihren bisherigen Aufgaben auch im 
ersten Ermittlungsverfahren eingeschaltet (§ 95, 
§ 96 Abs. 3). Sie hat überdies auch das zweite 
Ermittlungsverfahren durchzuführen (§§ 101 bis 
103). 

Zu den §§ .13 bis 19: 

Die Bestimmungen entsprechen den §§ 16 bis 
22 der NWO. 1970 

Zu § 20: 

der Wahlberechtigten für den Bereich des Bundes­
landes fest und teilt diese sodann der Haupt­
wahlbehörde mit. Das gleiche gilt auch hinsidtt­
lich der Änderungen in der Zahl der Wahlberech­
tigten, die sich durdt das Einspruchs- und Be­
rufungsverfahren ergeben. 

§ 42 Abs. 2: 

Die bisherige Anlage 3 der NWO. 1970 über 
die Form der Wahlkarte ist nunmehr Anlage 2. 

III. HAUPTSTüCK. 
Zu § 44: 

Entspricht dem § 47 der NWO. 1970. 
Hier wurde die Gebührenregelung für die 

Mitglieder von Wahlbehörden den Vorsdtriften Zu § 45: 
des Gebührenansprudtgesetzes 1965 angepaßt. 

II. HAUPTSTüCK. 

Zu den §§ 21 bis 43: 

Diese Bestimmungen entsprechen im wesent­
lidten den §§ 24 bis 46 der NWO. 1970. 

Änderungen ergeben sidt nur in folgenden 
Paragraphen: 

§ 26 Abs. 2: 

Zunächst sei hier auf das Erkenntnis des Ver­
fassungsgeridttshofes vom 24. Juni 1970, 
Z1. W 1-2/70, verwiesen. In diesem Erkenntnis 
hat der Verfassungsgerichtshof die Rechtsanschau­
ung vertreten, daß die Kreiswahlbehörde gemäß 
§ 51 Abs. 1 der NWO. 1970 audt zur Prüfung 
der Echtheit der Unterschriften auf den Kreis­
wahlvorschlägen (§ 48 Abs. 2 der NWO. 1970) 
verpflichtet sei, obwohl die Nationalrats-Wahl­
ordnung nicht ausdrücklich die Prüfung der Echt­
heit der Unterschriften angeordnet habe und 

Durch den Wegfall der bisherigen Anlage 1 keine Vorschriften darüber enthalte wie sie voll­
der NWO. 1970, die die Abgrenzung der bi~-, zogen werden soll. Das Erkennt~is- des Ver­
herigen Wahlkreise enthielt, ist nunmehr dIe fassungsgeridttshofes verweist auch auf die Kürze 
Anlage 2 der NWO. 1970 über die Form des der den Kreiswahlbehörden zu einer soldten Prü­
Wählerverzeichnisses als Anlage 1 bezeichnet. fung zur Verfügung stehenden Zeit. Da die 

§ 33: 

Die Einsetzung besonderer Einspruchskommis­
sionen in Wien ist nicht vorgesehen. über Ein­
sprüche gegen das Wählerverzeidmis entscheiden 
außerhalb von Wien die Gemeindewahlbehörden, 
in Wien die Bezirkswahlbehörden. 

§ 35 Abs. 2: 

über die Berufungen gegen Entscheidungen 
der Gemeindewahlbehörden bei Einsprüdten 
gegen das Wählerverzeichnis entscheiden wie bis­
her außerhalb von Wien die Bezirkswahl­
behörden. Da in Wien die Bezirkswahlbehörde 
zur· Entscheidung über derartige Einsprüche in 
erster Ipstanz zuständig ist, hat die Kreiswahl­
behörde Wien als· Berufungsinstanz zu ent­
scheiden. 

§ 38: 

Der Vorgang hinsichtlich der Beridtterstattung 
über die Zahl der Wahlberechtigten ist gegenüber 
dem § 41 der NWO. 1970 nur geringfügig modi­
fiziert. Diese Aufgaben obliegen zunädtst für 
den Bereich der Stimmbezirke- den Bezirkswahl­
behörden. Diese haben die Zahl der Wahlberech­
tigten im Stim):l1bezirk der Kreiswahlbehörde 
mitzuteilen. Die Kreiswahlbehörde stellt die Zahl 

Wahlbehörden an diese Rechtsansdtauung des 
Verfassungsgerichtshofes gebunden sind, muß ein 
anderer Weg für die Unterstützung der Kreis­
wahlvorschläge durch Wahlberedttigte dieses 
Wahlkreises gefunden werden. 

Nach der Regierungsvorlage wird zunädtst 
gemäß Abs. 2 für die Unterstützung von Kreis­
wahlvorschlägen die Unterschrift von wenigstens 
drei Mitgliedern des Nationalrates oder die 
Unterstützung von mindestens 500 Wahlberedt­
tigten des Wahlkreises gefordert. Durch diese 
Neuregelung wird zwar das Untersdtriften­
erfordernis für jene Wahlkreise, die bisher .ein 
Bundesland umfassen, erhöht. Für das gesamte 
Bundesgebiet ergeben sich für neun Wahlkreise 
4500 Unterschriften; während bisher bei 25 Wahl­
kreisen und je 200 Unterschriften diese Gesamt­
zahl 5000 beträgt. Eine Differenzierung dieses 
Erfordernis-ses war schon bisher gegeben, weil die 
Anzahl von 200 Unterschriften gleidt war, wenn 
in einem Wahlkreis nur drei Abgeordnete (Wahl­
kreis Nr. 2) oder 12- Abgeordnete (Wahlkreis 
Nr. 24) zu wählen waren. 

Neu ist an der Regelung des Abs. 2 audl, daß 
für die Wahlberechtigung der Unterstütz er eines 
Wahlvorschlages die Eintragung in der Wähler­
evidenz am Stidttag maßgebend sein soll. Die 
wahlwerbenden Parteien können somit sofort 

139 der Beilagen XII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 39 von 43

www.parlament.gv.at



40 139 der Beilagen 

nach Ausschreibung einer Wahl mit der Ein­
sammlung der Unterschriften beginnen, die für 
die Unterstützung eines Kreiswahlvorschlages er­
forderlich sind. Würde man für den Nachweis 
der Wahlberechtigung die Eintragung im abge­
schlossenen Wählerverzeichnis verlangen, dann 
stünde für das Einsammeln der erforderlichen 
Unterschriften zur Unterstützung des Wahlvor­
schlages nur ein Zeitraum von wenigen Tagen 
zur Verfügung, da das Wählerverzeichnis erst am 
einundzwanzigsten Tage nach dem Stichtag auf­
zulegen ist (§ 28 Abs. 1), so dann zehn Tage zur 
öffentlichen Einsicht aufliegt und erst nach Be­
endigung des Einspruchs- und Berufungsverfah­
rens abgeschlossen wird (§ 37 Abs. 1). 

höchstens doppelt so viele Bewerber enthalten 
dürfen, als die Zahl der Wahlberechtigten bei 
der letzten Nationalratswahl, geteilt durch 
25.000, ergibt. 

Im Abs. 4 wird der Kostenbeitrag von bisher 
2000 S bei 25 Wahlkreisen auf 6000 S bei neun 
Wahlkreisen erhöht. Damit ergibt sich für das 
gesa~te Bundesgebiet eine ungefähr gleichhohe 
Summe an Kostenbeiträgen wie bisher. 

Zu den §§ 47 und 48: 

Siehe §§ 49 und 50 der NWO. 1970. 

Zu § 49: 

Zum Unterschied von § 51 Abs. 2 der 
NWO. 1970, wonach unter den dort angegebenen 
Voraussetzungen ein Wahlvoranschlag als nicht 
eingebracht gilt, ist ein derartiger Wahl vor­
schlag gemäß § 49 Abs. 3 von der Kreiswahl­
behörde zurüd{zuweisen. 

Zu §§ 50 und 51: 

Siehe §§ 52 und 53 der NWO. 1970. 

Die Regelung des Abs. 3 sieht, sofern der 
Wahlvorschlag' nicht von wenigstens drei Mit­
gliedern des Nationalrates unterstützt wird, nicht 
mehr die Unterschriftsleistung der 500 Wahl­
berechtigten, die eine Wahlbewerbung unter­
stützen wollen, auf dem Wahlvorschlag selbst vor. 
Die Wahlberechtigten haben vielmehr lediglich 
eine Unterstützungserklärung eigenhändig zu 
unterfertigen, die den Vor- -und Zunamen, das 
Geburtsdatum, die Wohnadresse sowie den 
Namen der wahlwerbenden Partei und die An-
gabe des Wahlkreises enthalten muß, für den der' Zu § 52: 
Kreiswahlvorschlag eingebracht werden soll. Aus Abs. 2 ergibt sich,. daß nach der Ver-

öffentlichung an . Wahlvorschlägen festgestellte 
Mängel die Gültigkeit der veröffentlichten Wahl­
vorschläge nicht berühren. Dieser Regelung liegt 
die Auffassung zugrunde, daß ein Wahlverfahren 
undurchführbar erscheint, wenn nicht zu einem 
bestimmten Zeitpunkt die dem Wähler unter­
breiteten Wahlvorschläge als feststehend anzu­
nehmen sind .. Dieser Zeitpunkt ist die Ver­
öffentlichung der Wahlvorschläge. 

Auf dieser Unterstützungserklärung hat die 
zur Führung der Wählerevidenz berufene Ge­
meinde zu bestätigen, ob die in der Unter­
stützungserklärung angeführte Person am Stich­
tag in ihrer Wählerevidenz als wahlberechtigt 
eingetragen war. 

Die Gemeindewahlbehörde darf jedoch diese 
Bestätigung nur dann erteilen, wenn die in der 
Erklärung genannte Person persönlich vor der 
Gemeindebehörde erscheint und ihre Identität 
durch ein mit Lichtbild ausgestattetes Identitäts­
dokument nachgewiesen hat. Außerdem muß sie 
die eigenhändige Unterschrift auf der sonst voll­
ständig ausgefüllten Unterstützungserklärung 
vor der Gemeindebehörde leisten, es sei denn, 
daß diese Unterschrift auf· der Unterstützungs­
erklärung bereits gerichtlich oder notariell be­
glaubigt . ist. Die Unterstützungserklärung ist, 
wenn alle Voraussetzungen zutreffen, von der 
Gemeindebehörde dem betreffenden Wähler, ver­
sehen mit der Bestätigung der Wahlberechtigung, 
auszuhändigen. Es ist dann Sache dieses Wählers, 
die Unterstützungserklärung der wahlwerbenden 
Partei, die er unterstützen will, zu übergeben. 
Dadurch erhält die wahlwerbende Partei auch 
einen überblick; ob sie die für die Einbringung 
des Kreiswahlvorschlages notwendige Zahl von 
500 Wählern erreicht hat, . 

Zu § 53: 

Siehe § 55 der NWO. 1970. 

Zu § 54: 

Nach der bisherigen Regelung d~s §55 Abs. 3 
der NWO. 1970 war eine Zurück erstattung des 
Kostenbeitrages nur dann vorgesehen, wenn ein 
Kreiswahlvorschlag zurückgenommen wurde. Da 
der Kostenbeitrag einer wahlwerbenden Partei 
die den Wahlbehörden aufgelaufenen Kosten des 
arhtlichen Stimmzettels entgelten soll, sieht der 
nunmehrige § 54 vor, daß in. allen Fällen, in 
denen ein Kreiswahlvorschlag nicht veröffentlicht 
wird, auch der Kostenbeitrag zurückzuerstatten 
ist. Wird ein Wahlvorschlag nicht veröffentlicht, 
dann scheint diese Partei auch nicht auf dem 
amtlichen, Stimmzettel auf. Es ist daher gerecht­
fertigt, daß in allen Fällen, in denen die Ver-
öffentlichung eines Wahlvorschlages unterbleibt, 

Zu § 46: der für die Drucklegung des amtlichen Stimm-
Da es keine fixe Anzahl von Abgeordneten zettels bestimmte Kostenbeitrag zurückerstattet 

gibt, sieht Abs. 1 Z. 2 vor, daß die Parteilisten . wird. 
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IV. HAUPTSTüCK 

Zu den §§ 55 bis 74: 

Vergleiche §§ 56 bis 75. 

I 
einer anderen Partei eingetragen hat. In dies,em 
Falle gilt diese Eintragung als nicht beigesetzt. 
Der Stimmzettel ist daher für die gekennzeich­
nete Partei gültig. 

Zu § 75: 

Der bisherige Vorgang des Reihens und Strei­
chens wird dadurch ersetzt, daß nunmehr dem 
Wähler die Möglichkeit geboten wird, auf dem 
amtlichen Stimmzettel einen Bewerber der von 
ihm gewählten Parteiliste anzuführen (§ 79). Zu 
diesem Zwecke enthält der amtliche Stimmzettel 
auf seiner Vorderseite eine besondere Spalte, in 
der der Wähler den Namen eines Bewerbers der 
von ihm gewählten Parteiliste einsetzen kann. 
Die Parteiliste mit den Namen der Bewerber 
sind in der Wahlzelle angeschlagen (§ 60). Für 
jede gültige Bezeichnung eines Bewerbers erhält 
dieser einen Wahlpunkt (§ 91 Abs. 1). Die einer 
Partei zufallenden Mandate werden im 1. Er­
mittlungsverfahren zunächst den Bewerbern zu­
gewiesen, die mindestens 25.000 Wahlpunkte er­
reicht haben (§ 79 Abs. 3). Für die übrigen ge­
wählten Bewerber gilt die Reihenfolge in der 
Parteiliste. 

Durch diese Vorgangsweise wird nicht nur der 
Wahlbehörde die Ermittlung der Wahlpunkte 
wesentlich erleichtert, sondern auch dem Wähler 
eine entsprechende Einflußnahme bei der Zu­
weisung von Mandaten im Sinne einer Ausge­
staltung des Persönlichkeitswahlrechtes gewähr­
leistet. 

Zu den §§ 76 bis 78: 

Diese entsprechen den §§ 77 bis 79 der 
NWO.1970. 

Zu § 79: 

Wie schon Zu § 75 ausgeführt wurde, kann der 
Wähler nunmehr auf den amtlichen Stimmzettel 
den Namen eines Bewerbers der von ihm ge­
wählten Parteiliste eintragen. Aus Abs. 1 ergibt 
sich, wann eine solche Eintragung als gültig anzu­
sehen ist. Es ist dies insbesondere dann der Fall, 
wenn die Eintragung mindestens den Familien­
namen des Bewerbers oder, bei verschiedenen 
Bewerbern einer Parteiliste mit gleichen Namen, 
ein entsprechendes Untersa.~eidungsmerkmal ent­
hält. Ist auf dem Stimmzettel nur der Name 
eines Bewerbers eingetragen, ohne daß gleich­
zeitig eine Parteiliste angezeichnet wurde, so ist 
der Stimmzettel für die Partei des Bewerbers 
gültig, wenn dessen Name in der Zeile einge­
tragen ist, die die Bezeichnung der Partei des 
Bewerbers enthält. 

Die Regelung des Abs. 3 soll verhindern, daß 
ein Stimmzettel, auf dem eine Partei durch den 
Wähler gültig gekennzeichnet wurde, dadurch 
ungültig wird, daß der Wähler den Bewerber 

Zu den §§ 80 bis 83: 

Diese entsprechen den §§ 81 bis 84 der 
NWO.1970. 

Zu § 84: 

Die Berechnung der Wahlpunkte soll nicht 
mehr von den Sprengel- und Gemeindewahl­
behörden, sondern unter Beachtung der Vor­
schriften des § 91 von den Bezirkswahlbehörden 
vorgenommen werden (§ 90 Abs. 2). 

Zu den §§ 85 und 86: 

Siehe §§ 88 und 89 der NWO. 1970. 

Zu § 88: 

Di,ese Bestimmung ist insofern neu, als nun­
mehr kraft Gesetzes den Bezirkswahlbehörden 
die Ermittlung des Wahlergebnisses im Stimm­
bezirk übertragen werden soll. Der Kreiswahl­
behörde obliegt sodann die Ermittlung des Wahl­
ergebnisses für den gesamten Wahlkreis (§ 96 
Abs. 1) und die Zuteilung der Mandate im ersten 
Ermittlungsverfahren. 

Zu den §§ 89 und 90: 

Da die Ermittlung des Stimmenergebnisses für 
den Stimmbezirk den Bezirkswahlbehörden ob­
liegt, haben die Gemeindewahlbehörden, in Wien 
die Sprengelwahlbehörden, ihre Wahlakten der 
Bezirkswahlbehörde zu übermitteln. Diese über­
sendet nach Feststellung des Wahlergebnisses im 
Stimmbezirk und nach Berechnung der Wahl­
punkte für alle Bewerber im Stimmbezirk deri 
Wahlakt der Bezirkswahlbehörde mit den Wahl­
akten aller zugehörigen Gemeindewahlbehörden 
und Sprengelwahlbehörden der Kreiswahl­
behörde. § 90 Abs. 4 trifft die erforderliche 
Sonderregelung für die Städte mit eigenem 
Statut. 

Zu § 91: 

Hier sind die meritorischen Bestimmungen für 
die Ermittlung der Wahlpunkte enthalten. 

V. HAUPTSTüCK 

Zu den §§ 92 bis 95: 

Die Feststellung des vorläufigen Stimmenergeb­
nisses der Wahlkartenwähler aus anderen Wahl­
kreisen soll zunächst bei der Ermittlung des vor­
läufigen Ergebnisses durch die Kreiswahlbehörde 
erfolgen, in deren Bereich die Stimme eines Wahl­
kartenwählers aus einem anderen Wahlkreis ab­
gegeben wurde. 
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Im § 92 wird angeordnet, daß unverzüglich 
die Gesamtzahl der abgegebenen Wahlkuverts 
von Wahlkartenwählern aus anderen Wahlkreisen 
der Hauptwahlbehörde telefonisch bekanntzu­
geben ist. So dann ist gemäß § 93 von der Kreis­
wahlbehörde das vorläufige Ergebnis im Wahl­
kreis auf Grund der von den Bezirkswahl­
behörden gemäß § ·88 erstatteten Berichte fest­
zustellen. In diesem Stimmenergebnis sind bereits 
die Wahlkartenwähler aus dem eigenen Wahlkreis 
berücksichtigt. Schließlich hat gemäß § 94 die 
Kreiswahlbehörde auch die für andere Wahlkreise 
abgegebenen Wahlkartenstimmen vorläufig zu 
ermitteln, das Ergebnis in einer Niederschrift zu 
beurkunden und dieses der Hauptwahlbehörde 
bekanntzugeben. 

Die Stimmzettel, die von Wahlkartenwählern 
aus anderen Wahlkreisen abgegeben wurden, sind 
sodann nach den Wahlkreisen zu ordnen und den 
zuständigen Kreiswahlbehörden zu übersenden. 
Diese Ermittlung ist insofern einfacher, als an­
stelle einer Zusendung der Stimmzettel an 
24 andere Wahlkreise hier nur acht Wahlkreise 
in Betracht kommen. 

Auf Grund des Berichtes der Kreiswahlbehör­
·deIi ist sodanl1' die Hauptwahlbehörde in der 
Lage, das vorläufige Wahlergebnis für das ge­
samte Bundesgebiet zu ermitteln und bekannt­
zugeben (§ 95). 

Zu den §§ 96 bis 100: 

Diese Paragraphen beziehen sich auf die Fest­
stellung des endgültigen Ergebnisses in den Wahl­
kreisen und auf die Zuteilung der M.mdate auf 
Grund der Kreiswahlvorschläge. Damit die Kreis­
wahlbehörden eine solche Mandatszuteilung vor­
nehmen können, müssen sie in Kenntnis sein, 
welche wahlwerbenden Parteien mindestens in 
einem Wahlkreis des Bundesgebietes 5% der dort 
abgegebenen gültigen Stimmen erreicht haben. 
Die Kreiswahlbehörde hat daher gemäß § 96 
Abs. 1 zunächst die Parteisurnmen endgültig fest­
zustellen und das Ergebnis telefonisch und fern­
schriftlich der Hauptwahlbehörde zu melden. Die 
Hauptwahlbehörde stellt gemäß § 96 Abs. 3 fest, 
wieviel Prozent der in jedem Wahlkreis abge­
gebenen gültigen Stimmen auf jede Partei ent­
fallen. Die Hauptwahlbehörde hat dieses Ergebnis 
allen Kreiswahlbehörden telefonisch und fern­
schriftlich mitzuteilen. Auf Grund dieser Mit­
teilung führt die Kreiswahlbehörde nach § 96 
Abs. 4 die Zuteilung der Mandate auf die ein­
zelnen Parteien durch. Jede Partei, die in einem 
der Wahlkreise 5% der abgegebenen Stimmen er­
reicht hat, erhält für je 25.000 Stimmen, die im 
Bereiche eines Bundeslandes abgegeben wurden, 
von der Kreiswahlbehörde je ein Mandat zuge­
wiesen. Die Reststimmen unter 25.000 gelangell­
erst im zweiten Ermittlungsverfahren durch die 
Hauptwahlbehörde zur Verwertung. 

Das Ergebnis der Ermittlung des Wahlergeb­
nisses im Wahlkreis und die Mandatsverteilung 
ist in einer Niederschrift festzuhalten (§ 98). 
§ 99 sieht die erforderliche Mitteilung an die 
Hauptwahlbehörde vor. Das erste Ermittlungs­
verfahren wird von der Kreiswahlbehörde durch 
die Verlautbarung des Wahlergebnisses abge­
schlossen (§ 100 Abs. 1). Die Wahlakten der 
Kreiswahlbehörde sind sodann an die Haupt­
wahlbehörde weiterzuleiten. 

Zu den §§ 101 bis 103: 

Die bisher vorgeschriebene Regelung des An­
spruches auf Restmandate wurde fallengelassen. 
Anspruch auf Zuteilung von Restmandaten hat 
nunmehr jede Partei, die in einem Wahlkreis 
des Bundesgebietes mindestens 5% der dort ab­
gegebenen gültigen Stimmen erreicht hat und 
von der ein Bundeswahlvorschlag veröffentlicht 
wurde. 

Die §§ 101 bis 103 enthalten die näheren Be­
stimmungen über die Bundeswahlvorschläge und 
die Durchführung des zweiten Ermittlungsver­
fahrem durch die Hauptwahlbehörde. 

Zu § 104: 

Hier sind die bisher im § 100 Abs. 2 und im 
§ 105 Abs. 4 der NWO. 1970 enthaltenen Vor­
schriften zusammengefaßt. 

Zu § 105: 

Diese Bestimmung entspricht dem bisherigen 
§ 108 der NWO. 1970. Da über die Einsprüche 
die Hauptwahlhehörde zu entscheiden hat, kön­
nen Einsprüche nur gegen ziffernmäßige Ermitt­
lungen der Kreiswahlbehörden eingebracht 
werden. Die Feststellung der Hauptwahlbehörde 
kann nur unmittelbar beim Verfassungsgerichts­
hof angefochten werden. 

Zu den §§ 106 bis 108: 

Siehe §§ 109 bis 111 der NWO. 1970. 

VI. HAUPTSTüCK 
Zu § 109: 

Siehe § 112 der NWO. 1970. 

VII. HAUPTSTüCK 
Zu § 110: 

Siehe § 113 der NWO. 1970. 

VIII. HAUPTSTüCK 

Zu den §§111 bis 117: 

Dieses Hauptstück enthält Bestimmungen über 
die Wiederholung des Wahlverfahrens einer 
Nationalratswahl auf Grund eines Erkenntnisses 
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des Verfassungsgerichtshofes. Diese Bestimmun­
. gen sind dem Bundesgesetz vom 9. Juli 1970, 

BGBl. Nr. 202, über die Wiederholung des Wahl­
verfahrens entnommen. 

IX. HAUPTSTüCK 

Zu den §§ 118 bis 121: 

Siehe die §§ 114 und 116 bis 118 der 
NWO. 1970. Von einer übernahme des § 115 
der NWO. 1970 in die Regierungsvorlage wurde 
Abstand genommen, da diese Bestimmungen der 
geltenden Nationalrats-Wahlordnung verfas­
sungsrechtlich bedenklich erscheinen. 

. Zu Artikel II: 

hörden, soweit sie für eine allenfalls notwendige 
Berufung von Ersatzmännern in den zuletzt ge­
wählten Nationalrat und zur Erfüllung der Auf­
gaben nach dem Wählerevidenzgesetz 1970 er:­
forderlich ist, sichergestellt werden, da die neuen 
Wahlbehörden .bis zur Ausschreibung einer 
Nationalratswahl nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes noch nicht konstituiert sein 
werden und überdies zum Beispiel hinsichtlich 
der alten Kreiswahlbehörden und Verbandswahl­
behörden eine Identität mit den neuen Wahl­
behörden nicht gegeben ist. 

Zu Artikel II1: 

Durch die im Abs. 2 verfügte übergangs- Abs. 1 bestimmt den Zeitpunkt des Inkraft-
regelung soll die Tätigkeit der alten Wahlbe- tretens, Abs. 2 enthält die Vollzugsklausel. 
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